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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Gesetz zur Umsetzung der
Föderalismusreform im Justizvollzug

Vom 10. November 2009

Der Landtag hat am 4. November 2009 das folgende Ge-
setz beschlossen:
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Gesetzbuch über den Justizvollzug 
in Baden-Württemberg 

(Justizvollzugsgesetzbuch – JVollzGB)
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Buch 1

Gemeinsame Regelungen und Organisation

Abschnitt 1

Anwendungsbereich und Aufgaben

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt den Vollzug

1. der Untersuchungshaft, der einstweiligen Unterbrin-
gung, der sichernden Unterbringung bei vorbehaltener
oder nachträglicher Sicherungsverwahrung, der Siche-
rungshaft, der Haft nach § 127 b Abs. 2, § 230 Abs. 2,
§§ 236, 275 a Abs. 5, § 329 Abs. 4 Satz 1, § 412 Satz 1
und § 453 c Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO), 

2. der Freiheitsstrafe, der freiheitsentziehenden Maß-
regeln der Besserung und Sicherung, des Strafarrests,

3. der Jugendstrafe nach den §§ 17 und 18 des Jugend-
gerichtsgesetzes (JGG) und der Freiheitsstrafe nach 
§ 114 JGG sowie

den Datenschutz bei dem Vollzug von gerichtlich ange-
ordneten Freiheitsentziehungen in Anstalten der Justiz-
verwaltung des Landes (Justizvollzugsanstalten).

(2) Die Regelungen der Strafprozessordnung zur Voll-
ziehung der Untersuchungshaft, namentlich zur Abwehr
einer Flucht-, Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr
(§ 119 StPO), sowie die Vorschriften über die Kontakt-
sperre (§§ 31 bis 38 a des Einführungsgesetzes zum Ge-
richtsverfassungsgesetz) bleiben unberührt.

§ 2

Aufgaben

(1) Die kriminalpräventive Aufgabe des Strafvollzugs und
des Jugendstrafvollzugs in Baden-Württemberg liegt im
Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor weiteren Straf-
taten. Strafvollzug und Jugendstrafvollzug leisten einen
Beitrag für die Eingliederung der Gefangenen in die
Gesellschaft, die innere Sicherheit und für den Rechts-
frieden.

(2) Der Vollzug der Untersuchungshaft dient dem Zweck,
durch sichere Unterbringung der Untersuchungsgefange-
nen die Durchführung eines geordneten Strafverfahrens
zu gewährleisten und eine spätere Strafvollstreckung
sicherzustellen.

Abschnitt 2

Grundsätze der Unterbringung

§ 3

Grundsätze zum Vollzug der Haftarten

(1) Untersuchungshaft wird in besonderen Justizvoll-
zugsanstalten oder in Außenstellen oder getrennten Ab-
teilungen von Justizvollzugsanstalten vollzogen.

(2) Die Freiheitsstrafe, die Unterbringung in der Siche-
rungsverwahrung und der Strafarrest werden in Justiz-
vollzugsanstalten vollzogen.

(3) Jugendstrafe wird in Jugendstrafanstalten vollzogen.
Teilanstalten, Abteilungen oder Außenstellen von Justiz-
vollzugsanstalten können aus besonderen Gründen zu
Jugendstrafanstalten bestimmt werden. 

(4) Das Justizministerium bestimmt im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales die für den
Jugendstrafvollzug in freier Form zugelassenen Einrich-
tungen. Während der Unterbringung im Jugendstraf-
vollzug in freier Form besteht das Vollzugsverhältnis der
Gefangenen zur Justizvollzugsanstalt fort.

§ 4

Trennungsgrundsätze

(1) Frauen sind getrennt von Männern in besonderen 
Justizvollzugsanstalten für Frauen oder in getrennten
Abteilungen in Justizvollzugsanstalten für Männer unter-
zubringen. Sie sind auch sonst von den männlichen Ge-
fangenen getrennt zu halten.

(2) Untersuchungsgefangene sollen soweit möglich von
anderen Gefangenen, insbesondere Strafgefangenen, ge-
trennt gehalten werden. Mit ihrer Zustimmung darf hier-
von abgewichen werden.

(3) Die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung wird
in einer für den Vollzug der Freiheitsstrafe bestimmten
Justizvollzugsanstalt vollzogen. Sie erfolgt in getrennten
Abteilungen, es sei denn die Zahl der Untergebrachten
rechtfertigt die Einrichtung einer solchen Abteilung nicht.

(4) Im Jugendstrafvollzug sollen Jugendliche, Heran-
wachsende und junge Erwachsene (junge Gefangene)
getrennt untergebracht und altersgemäß erzogen werden.
Die sozialtherapeutische Behandlung junger Gefangener
erfolgt in einer Außenstelle einer sozialtherapeutischen
Anstalt oder in gesonderten Abteilungen von Jugend-
strafanstalten. Die Unterbringung von jungen weiblichen
Gefangenen erfolgt in getrennten Abteilungen einer Jus-
tizvollzugsanstalt für Frauen oder einer Jugendstraf-
anstalt für junge männliche Gefangene.

(5) Soweit junge Gefangene, ohne vom Jugendstraf-
vollzug ausgenommen zu sein, aus besonderen Gründen
in Justizvollzugsanstalten gemeinsam mit Erwachsenen
untergebracht sind, sollen sie von den anderen Gefange-
nen getrennt werden. Der Vollzug erfolgt nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes über den Jugendstrafvollzug.

(6) Von der getrennten Unterbringung nach den Absät-
zen 1 und 3 bis 5 darf abgewichen werden, um Gefange-
nen oder Untergebrachten die Teilnahme an Behandlungs-
oder Erziehungsmaßnahmen zu ermöglichen. Junge Ge-
fangene sind vor schädlichen Einflüssen zu schützen.

(7) Beim Vollzug der Untersuchungshaft darf von der ge-
trennten Unterbringung nach den Absätzen 1 und 2 abge-



sehen werden, um es Untersuchungsgefangenen zu er-
möglichen, zu arbeiten oder an Bildungsmaßnahmen
oder Freizeitangeboten teilzunehmen. Ausnahmen von
der getrennten Unterbringung nach Absatz 2 sind darü-
ber hinaus zulässig

1. im Fall der Unterbringung von Untersuchungsgefan-
genen in einer Krankenabteilung einer Justizvollzugs-
anstalt oder in einem Justizvollzugskrankenhaus oder

2. wenn dies aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung
der Justizvollzugsanstalt, der Vollzugsorganisation
oder aus anderen wichtigen Gründen erforderlich ist.

§ 5

Differenzierung

(1) Für den Vollzug der Freiheitsstrafe und der Jugend-
strafe sind Haftplätze in verschiedenen Justizvollzugs-
anstalten oder Abteilungen vorzusehen, in denen eine auf
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gefangenen abge-
stimmte Behandlung gewährleistet ist.

(2) Justizvollzugsanstalten des geschlossenen Vollzugs
sehen eine sichere Unterbringung vor, Einrichtungen des
offenen Vollzugs keine oder nur verminderte Vorkehrun-
gen gegen Entweichungen.

§ 6

Gestaltung der Justizvollzugsanstalten

(1) Justizvollzugsanstalten sind entsprechend ihrem
Zweck und den jeweiligen Erkenntnissen der Erforder-
nisse eines zeitgemäßen Justizvollzugs auszugestalten.
Völkerrechtlichen Vorgaben und den internationalen
Standards mit Menschenrechtsbezug, wie sie in den von
den Vereinten Nationen oder Organen des Europarats
beschlossenen einschlägigen Richtlinien und Empfeh-
lungen enthalten sind, ist Rechnung zu tragen.

(2) Justizvollzugsanstalten sollen so gegliedert werden,
dass die Gefangenen in überschaubaren Betreuungs- und
Behandlungsgruppen zusammengefasst werden können.

(3) Um die Entlassung aus dem Strafvollzug oder Jugend-
strafvollzug vorzubereiten, sollen den geschlossenen Ju-
stizvollzugsanstalten offene Einrichtungen angegliedert
oder zugeordnet oder gesonderte offene Justizvollzugsan-
stalten vorgesehen werden.

§ 7

Festsetzung der Belegungsfähigkeit

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit 
der Justizvollzugsanstalten fest. Sie geht dabei von der
Grundfläche der Hafträume ohne Einbeziehung der Flä-
che der Sanitäreinrichtungen (Nettogrundfläche) aus. Die
Aufsichtsbehörde berücksichtigt, dass eine ausreichende
Anzahl von Plätzen für Arbeit, Ausbildung und Weiterbil-

dung sowie von Räumen für Seelsorge, Freizeit, Sport,
therapeutische Maßnahmen und Besuche zur Verfügung
steht.

(2) In Justizvollzugsanstalten, mit deren Errichtung vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen wurde, haben
Gemeinschaftshafträume bei Doppelbelegung eine Net-
togrundfläche von mindestens 4,5 Quadratmetern, bei 
einer höheren Belegung mindestens sechs Quadratmeter
je Gefangener oder Gefangenem aufzuweisen. Für An-
und Zubauten bei Anstalten nach Satz 1, mit deren Er-
richtung nach Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen
wurde, gilt Absatz 3 entsprechend.

(3) Bei Justizvollzugsanstalten, mit deren Errichtung nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen wurde, ist im ge-
schlossenen Vollzug eine Einzelunterbringung der Gefan-
genen zur Ruhezeit zugrunde zu legen. Einzelhafträume
haben eine Nettogrundfläche von mindestens neun Qua-
dratmetern, Gemeinschaftshafträume von mindestens
sieben Quadratmetern je Gefangener oder Gefangenem
aufzuweisen.

(4) Gemeinschaftshafträume müssen über eine baulich
abgetrennte und entlüftete Sanitäreinrichtung verfügen,
falls nicht ein ständiger Zugang zu einer Toilette außer-
halb des Haftraums besteht.

(5) Im geschlossenen Vollzug ist eine gemeinschaftliche
Unterbringung von mehr als sechs Gefangenen nicht zu-
lässig.

§ 8

Belegung der Hafträume

(1) Hafträume dürfen nicht mit mehr Personen als zuge-
lassen belegt werden. Über Ausnahmen entscheidet die
Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter mit Zustimmung
der Aufsichtsbehörde.

(2) Die Mehrfachunterbringung in einem Haftraum ent-
gegen § 7 Abs. 4 sowie bei Unterschreiten der Mindest-
fläche je Gefangenem bei vor Inkrafttreten dieser Vor-
schrift errichteten Justizvollzugsanstalten ist nur mit
schriftlicher Zustimmung der Gefangenen zulässig. Die
Zustimmung kann jederzeit schriftlich oder zur Nieder-
schrift der Vollzugsgeschäftsstelle widerrufen werden.

§ 9

Ausgestaltung der Räume 
und Kostenbeteiligung

(1) Räume für den Aufenthalt während der Ruhe- und
Freizeit sowie Gemeinschafts- und Besuchsräume sind
wohnlich oder sonst ihrem Zweck entsprechend auszu-
statten. Sie müssen hinreichend Luftinhalt haben und für
eine gesunde Lebensführung ausreichend mit Heizung
und Lüftung sowie Fensterfläche ausgestattet sein.

(2) Die Gefangenen können an den Betriebskosten der in
ihrem Besitz befindlichen Geräte beteiligt werden.
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§ 10

Mutter-Kind-Abteilung

(1) Eine Gefangene kann mit ihrem Kind, das das dritte
Lebensjahr noch nicht vollendet haben soll, in eine
Mutter-Kind-Abteilung in einer Justizvollzugsanstalt für
weibliche Gefangene aufgenommen werden, wenn beide
für die Unterbringung dort geeignet sind, ein Platz für
Mutter und Kind zur Verfügung steht, dies dem Wohl des
Kindes entspricht und die oder der Aufenthaltsbestim-
mungsberechtigte zustimmt. Vor der Unterbringung ist
das Jugendamt zu hören.

(2) Die Kosten der Unterbringung des Kindes einschließ-
lich der Gesundheitsfürsorge werden vom Justizvollzug
regelmäßig nicht übernommen.

§ 11

Ausbildung und Beschäftigung

(1) In den Justizvollzugsanstalten sind Einrichtungen 
zur schulischen und beruflichen Bildung, zur arbeits-
therapeutischen Beschäftigung sowie Arbeitsbetriebe
vorzusehen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Einrichtungen und Be-
triebe sind den Verhältnissen außerhalb der Justizvoll-
zugsanstalt anzugleichen. Die Arbeitsschutz- und Unfall-
verhütungsvorschriften sind zu beachten.

(3) Die Schule im Jugendstrafvollzug soll als Ganz-
tageseinrichtung betrieben werden.

Abschnitt 3

Organisation der Justizvollzugsanstalten

§ 12

Aufgabenwahrnehmung

(1) Die Aufgaben in den Justizvollzugsanstalten werden
grundsätzlich von beamteten Bediensteten des Landes
wahrgenommen. Sie können anderen Bediensteten sowie
nebenamtlich oder vertraglich verpflichteten Personen
übertragen werden.

(2) Die Erledigung von nicht hoheitlichen Aufgaben
kann freien Trägern und privaten Dienstleistern übertra-
gen werden.

(3) Mit der Erziehung junger Gefangener soll nur betraut
werden, wer für die Erziehungsaufgabe des Jugendstraf-
vollzugs geeignet und ausgebildet ist.

(4) Für jede Justizvollzugsanstalt ist entsprechend ihrer
Aufgabe die erforderliche Anzahl von Bediensteten,
namentlich des allgemeinen Vollzugsdienstes, des Ver-
waltungsdienstes und des Werkdienstes sowie von Per-
sonen der verschiedenen Berufsgruppen, insbesondere
der Seelsorger, Ärzte, Pädagogen, Psychologen und So-
zialarbeiter, vorzusehen.

(5) Fortbildungsmaßnahmen für die in den Justizvoll-
zugsanstalten tätigen Personen werden regelmäßig
durchgeführt.

(6) Anstaltsseelsorgerinnen und Anstaltsseelsorger wer-
den im Einvernehmen mit der jeweiligen Religions-
gemeinschaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich ver-
pflichtet. Das Nähere regeln Vereinbarungen zwischen
dem Land und den Religionsgemeinschaften. Wenn die
geringe Zahl der Angehörigen einer Religionsgemein-
schaft eine Seelsorge nach Satz 1 nicht rechtfertigt, ist
die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzu-
lassen. Mit Zustimmung der Anstaltsleiterin oder des
Anstaltsleiters dürfen die Anstaltsseelsorger sich freier
Seelsorgehelfer bedienen und für Gottesdienste sowie
für andere religiöse Veranstaltungen Seelsorgerinnen und
Seelsorger von außen zuziehen.

§ 13

Anstaltsleitung

(1) Für jede Justizvollzugsanstalt bestellt die Aufsichts-
behörde eine Beamtin oder einen Beamten des höheren
Dienstes zur hauptamtlichen Anstaltsleiterin oder zum
hauptamtlichen Anstaltsleiter. Aus besonderen Gründen
kann eine Justizvollzugsanstalt auch von einer Beamtin
oder einem Beamten des gehobenen Diensts geleitet
werden.

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter vertritt die
Justizvollzugsanstalt nach außen und trägt die Verant-
wortung für den gesamten Vollzug.

§ 14

Gefangenenmitverantwortung

Den Gefangenen und Untergebrachten soll ermöglicht
werden, an der Verantwortung für Angelegenheiten von
gemeinsamem Interesse teilzunehmen, die sich ihrer 
Eigenart und der Aufgabe der Justizvollzugsanstalt nach
für ihre Mitwirkung eignen. Die Gefangenen und Unter-
gebrachten werden zur Mitarbeit ermutigt.

§ 15

Hausordnung

(1) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter erlässt mit
Zustimmung der Aufsichtsbehörde eine Hausordnung.
Dabei soll die Gefangenenmitverantwortung gehört wer-
den. In die Hausordnung sind insbesondere Regelungen
aufzunehmen über

1. die Besuchszeiten, die Häufigkeit und Dauer der Be-
suche,

2. die Arbeitszeit, die Freizeit und Ruhezeit sowie

3. die Gelegenheit, Anträge und Beschwerden anzubrin-
gen oder sich an einen Vertreter der Aufsichtsbehörde
zu wenden.



(2) Die Hausordnung ist den Gefangenen in geeigneter
Weise zugänglich zu machen.

(3) Die Hausordnung oder zumindest wichtige Auszüge
aus ihr sollen in den Muttersprachen der wesentlichen
Gefangenengruppen der Justizvollzugsanstalt vorliegen.

§ 16

Zusammenarbeit und Einbeziehung Dritter

(1) Alle im Justizvollzug Tätigen arbeiten zusammen und
wirken an der Erfüllung der Aufgaben des Vollzugs mit.

(2) Die Justizvollzugsanstalten arbeiten mit anderen
Einrichtungen, Organisationen und Personen, die für die
Gefangenen förderliche soziale Hilfestellungen leisten
oder deren Einfluss ihre Eingliederung, Behandlung oder
Erziehung fördern können, eng zusammen. 

(3) Im Untersuchungshaftvollzug wirken Justizvollzugs-
anstalten, Gerichte und Staatsanwaltschaften so zusam-
men, dass insbesondere Möglichkeiten der Haftver-
meidung ergriffen und die Sicherheit sowie die Ordnung
der Justizvollzugsanstalt gewahrt werden. Sie unterrich-
ten sich gegenseitig unverzüglich über Umstände, deren
Kenntnis für die Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben er-
forderlich sind. Bei Erhebung der öffentlichen Klage ist
der Justizvollzugsanstalt eine Mehrfertigung der Ankla-
geschrift zu übermitteln.

§ 17

Konferenzen

Zur Aufstellung und Überprüfung des Vollzugs- oder
Erziehungsplans sowie zur Vorbereitung wichtiger Ent-
scheidungen im Strafvollzug und im Jugendstrafvollzug
führt die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter Kon-
ferenzen mit an der Behandlung und Erziehung maßgeb-
lich Beteiligten durch.

§ 18

Anstaltsbeiräte

(1) Bei den Justizvollzugsanstalten sind Beiräte zu bil-
den. Das Nähere regelt die Aufsichtsbehörde. 

(2) Die Mitglieder des Beirats wirken bei der Gestaltung
des Vollzugs und bei der Betreuung der Gefangenen mit.
Sie unterstützen die Anstaltsleiterin oder den Anstalts-
leiter durch Anregungen und Verbesserungsvorschläge
und helfen bei der Eingliederung der Gefangenen nach
der Entlassung. Im Jugendstrafvollzug sollen die Mit-
glieder in der Erziehung junger Menschen erfahren oder
dazu befähigt sein.

(3) Die Mitglieder des Beirats können namentlich
Wünsche, Anregungen und Beanstandungen entgegen-
nehmen. Sie können sich über die Unterbringung, Be-
schäftigung, berufliche Bildung, Verpflegung, ärztliche
Versorgung und Behandlung unterrichten, die Justizvoll-

zugsanstalt und ihre Einrichtungen besichtigen und die
Gefangenen in ihren Räumen aufsuchen. Aussprache und
Schriftwechsel werden nicht überwacht.

(4) Die Mitglieder des Beirats haben über die ihnen in
ihrem Amt bekannt gewordenen Angelegenheiten, soweit
sie ihrer Natur nach vertraulich sind, Verschwiegenheit zu
wahren. Dies gilt auch nach Beendigung ihres Amts.

(5) Vollzugsbedienstete dürfen nicht Mitglieder des Bei-
rats sein.

Abschnitt 4

Aufsicht über die Justizvollzugsanstalten

§ 19

Aufsichtsbehörde

Das Justizministerium (Aufsichtsbehörde) führt die Auf-
sicht über die Justizvollzugsanstalten. Die Aufsicht über
Einrichtungen im Jugendstrafvollzug in freien Formen
wird im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit
und Soziales geregelt.

§ 20

Vollstreckungsplan

Die Aufsichtsbehörde regelt die örtliche und sachliche
Zuständigkeit der Justizvollzugsanstalten nach allge-
meinen Merkmalen in einem Vollstreckungsplan. Der
Vollstreckungsplan soll im Jugendstrafvollzug dazu
beitragen, dass Jugendliche, Heranwachsende und junge
Erwachsene getrennt werden. 

§ 21

Zuständigkeit für Verlegungen

Die Aufsichtsbehörde kann Entscheidungen über Ver-
legungen in eine sozialtherapeutische Einrichtung oder
in eine Behandlungsabteilung einer Justizvollzugsanstalt
einer zentralen Stelle übertragen.

Abschnitt 5

Verhinderung von Mobilfunkverkehr; 
Videobeobachtung

§ 22

Feststellung von Mobilfunkendgeräten und 
Störung des Mobilfunkverkehrs

(1) Gefangenen ist der Besitz und Betrieb von Mobil-
funkendgeräten auf dem Gelände der Justizvollzugs-
anstalten untersagt. Für Einrichtungen, die der Unter-
bringung von Freigängern dienen, können Ausnahmen
zugelassen werden.

(2) Die Justizvollzugsanstalten dürfen auf ihrem Gelände
technische Geräte
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1. zur Aktivierung von Mobilfunkendgeräten zum
Zweck ihres Auffindens sowie

2. zur Störung von Frequenzen, die der Herstellung uner-
laubter Mobilfunkverbindungen dienen,

betreiben. Der Mobilfunkverkehr außerhalb des Gelän-
des der Justizvollzugsanstalten darf hierdurch nicht be-
einträchtigt werden.

§ 23

Videobeobachtung

Die Justizvollzugsanstalten können das Anstaltsgelände
sowie das Innere der Anstaltsgebäude offen mittels Video-
technik beobachten. Die Anfertigung von Aufzeichnun-
gen hiervon sowie die Beobachtung der unmittelbaren
Anstaltsumgebung ist zulässig, sofern dies zum Zweck
der Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der
Justizvollzugsanstalt oder zur Verhinderung oder Ver-
folgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, durch
welche die Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugs-
anstalt gefährdet wird, erforderlich ist.

Abschnitt 6

Nichtraucher- und Gesundheitsschutz

§ 24

Rauchverbot in Justizvollzugsanstalten

In Gebäuden und sonstigen vollständig umschlossenen
Räumen von Justizvollzugsanstalten ist das Rauchen
nach Maßgabe von § 25 verboten.

§ 25

Ausnahmen vom Rauchverbot

(1) In Hafträumen darf geraucht werden, wenn alle in ih-
nen untergebrachten Gefangenen damit einverstanden
sind.

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann Aus-
nahmen vom Rauchverbot bei besonderen Veranstaltun-
gen zulassen. Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter
kann das Rauchen zudem in bestimmten baulich abge-
schlossenen Räumen oder in entlüfteten Einrichtungen
gestatten, wenn und soweit die Belange des Nicht-
raucherschutzes dadurch nicht beeinträchtigt werden.

§ 26

Gesundheitsschutz in Jugendstrafanstalten

In Einrichtungen des Jugendstrafvollzugs, in denen über-
wiegend Jugendliche untergebracht sind, darf aus Grün-
den des Gesundheitsschutzes nicht geraucht und kein
Alkohol getrunken werden; §§ 24 und 25 finden keine
Anwendung.

Abschnitt 7

Datenschutz

Unterabschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 27

Aufgabe und Anwendungsbereich

(1) Aufgabe der Vorschriften dieses Abschnitts ist es, bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten im Justiz-
vollzug des Landes die Persönlichkeitsrechte von Gefan-
genen und sonstigen Betroffenen zu wahren, den Justiz-
vollzugsanstalten die effiziente Erfüllung ihrer Aufgaben
zu ermöglichen, die Sicherheit oder Ordnung der Justiz-
vollzugsanstalten zu gewährleisten und einen Beitrag für
die innere Sicherheit zu leisten.

(2) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für den Voll-
zug von gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehungen
in Justizvollzugsanstalten. Sie finden mit Ausnahme von 
§ 31 Abs.1 Satz 2 Nr. 5 und §§ 32 und 33 entsprechende
Anwendung auf den Vollzug des Jugendarrests. 

(3) Beim Vollzug von Freiheitsentziehungen, die nicht
wegen des Verdachts oder des Nachweises einer rechts-
widrigen Tat angeordnet worden sind, finden § 37 Abs.1
Nr. 3 sowie §§ 38 bis 40 keine Anwendung, wenn unter
Berücksichtigung der Art der Daten und der Rechtsstel-
lung der Gefangenen die Betroffenen ein schutzwürdiges
Interesse am Ausschluss der Übermittlung haben.

§ 28

Begriffsbestimmungen

(1) Die Begriffsbestimmungen in § 3 des Landesdaten-
schutzgesetzes (LDSG) gelten entsprechend.

(2) Erkennungsdienstliche Unterlagen sind die nach
Maßgabe von § 31 Abs.1 Satz 2 erhobenen Daten mit
Bezug auf Gefangene. Sie sind vom Begriff der perso-
nenbezogenen Daten im Sinne dieses Gesetzes mit um-
fasst, sofern das Gesetz ihre Verarbeitung nicht aus-
drücklich ausschließt.

§ 29

Zulässigkeit der Datenverarbeitung

Die Justizvollzugsanstalt darf personenbezogene Daten
verarbeiten, wenn dieses Gesetz oder eine andere Rechts-
vorschrift es erlaubt oder die Betroffenen eingewilligt
haben.

§ 30

Einwilligung

(1) Die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Ent-
scheidung der Betroffenen beruht. Sie bedarf der Schrift-



form, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine an-
dere Form angemessen ist. Die Betroffenen sind über den
vorgesehenen Zweck der Verarbeitung zu belehren sowie,
soweit nach den Umständen des Einzelfalls erforderlich
oder auf Verlangen, auf die Folgen einer Verweigerung der
Einwilligung hinzuweisen. Soll die Einwilligung zusam-
men mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden,
ist sie besonders hervorzuheben.

(2) Bei beschränkt geschäftsfähigen Gefangenen be-
stimmt sich die Einwilligungsfähigkeit nach der tatsäch-
lichen Einsichtsfähigkeit. Die Justizvollzugsanstalt kann
nach angemessener Belehrung von der Einwilligungs-
fähigkeit der Gefangenen ausgehen, sofern nicht Tatsa-
chen bekannt sind, die eine Einsichtsfähigkeit aus-
schließen.

Unterabschnitt 2

Erhebung von Daten

§ 31

Datenerhebung

(1) Die Justizvollzugsanstalt darf personenbezogene
Daten erheben, soweit deren Kenntnis für den ihr auf-
gegebenen Vollzug der Freiheitsentziehung erforderlich
ist. Als erkennungsdienstliche Maßnahmen zu diesem
Zweck sind mittels analoger oder digitaler Technik
zulässig:

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,

2. die Aufnahme von Lichtbildern,

3. die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale,

4. Messungen und

5. die Erfassung biometrischer Daten des Körpers und
der Stimme.

(2) Personenbezogene Daten sind vorrangig bei den
Betroffenen zu erheben. Werden sie auf Grund einer
Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet,
oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die
Gewährung von Rechtsvorteilen, so sind die Betroffenen
hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzu-
weisen. 

(3) Sofern es für die Aufgabenerfüllung der Justiz-
vollzugsanstalt erforderlich ist und keine Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Inte-
ressen der Betroffenen beeinträchtigt werden, kann die
Erhebung bei den Betroffenen auch ohne deren Kenntnis
sowie bei anderen Personen oder Stellen erfolgen. Er-
folgt die Erhebung bei einer nichtöffentlichen Stelle, so
ist diese auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft ver-
pflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hin-
zuweisen.

(4) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind,
dürfen ohne ihre Mitwirkung bei Personen oder Stellen
außerhalb der Justizvollzugsanstalt nur erhoben werden,
wenn sie für Hilfsmaßnahmen für Angehörige der Ge-

fangenen, die Behandlung von Gefangenen, die Sicher-
heit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt oder die 
Sicherung des Vollzugs der Freiheitsentziehung erforder-
lich sind und die Art der Erhebung nicht überwiegende
schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt.

(5) Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenommene Erhe-
bung personenbezogener Daten werden die Betroffenen
unter Angabe dieser Daten unterrichtet, sofern sie nicht
bereits auf andere Weise Kenntnis erlangt haben oder der
in Absatz 1 genannte Zweck dadurch nicht gefährdet wird.
Sind die Daten bei anderen Personen oder Stellen erhoben
worden, kann die Unterrichtung unterbleiben, wenn

1. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem
Wesen nach, namentlich wegen des überwiegenden
berechtigten Interesses eines Dritten, geheim gehalten
werden müssen oder

2. der Aufwand der Unterrichtung außer Verhältnis zum
Schutzzweck steht und keine Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen
der Betroffenen beeinträchtigt werden.

§ 32

Datenerhebung durch Videotechnik

(1) Die Beobachtung von Hafträumen mittels Videotech-
nik ist nur auf Anordnung der Anstaltsleiterin oder des
Anstaltsleiters und zur Abwehr von erheblichen Ge-
fahren für Leib oder Leben von Gefangenen oder Dritten
sowie zur Verhinderung und Verfolgung von erheblichen
Straftaten zulässig. Die Anstaltsleiterin oder der An-
staltsleiter kann allgemein anordnen, dass besonders ge-
sicherte Hafträume mittels Videotechnik zu beobachten
sind. Die Anfertigung von Videoaufzeichnungen ist im
Einzelfall zulässig. Sofern in Hafträumen eine Beobach-
tung über einen Zeitraum von aufeinanderfolgend mehr
als zwei Wochen erfolgt, bedarf sie der Zustimmung der
Aufsichtsbehörde.

(2) In hierfür besonders eingerichteten Hafträumen des 
Justizvollzugskrankenhauses ist auf ärztliche Anordnung
eine optische und akustische Beobachtung von Gefan-
genen mittels Videotechnik zulässig, sofern zureichende
Anhaltspunkte für Fremd- oder Eigengefährdung vorlie-
gen oder dies aus Gründen der therapeutischen Sicherheit
angezeigt ist. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(3) Die Überwachung mittels Videotechnik und die An-
fertigung von Videoaufzeichnungen nach diesem Gesetz
dürfen auch durchgeführt werden, wenn Personen, hin-
sichtlich derer die Voraussetzungen der Datenerhebung
nicht vorliegen, unvermeidbar betroffen werden. Für die
Dauer der seelsorgerischen Betreuung ist die Über-
wachung auf Verlangen der Seelsorgerin oder des Seel-
sorgers auszusetzen. Die Videoüberwachung und -auf-
zeichnung ist durch geeignete Hinweise erkennbar zu
machen, soweit nicht der Zweck der Maßnahme dadurch
vereitelt wird.
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(4) Werden die durch Videotechnik erhobenen Daten 
einer bestimmten Person zugeordnet, so ist diese über 
eine weitere Verarbeitung zu benachrichtigen, soweit sie
nicht auf andere Weise Kenntnis von der weiteren Verar-
beitung erlangt oder die Unterrichtung einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordert. Die Unterrichtung darf
unterbleiben, solange durch sie der Zweck der Maß-
nahme vereitelt oder soweit die Aufgabenerfüllung der
Justizvollzugsanstalt gefährdet würde.

§ 33

Datenerhebung durch Radio-Frequenz-Identifikation 
(RFID)

(1) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Justiz-
vollzugsanstalt oder zur Überwachung des Aufenthalts-
orts von Gefangenen auf dem Anstaltsgelände kann die
Justizvollzugsanstalt Daten über den Aufenthaltsort und
den Zeitpunkt der Datenerhebung mittels RFID-Trans-
ponder durch Empfangsgeräte automatisiert erheben. 

(2) Mit Einwilligung der oder des Gefangenen kann 
ein RFID-Transponder zur automatisierten Identifikation
und Lokalisierung so mit ihrem oder seinem Körper
verbunden werden, dass eine ordnungsgemäße Trennung
nur durch die Justizvollzugsanstalt erfolgen kann. Von 
der Einwilligung können die Rücknahme besonderer 
Sicherungsmaßnahmen oder die Einteilung der oder des
Gefangenen zu einer in bestimmten Bereichen auf dem
Anstaltsgelände zu leistenden Arbeit abhängig gemacht
werden.

Unterabschnitt 3

Übermittlung, Nutzung, Veränderung und 
Speicherung von Daten

§ 34

Übermittlung, Nutzung, Veränderung und 
Speicherung  von Daten zu Vollzugszwecken

(1) Die Justizvollzugsanstalt darf personenbezogene Da-
ten übermitteln, nutzen, verändern und speichern, soweit
dies für den ihr aufgegebenen Vollzug der Freiheitsent-
ziehung erforderlich ist.

(2) Die erhobenen personenbezogenen Daten können zu
den Gefangenenpersonalakten genommen sowie elektro-
nisch in Dateien gespeichert werden. Erkennungsdienst-
liche Unterlagen können auch in kriminalpolizeilichen
Sammlungen verwahrt werden.

(3) Die Justizvollzugsanstalt kann anordnen, dass Gefan-
gene einen Lichtbildausweis mit sich führen. 

(4) Sofern es aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung
der Justizvollzugsanstalt oder zur Überwachung des Auf-
enthaltsorts von Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt
erforderlich ist, kann die Justizvollzugsanstalt Ausweise
mit einem RFID-Transponder ausstatten und anordnen,
dass diese offen zu tragen sind.

§ 35

Übermittlung, Nutzung, Veränderung und 
Speicherung von Daten zu 

vollzugsbegleitenden Zwecken 

(1) Eine Übermittlung, Nutzung, Veränderung und Spei-
cherung personenbezogener Daten zu vollzugsbegleiten-
den Zwecken ist der Verarbeitung zu Vollzugszwecken
gleichgestellt, soweit sie gerichtlichen Verfahren sowie
deren außergerichtlicher Bearbeitung, der Wahrnehmung
von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungs-
prüfung oder der Durchführung von Organisationsunter-
suchungen für die verantwortliche Stelle dient. 

(2) Das gilt auch für die Übermittlung, Nutzung, Verände-
rung und Speicherung zu Ausbildungs- und Prüfungs-
zwecken durch die verantwortliche Justizvollzugsanstalt
und die Justizvollzugsschule sowie zu Zwecken wissen-
schaftlicher Forschung durch den Kriminologischen
Dienst Baden-Württemberg, soweit nicht überwiegende
schutzwürdige Interessen der Betroffenen entgegenste-
hen. Sofern der Ausbildungs-, Prüfungs- oder Forschungs-
zweck es erlaubt und der Aufwand in einem angemessenen
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht, sind
die personenbezogenen Daten zu anonymisieren.

(3) Die Justizvollzugsanstalt darf personenbezogene 
Daten von Gefangenen mit Ausnahme der erkennungs-
dienstlichen Unterlagen an Mitglieder des Anstalts-
beirats übermitteln, soweit dies für die Wahrnehmung
der gesetzlichen Aufgaben der Beiräte erforderlich ist.
Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann die Ein-
sichtnahme von Akten durch Mitglieder des Anstaltsbei-
rats zulassen, soweit eine solche zur Aufgabenerfüllung
unerlässlich ist; Gesundheitsakten und Krankenblätter
dürfen nur mit Einwilligung der oder des Gefangenen
eingesehen werden. Die Regelung über das Datenge-
heimnis nach § 46 Abs.1 gilt entsprechend.

§ 36

Übermittlung, Nutzung, Veränderung und Speicherung 
von Daten zum Schutz der Allgemeinheit

(1) Die Übermittlung, Nutzung, Veränderung und 
Speicherung personenbezogener Daten durch die Justiz-
vollzugsanstalt ist auch zulässig, soweit dies

1. zur Abwehr von sicherheitsgefährdenden oder ge-
heimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht
oder von Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf
gerichtete Vorbereitungshandlungen

a) gegen die freiheitliche demokratische Grundord-
nung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes
oder eines Landes gerichtet sind,

b) eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsfüh-
rung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines
Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder



c) auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährden,

2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit,

3. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung
der Rechte einer anderen Person,

4. zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten so-
wie zur Verhinderung oder Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder Ord-
nung der Justizvollzugsanstalt gefährdet werden, 

5. zur Identifizierung, Fahndung oder Festnahme von
Gefangenen durch Vollstreckungs- und Strafverfol-
gungsbehörden in den Fällen, in denen eine Gefan-
gene oder ein Gefangener entwichen ist oder sich
sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Justizvollzugsan-
stalt aufhält, oder

6. für ausländerrechtliche Maßnahmen

erforderlich ist.

(2) Die Justizvollzugsanstalt darf den für die Eingabe von
Daten in das polizeiliche Informations- und Auskunfts-
system zuständigen Polizeidienststellen den Beginn, die
Unterbrechung und die Beendigung von Freiheitsent-
ziehungen, die wegen des Verdachts oder des Nachweises
einer rechtswidrigen Tat von einer Richterin oder von
einem Richter angeordnet worden sind, Verlegungen in
eine andere Justizvollzugsanstalt, die Gewährung von
vollzugsöffnenden Maßnahmen einschließlich des Ver-
lassens der Justizvollzugsanstalt aus wichtigem Anlass,
die Entlassungsadresse sowie die zur Identifizierung der
Gefangenen erforderlichen personenbezogenen Daten
auch anlassunabhängig übermitteln.

§ 37

Übermittlung, Nutzung, Veränderung und 
Speicherung von Daten zu 

vollzugsunterstützenden Zwecken

(1) Die Justizvollzugsanstalt darf personenbezogene
Daten mit Ausnahme der erkennungsdienstlichen Unter-
lagen nutzen, verändern und speichern sowie an die
zuständigen öffentlichen Stellen sowie geeignete nicht-
öffentliche Stellen und Personen übermitteln, soweit dies 

1. für Maßnahmen der Gerichtshilfe, Jugendgerichts-
hilfe, Bewährungshilfe und Führungsaufsicht,

2. für Hilfsmaßnahmen für Angehörige der Gefangenen
oder

3. zur Vorbereitung und Durchführung sonstiger Maß-
nahmen, die die Fähigkeit der Gefangenen fördern, 
in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten
zu führen, einschließlich der Entlassungsvorbereitung
und Nachsorge

erforderlich ist.

(2) Die Befugnisse nach Absatz 1 finden auch auf die
Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen An-
wendung, die erst nach der Haftentlassung zum Tragen
kommen und der Eingliederung der Gefangenen in ein
soziales und berufliches Umfeld dienen.

§ 38

Datenübermittlung zu vollzugsfremden Zwecken

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten mit
Ausnahme der erkennungsdienstlichen Unterlagen durch
die Justizvollzugsanstalt an die zuständigen öffentlichen
Stellen ist auch zulässig, soweit dies für

1. Maßnahmen der Strafvollstreckung oder strafvoll-
streckungsrechtliche Entscheidungen,

2. Entscheidungen in Gnadensachen,

3. gesetzlich angeordnete Statistiken der Rechtspflege,

4. sozialrechtliche Maßnahmen,

5. dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zusam-
menhang mit der Aufnahme und Entlassung von Sol-
daten oder

6. die Durchführung der Besteuerung sowie die Geltend-
machung von sonstigen Forderungen von juristischen
Personen des öffentlichen Rechts 

erforderlich ist.

(2) An die zuständige Meldebehörde darf die Justiz-
vollzugsanstalt die Aufnahme sowie die Entlassung von
Gefangenen sowie die zur Aufgabenerfüllung der Melde-
behörde erforderlichen Daten mitteilen. Die erforder-
lichen Personalpapiere dürfen übersandt werden.

(3) Eine Übermittlung zu den in Absatz 1 und 2 genannten
Zwecken ist auch zulässig, soweit sie der Sicherung von
eigenen Mitteilungs- und Meldepflichten der Gefangenen
dient. In diesen Fällen können Gefangene die von Amts
wegen erfolgende Datenübermittlung durch den Nach-
weis abwenden, dass sie ihrer Verpflichtung innerhalb von
vier Wochen nach Eintritt des mitteilungs- oder melde-
pflichtigen Ereignisses nachgekommen sind oder eine
Verpflichtung aus anderen Gründen nicht oder nicht mehr
besteht. Hierüber sind die Gefangenen bei der Aufnahme
in eine Justizvollzugsanstalt zu belehren.

§ 39

Datenübermittlung zum Zweck des 
Gläubiger- und Opferschutzes

(1) Öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen darf die
Justizvollzugsanstalt auf schriftlichen Antrag mitteilen,
ob sich eine Person in Haft befindet sowie ob und wann
ihre Entlassung voraussichtlich innerhalb eines Jahres
bevorsteht, soweit

1. die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit
der öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben erforder-
lich ist oder
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2. von nichtöffentlichen Stellen ein berechtigtes Interesse
an dieser Mitteilung glaubhaft dargelegt wird und die
oder der Gefangene kein überwiegendes schutz-
würdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermitt-
lung hat.

Bei Untersuchungsgefangenen besteht die Mitteilung in
der Angabe, ob sich eine Person in der Justizvollzugs-
anstalt in Untersuchungshaft befindet. 

(2) Öffentlichen Stellen können darüber hinaus in der
Vergangenheit liegende Inhaftierungen und die Entlas-
sungsadresse von Gefangenen mitgeteilt werden, soweit
die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der
öffentlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist.

(3) Der oder dem Verletzten sowie sonst aus einer Straftat
Anspruchsberechtigten können über Absatz 1 hinaus auf
schriftlichen Antrag Auskünfte über die Entlassungs-
adresse und die Vermögensverhältnisse von rechtskräftig
verurteilten Gefangenen erteilt werden, wenn die Er-
teilung zur Feststellung oder Durchsetzung von Rechts-
ansprüchen im Zusammenhang mit der Straftat erforder-
lich ist. 

(4) In Haft befindliche Gefangene werden vor der Mit-
teilung gehört, sofern nicht zu besorgen ist, dass dadurch
die Verfolgung des Interesses der Antragstellerin oder
des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert
werden würde, und eine Abwägung ergibt, dass dieses
Interesse das Interesse der oder des Gefangenen an einer
vorherigen Anhörung überwiegt. Ist eine Anhörung un-
terblieben, wird die oder der Gefangene über die Mittei-
lung der Justizvollzugsanstalt nachträglich unterrichtet.

(5) Die Justizvollzugsanstalt darf den nach § 406 d Abs. 2
StPO auskunftspflichtigen Stellen die für die Erteilung
von Auskünften an die Verletzte oder den Verletzten erfor-
derlichen Daten über die Vollziehung freiheitsentziehen-
der Maßnahmen sowie die Gewährung von vollzugs-
öffnenden Maßnahmen einschließlich des Verlassens der
Justizvollzugsanstalt aus wichtigem Anlass übermitteln.

§ 40

Auskunft und Akteneinsicht für 
wissenschaftliche Zwecke

(1) Für die Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaft-
liche Zwecke gilt § 476 StPO entsprechend. 

(2) Die Befugnisse des Kriminologischen Dienstes Ba-
den-Württemberg nach § 35 Abs. 2 und § 52 Abs. 2 Satz 1
Nr.1 bleiben unberührt.

§ 41

Besondere Übermittlungsbefugnisse 
bei Untersuchungsgefangenen

(1) Wird Untersuchungshaft vollzogen oder ist Unter-
suchungshaft als Überhaft notiert, darf die Justizvoll-
zugsanstalt personenbezogene Daten an das zuständige

Gericht übermitteln, soweit dies für die vom Gericht an-
zuordnenden Maßnahmen sowie für die sonstigen die
Untersuchungshaft betreffenden gerichtlichen Entschei-
dungen erforderlich ist. Soweit Aufgaben oder Befug-
nisse auf die Staatsanwaltschaft oder deren Ermittlungs-
personen übertragen sind, ist auch eine Übermittlung an
diese Stelle zulässig.

(2) Die nach § 37 Abs.1 Nr. 3 sowie §§ 38 bis 40 zuläs-
sigen Übermittlungen unterbleiben, wenn unter Berück-
sichtigung der Art der Information und der Rechtsstel-
lung von Untersuchungsgefangenen die Betroffenen ein
überwiegendes schutzwürdiges Interesse an dem Aus-
schluss der Übermittlung haben. Durch die Übermittlung
darf nicht der Eindruck entstehen, dass an der oder dem
Untersuchungsgefangenen eine Strafe vollzogen wird.

§ 42

Besondere Übermittlungsbefugnisse 
bei jungen Gefangenen

(1) Über die §§ 34 bis 41 hinaus darf die Justizvollzugsan-
stalt personenbezogene Daten mit Ausnahme der erken-
nungsdienstlichen Unterlagen an die in § 16 Abs. 2 dieses
Buchs und § 2 Abs. 9 des Vierten Buchs genannten Stellen
und Personen übermitteln, soweit eine Einwilligung er-
teilt wurde (§ 30 Abs. 1 und 2) oder im Diagnoseverfahren
die Erforderlichkeit der der Datenübermittlung zu Grunde
liegenden Maßnahme festgestellt worden ist.

(2) Bei minderjährigen Gefangenen ist die Übermittlung
personenbezogener Daten mit Ausnahme der erken-
nungsdienstlichen Unterlagen an die Personensorge-
berechtigten zulässig, sofern sie das Kindeswohl nicht
gefährdet.

(3) Die sonstigen Befugnisse der Justizvollzugsanstalt
zur Datenverarbeitung bleiben unberührt. 

§ 43

Überlassung von Akten

(1) Akten mit personenbezogenen Daten dürfen von der
Justizvollzugsanstalt nur

1. anderen Justizvollzugsanstalten, 

2. den zur Dienst- oder Fachaufsicht oder zu dienstlichen
Weisungen befugten Stellen, 

3. den für strafvollzugs-, strafvollstreckungs- und straf-
rechtliche Entscheidungen zuständigen Gerichten, 

4. den Strafvollstreckungs- und Strafverfolgungsbehör-
den,

5. den mit Gutachten über Gefangene beauftragten Stel-
len sowie 

6. den mit der Übernahme von Aufgaben des Vollzugs
beauftragten Stellen (§ 54)

überlassen werden, sofern dies für die Aufgabenerfül-
lung der genannten Stellen erforderlich ist. Die Überlas-



sung an andere öffentliche Stellen ist zulässig, soweit die
Erteilung einer Auskunft einen unvertretbaren Aufwand
erfordert oder nach Darlegung der Akteneinsicht begeh-
renden Stellen für die Erfüllung der Aufgabe nicht aus-
reicht. Entsprechendes gilt für die Überlassung an die für
Maßnahmen der Gerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Be-
währungshilfe und Führungsaufsicht zuständigen Stellen
sowie für die in die Entlassungsvorbereitung oder Nach-
sorge eingebundenen Stellen.

(2) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach §§ 34 
bis 38 und 40 bis 42 übermittelt werden dürfen, weitere
personenbezogene Daten der Betroffenen oder Dritter in
Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur
mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Über-
mittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berech-
tigte Interessen der Betroffenen oder Dritten an deren
Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine Verarbei-
tung dieser Daten durch den Empfänger ist unzulässig. 

(3) Für die elektronische Versendung einer Gesamtheit
von Dateien über eine Gefangene oder einen Gefangenen
(elektronische Akte) gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. Die Art der Versendung wird durch Verwaltungs-
vorschrift geregelt.

§ 44

Einschränkungen der Verarbeitung und
Übermittlungsverantwortung

(1) Bei der Überwachung der Besuche, des Schriftwech-
sels, der Telekommunikation sowie des Paketverkehrs
bekannt gewordene personenbezogene Daten dürfen nur
für die in § 35 Abs.1, § 36 Abs.1, § 37 Abs.1 und § 38
Abs.1 Nr.1, 2 und 4 aufgeführten Zwecke, zur Wahrung
der Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt
oder nach Anhörung der Gefangenen für Zwecke der
Behandlung verarbeitet werden.

(2) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten
unterbleibt, soweit die in § 47 Abs. 2 sowie in § 48 Abs. 3
und 6 geregelten Einschränkungen oder besondere ge-
setzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen.

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Über-
mittlung trägt die Justizvollzugsanstalt. Erfolgt die Über-
mittlung auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle, trägt
diese die Verantwortung. In diesem Fall prüft die Justiz-
vollzugsanstalt nur, ob das Übermittlungsersuchen im
Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt und die Ab-
sätze 1 und 2 der Übermittlung nicht entgegenstehen, es
sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zuläs-
sigkeit der Übermittlung besteht.

§ 45

Zweckbindung

(1) Von der Justizvollzugsanstalt übermittelte personen-
bezogene Daten dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet

werden, zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind.
Der Empfänger darf die Daten für andere Zwecke nur
verarbeiten, soweit sie ihm auch für diese Zwecke hätten
übermittelt werden dürfen und wenn im Falle einer
Übermittlung an nichtöffentliche Stellen die übermit-
telnde Justizvollzugsanstalt zugestimmt hat. Die Justiz-
vollzugsanstalt hat nichtöffentliche Empfänger auf die
Zweckbindung nach Satz 1 und die Geltung des Daten-
geheimnisses (§ 46 Abs.1) hinzuweisen.

(2) Personenbezogene Daten, die nach § 31 Abs. 4 über
Personen, die nicht Gefangene sind, erhoben worden
sind, dürfen nur zur Erfüllung des Erhebungszweckes
sowie für die in § 36 Abs.1 Nr.1 bis 4 und § 37 Abs.1
geregelten Zwecke verarbeitet werden.

Unterabschnitt 4

Schutzmaßnahmen und Rechte der Betroffenen

§ 46

Datengeheimnis und Schutz der Daten 
in Akten und Dateien

(1) Den bei Justizvollzugsanstalten beschäftigten Perso-
nen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt
zu verarbeiten oder sonst zu verwenden (Datengeheim-
nis). Personen, die keine Amtsträger sind, sind bei der
Aufnahme ihrer Tätigkeit nach dem Verpflichtungs-
gesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547) geändert
durch Gesetz vom 15. August 1974 (BGBl. S.1942) in
der jeweils geltenden Fassung auf das Datengeheimnis
zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach
Beendigung der Tätigkeit fort.

(2) Alle im Justizvollzug Tätigen dürfen sich von perso-
nenbezogenen Daten Kenntnis verschaffen, soweit dies
zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben oder für
die zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung gebotene Zu-
sammenarbeit aller Vollzugsbediensteten erforderlich ist.

(3) Akten und Dateien mit personenbezogenen Daten sind
durch die erforderlichen technischen und organisato-
rischen Maßnahmen gegen unbefugten Zugang und un-
befugten Gebrauch zu schützen. Erforderlich sind Maß-
nahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. Zur
Wahrung des Datengeheimnisses innerhalb einer Justiz-
vollzugsanstalt sind technische Maßnahmen nur erforder-
lich, wenn durch organisatorische Maßnahmen die Rechte
der Betroffenen nicht ausreichend geschützt werden
können. Im Übrigen gilt für die Art und den Umfang der
Schutzvorkehrungen § 9 Abs. 3 und 5 LDSG. Das Justiz-
ministerium wird ermächtigt, die Maßnahmen durch Ver-
ordnung fortzuschreiben.

(4) Die Justizvollzugsanstalten führen ein Verzeichnis
der automatisierten Verfahren, mit Ausnahme der zu
allgemeinen Verwaltungszwecken dienenden Verfahren,
mit denen personenbezogene Daten verarbeitet wer-
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den (Verfahrensverzeichnis). Das Verfahrensverzeichnis
kann von einer Stelle für die Justizvollzugsanstalten zu-
sammengefasst dargestellt werden. Einzutragen sind:

1. Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle,

2. die Bezeichnung des Verfahrens,

3. eine Beschreibung der betroffenen Personengruppen
und der Art der gespeicherten Daten, 

4. die zugriffsberechtigten Personengruppen,

5. Regelfristen für die Löschung der Daten,

6. eine allgemeine Beschreibung der eingesetzten Hard-
ware, der Vernetzung und der Software und 

7. eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vor-
läufig zu beurteilen, ob die technischen und organisa-
torischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicher-
heit der Datenverarbeitung angemessen sind. 

§ 47

Schutz besonderer Daten

(1) Personenbezogene Daten, die anlässlich ärztlicher
Untersuchungen erhoben worden sind, sowie die frei-
willig offenbarten Angaben zum religiösen oder welt-
anschaulichen Bekenntnis von Gefangenen dürfen in der
Justizvollzugsanstalt nicht allgemein kenntlich gemacht
werden. Gesundheitsakten und Krankenblätter sind ge-
trennt von anderen Unterlagen zu führen und besonders
zu sichern. Andere personenbezogene Daten über Ge-
fangene dürfen innerhalb der Justizvollzugsanstalt all-
gemein kenntlich gemacht werden, soweit dies für ein
geordnetes Zusammenleben in der Justizvollzugsanstalt
erforderlich ist; § 44 Abs.1 und 2 sowie § 45 Abs. 2 blei-
ben unberührt.

(2) Personenbezogene Daten, die durch die in § 203
Abs.1 Nr.1, 2 und 5 des Strafgesetzbuchs (StGB)
genannten Personen oder den seelsorgerlichen Dienst
erhoben oder diesen sonst bekannt geworden sind, unter-
liegen auch gegenüber der Justizvollzugsanstalt der
Schweigepflicht. Die in § 203 Abs.1 Nr.1, 2 und 5 StGB
genannten Personen haben sich gegenüber der Anstalts-
leiterin oder dem Anstaltsleiter zu offenbaren, soweit
dies zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit der
Justizvollzugsanstalt oder für Leib oder Leben von Ge-
fangenen oder Dritten erforderlich ist oder die Tatsachen
sonst für die Aufgabenerfüllung der Justizvollzugsanstalt
erforderlich sind. Die Angehörigen der anderen Fach-
dienste im Justizvollzug mit Ausnahme des seelsorgerli-
chen Dienstes sowie alle anderen Vollzugsbediensteten
haben sich gegenüber der Anstaltsleiterin oder dem An-
staltsleiter zu offenbaren, sofern dies für den Vollzug der
Freiheitsentziehung dienlich ist. Sonstige Offenbarungs-
pflichten und -befugnisse bleiben unberührt. Die Gefan-
genen sind bei Eintritt in die Justizvollzugsanstalt über
die nach Satz 2 und 3 bestehenden Offenbarungspflich-
ten zu unterrichten.

(3) Die nach Absatz 2 Satz 2 offenbarten Daten dürfen 
nur für den Zweck, für den sie offenbart wurden oder 
für den eine Offenbarung zulässig gewesen wäre, und 
nur unter denselben Voraussetzungen verarbeitet werden,
unter denen die in § 203 Abs.1 Nr.1, 2 und 5 StGB ge-
nannten Personen selbst hierzu befugt wären. Die An-
staltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann unter diesen Vor-
aussetzungen die unmittelbare Offenbarung gegenüber
bestimmten Anstaltsbediensteten oder der Vollzugskon-
ferenz allgemein zulassen. Medizinische Warnhinweise,
die keinen Rückschluss auf konkrete Erkrankungen zulas-
sen, sind in Akten und Dateien zulässig, soweit dies zur
Abwehr von Gefahren für Leib oder Leben von Gefan-
genen oder Dritten erforderlich ist.

(4) Sofern Angehörige von Fachdiensten außerhalb des
Vollzugs mit der Untersuchung, Behandlung oder Be-
treuung einer oder eines Gefangenen beauftragt werden,
gilt Absatz 2 mit der Maßgabe entsprechend, dass die be-
auftragte Person auch zur Unterrichtung des entsprechen-
den Fachdienstes in der Justizvollzugsanstalt befugt ist.

§ 48

Löschung, Anonymisierung, Sperrung 
und Berichtigung

(1) Die in Dateien gespeicherten personenbezogenen
Daten von Gefangenen und ihnen zuordenbaren Dritten
sind fünf Jahre nach der Entlassung oder Verlegung 
der Gefangenen in eine andere Justizvollzugsanstalt zu 
löschen oder so zu anonymisieren, dass die Daten nicht
mehr einer bestimmten oder bestimmbaren Person zuge-
ordnet werden können. Hiervon können bis zum Ablauf
der Aufbewahrungsfrist für die Gefangenenpersonalakte
Angaben über Familienname, Vorname, Geburtsname,
Geburtstag, Geburtsort, Eintritts- und Austrittsdatum, 
die nach Verlegung zuständige Justizvollzugsanstalt
sowie aktenbezogene Vermerke ausgenommen werden,
die für das Auffinden und die weitere Verwendung der
Gefangenenpersonalakte erforderlich sind. In Dateien
gespeicherte personenbezogene Daten von Dritten ohne
Bezug zu Gefangenen sind drei Jahre nach ihrer Erhe-
bung zu löschen oder nach Satz 1 zu anonymisieren.

(2) Video-Aufzeichnungen und mittels RFID-Technik er-
hobene personenbezogene Daten sind vier Wochen nach
ihrer Erhebung zu löschen, sofern nicht ihre fortdauernde
Speicherung oder Aufbewahrung im Einzelfall zur Auf-
klärung oder Verfolgung der dokumentierten Vorkomm-
nisse erforderlich ist. Sie sind unverzüglich zu löschen,
wenn überwiegende schutzwürdige Interessen der Be-
troffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

(3) Personenbezogene Daten in Akten dürfen nach Ab-
lauf von fünf Jahren seit der Entlassung der Gefangenen
nur übermittelt oder genutzt werden, soweit dies

1. zur Verfolgung von Straftaten,

2. für die Durchführung von Evaluations- oder For-
schungsvorhaben,



3. zur Behebung einer bestehenden Beweisnot,

4. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von
Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit dem Voll-
zug einer Freiheitsentziehung oder

5. zur Abwehr einer Gefahr für die Sicherheit einer Jus-
tizvollzugsanstalt

erforderlich ist. Diese Verwendungsbeschränkungen en-
den, wenn Gefangene erneut aufgenommen werden oder
die Betroffenen eingewilligt haben.

(4) Bei der Aufbewahrung von Akten mit nach Absatz 3
gesperrten Daten dürfen folgende Fristen nicht über-
schritten werden:

1. bei Gefangenenpersonalakten, Gesundheitsakten und
Krankenblättern 20 Jahre,

2. bei Gefangenenbüchern 30 Jahre.

Dies gilt nicht, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen
anzunehmen ist, dass die Aufbewahrung für die in Ab-
satz 3 Satz 1 genannten Zwecke weiterhin erforderlich
ist. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf das Jahr
der aktenmäßigen Weglegung folgenden Kalenderjahr.

(5) Vor einer Löschung von Daten oder einer Vernich-
tung von Akten sind diese nach § 3 des Landesarchiv-
gesetzes dem Landesarchiv zur Übernahme anzubieten.

(6) Für die Berichtigung, Löschung und Sperrung perso-
nenbezogener Daten gelten im Übrigen die §§ 22 bis 24
LDSG entsprechend.

§ 49

Auskunft an Betroffene, Akteneinsicht

(1) Betroffene erhalten über die zu ihrer Person ge-
speicherten Daten sowie deren Herkunft und Verar-
beitungszweck nach Maßgabe von § 21 Abs. 2 LDSG
Auskunft, sofern nicht überwiegende Interessen der
Justizvollzugsanstalt oder die Schutzbedürftigkeit der
Informationsquelle entgegenstehen. Soweit eine Aus-
kunft für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
der Betroffenen nicht ausreicht und sie auf die Einsicht-
nahme angewiesen sind, erhalten sie Akteneinsicht; im
Übrigen gilt § 21 Abs. 3 bis 6 LDSG entsprechend.

(2) Die Auskunft und die Gewährung von Akteneinsicht
können versagt werden, wenn sie den Zweck der Unter-
suchungshaft gefährden.

(3) Weitergehende Auskunftsrechte nach allgemeinen
Gesetzen finden für den Bereich des Justizvollzugs keine
Anwendung.

§ 50

Unabdingbare Rechte der Betroffenen

Die Rechte nach § 48 auf Löschung, Anonymisierung,
Sperrung und Berichtigung, nach § 49 auf Auskunft und
Akteneinsicht sowie nach § 55 in Verbindung mit § 27
LDSG auf Anrufung des Landesbeauftragten für den Da-

tenschutz können nicht durch Rechtsgeschäft ausge-
schlossen oder beschränkt werden.

Unterabschnitt 5

Besondere Bestimmungen

§ 51

Anstaltsübergreifende Datenverarbeitung

(1) Die Justizvollzugsanstalt darf personenbezogene
Daten von in anderen Justizvollzugsanstalten des Landes
inhaftierten Gefangenen verarbeiten, soweit diese 

1. zur anstaltsübergreifenden Steuerung der Belegung,
insbesondere für Überstellungen und Verlegungen, oder

2. für die Erstellung von Kriminalprognosen über Gefan-
gene

erforderlich sind.

(2) Die Befugnisse zur anstaltsübergreifenden Datenver-
arbeitung bestehen auch, sofern zureichende tatsächliche
Anhaltspunkte vorliegen, dass die Sicherheit oder Ord-
nung der Justizvollzugsanstalt durch anstaltsübergrei-
fende Kontakte oder Strukturen dieser Gefangenen in be-
sonderem Maße gefährdet ist. Aus diesen Gründen darf
die Justizvollzugsanstalt auch personenbezogene Daten
mit Ausnahme erkennungsdienstlicher Unterlagen von
Dritten verarbeiten, soweit zureichende tatsächliche An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass diese in Kommunika-
tionsstrukturen der Gefangenen eingebunden sind. 

(3) Sofern die Aufsichtsbehörde Aufgaben der Justizvoll-
zugsanstalten selbst wahrnimmt oder Stellen innerhalb
des Justizvollzugs des Landes mit der Wahrnehmung an-
staltsübergreifender vollzuglicher Aufgaben beauftragt,
stehen der Aufsichtsbehörde sowie den von ihr beauf-
tragten Stellen die Befugnisse zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten nach diesem Gesetz zu.

(4) Bestehen auf Grund einer entsprechenden Verein-
barung Vollzugsgemeinschaften mit anderen Ländern, 
ist die Übermittlung personenbezogener Daten direkt an
die beteiligten Justizvollzugsanstalten sowie deren Auf-
sichtsbehörde zulässig, soweit dies für die vereinbarte
länderübergreifende Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
Näheres regelt eine Verwaltungsvorschrift.

§ 52

Automatisierte Übermittlungs- und Abrufverfahren

(1) Für die Übermittlung und den Abruf personenbezo-
gener Daten dürfen automatisierte Verfahren eingerichtet
werden, soweit dies unter Berücksichtigung der schutz-
würdigen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben
der beteiligten Stellen angemessen ist. 

(2) Am automatisierten Abrufverfahren können neben
bestimmten Bediensteten der Justizvollzugsanstalten so-
wie der Aufsichtsbehörde beteiligt werden:
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1. der Kriminologische Dienst Baden-Württemberg,

2. die Vollstreckungsbehörden sowie deren Aufsichts-
behörden,

3. die Jugendrichter als Vollstreckungsleiter und

4. die Strafvollstreckungskammern bei den Landgerich-
ten.

Darüber hinaus kann die Übermittlung personenbezo-
gener Daten nach § 36 Abs. 2 automatisiert erfolgen. Das
Justizministerium wird ermächtigt, durch Verordnung
weitere Beteiligte an automatisierten Übermittlungs- und
Abrufverfahren zu benennen.

(3) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass
die Zulässigkeit des Übermittlungs- oder Abrufverfah-
rens kontrolliert werden kann. Hierzu haben sie schrift-
lich festzulegen:

1. den Anlass und Zweck des Verfahrens,

2. die Empfänger der Übermittlung,

3. die Art der abzurufenden oder zu übermittelnden Da-
ten und

4. die erforderlichen technischen und organisatorischen
Maßnahmen.

Die speichernde Stelle hat insbesondere durch Zuweisung
von beschränkten Abrufrechten sicherzustellen, dass nur
die zur Aufgabenerfüllung des Empfängers erforderlichen
Daten übermittelt werden können. Die erforderlichen
Festlegungen können auch durch die Aufsichtsbehörde
mit Wirkung für die ihrer Aufsicht unterliegenden Stellen
des Landes getroffen werden. 

(4) Die Zulässigkeit einzelner Übermittlungen und Ab-
rufe beurteilt sich nach den für die Erhebung und Über-
mittlung geltenden Vorschriften. Die Verantwortung für
die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Emp-
fänger. Die speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit des
Abrufs nur, wenn dazu ein besonderer Anlass besteht.
Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, dass der Ab-
ruf personenbezogener Daten durch geeignete Stichpro-
benverfahren festgestellt und überprüft werden kann.

§ 53

Datenverarbeitung im Auftrag

(1) Die Justizvollzugsanstalten dürfen personenbezogene
Daten durch andere Personen oder Stellen im Auftrag
verarbeiten lassen. Dies gilt auch für Prüfungs- oder
Wartungsarbeiten und vergleichbare Hilfstätigkeiten ein-
schließlich der Fernwartung, über deren Durchführung
neben der verantwortlichen Stelle auch die Aufsichts-
behörde mit Wirkung für die ihrer Aufsicht unterliegen-
den Stellen entscheiden kann.

(2) Soweit zur Auftragserfüllung erforderlich, darf der
Auftragnehmer auf personenbezogene Daten zugreifen.
Die Justizvollzugsanstalten bleiben für die Einhaltung
der Vorschriften dieses Gesetzes verantwortlich. Die den

Betroffenen zustehenden Rechte sind den Justizvollzugs-
anstalten gegenüber geltend zu machen.

(3) Für das Verhältnis zwischen Auftraggeber und Auf-
tragnehmer gilt § 7 Abs. 2 LDSG entsprechend.

(4) Ist der Auftragnehmer eine Stelle innerhalb des Jus-
tizvollzugs, finden für die Datenschutzkontrolle und die
Aufsicht die §§ 46 und 55 entsprechende Anwendung.
Andernfalls gilt § 7 Abs. 3 und 4 LDSG entsprechend.

§ 54

Datenverarbeitung bei Übertragung von
Vollzugsaufgaben

(1) Werden Aufgaben des Vollzugs ganz oder teilweise
an öffentliche oder nichtöffentliche Stellen oder Per-
sonen zur Erledigung übertragen, dürfen die für die Auf-
gabenwahrnehmung erforderlichen personenbezogenen
Daten an diese übermittelt werden. Soweit erforderlich,
dürfen ihnen Dateien und Akten zur Aufgabenerfüllung
überlassen werden.

(2) Die Aufgaben sind von der Justizvollzugsanstalt oder
der Aufsichtsbehörde mit Wirkung für die Justizvoll-
zugsanstalt an einen sorgfältig auszuwählenden Auftrag-
nehmer zu übertragen. Dabei ist auch zu berücksichtigen,
ob der Auftragnehmer ausreichend Gewähr dafür bietet,
dass er die für eine datenschutzgerechte Datenverar-
beitung erforderlichen technischen und organisatorischen
Maßnahmen zu treffen in der Lage ist. Der Auftrag ist
schriftlich zu erteilen und hat Angaben zu Gegenstand und
Umfang der erforderlichen Datenüberlassung sowie das
Erfordernis der Verpflichtung des einzusetzenden Per-
sonals nach dem Verpflichtungsgesetz zu enthalten. Der
Auftraggeber hat sich das Recht vorzubehalten, die
Einhaltung datenschutzrechtlicher Maßnahmen zu über-
prüfen.

(3) Soweit die übertragenen Vollzugsaufgaben innerhalb
von Justizvollzugsanstalten geleistet werden, finden die
für die Verarbeitung personenbezogener Daten geltenden
Vorschriften dieses Abschnitts entsprechende Anwen-
dung (§ 27 Abs. 2 Satz 1). 

Unterabschnitt 6

Anwendung des Landesdatenschutzgesetzes

§ 55

Anwendung des Landesdatenschutzgesetzes

Die Regelung des Landesdatenschutzgesetzes im Hin-
blick auf den behördlichen Datenschutzbeauftragten 
(§ 10 LDSG) gilt entsprechend. Die Regelungen des Lan-
desdatenschutzgesetzes im Hinblick auf den Schadens-
ersatz (§ 25 LDSG), die Straf- und Bußgeldvorschriften
(§§ 40, 41 LDSG) sowie die Bestimmungen über die Kon-
trolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz
(§§ 27 bis 30 LDSG) bleiben unberührt.



Abschnitt 8

Strafvollzugsbeauftragte

§ 56

Strafvollzugsbeauftragte

(1) Je einem von dem Präsidenten des Landtags von
Baden-Württemberg der Aufsichtsbehörde benannten
Mitglied der im Landtag vertretenen Fraktionen (Straf-
vollzugsbeauftragte) ist der Zutritt zu den Justizvollzugs-
anstalten des Landes ohne Anmeldung gestattet.

(2) Bei ihren Besuchen in den Justizvollzugsanstalten
können sich die Strafvollzugsbeauftragten über die
Unterbringungs- und sonstigen Lebensverhältnisse der
Gefangenen, die Arbeitsbedingungen der Vollzugsbe-
diensteten sowie den baulichen Zustand der Anstalten
unterrichten. Gespräche mit Gefangenen werden nicht
überwacht. § 119 StPO bleibt unberührt.

Abschnitt 9

Einschränkung von Grundrechten

§ 57

Einschränkung von Grundrechten

Die Grundrechte auf freie Entfaltung der Persönlichkeit
(Artikel 2 Abs.1 des Grundgesetzes), körperliche Un-
versehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes)
und der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 und
Artikel 104 Abs.1 Satz 1 des Grundgesetzes) sowie das
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 Abs.1
des Grundgesetzes) werden durch dieses Gesetzbuch
eingeschränkt.

Buch 2

Untersuchungshaftvollzug

Abschnitt 1

Grundsätze

§ 1

Gestaltung des Vollzugs

(1) Die Untersuchungsgefangenen sind unter Achtung
ihrer Grund- und Menschenrechte zu behandeln. Nie-
mand darf unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung unterworfen werden.

(2) Das Leben im Untersuchungshaftvollzug soll den all-
gemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich ange-
glichen werden.

(3) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs ist ent-
gegenzuwirken. Die Untersuchungsgefangenen sind vor
Übergriffen zu schützen. Die Justizvollzugsanstalten bie-
ten den Untersuchungsgefangenen Hilfen zur Verbesse-
rung ihrer sozialen Situation an, soweit dies die beson-
deren Bedingungen der Untersuchungshaft zulassen.

(4) Bei der Gestaltung des Vollzugs und bei allen Einzel-
maßnahmen werden die unterschiedlichen Lebenslagen
und Bedürfnisse der weiblichen und männlichen Unter-
suchungsgefangenen berücksichtigt.

§ 2

Stellung der Untersuchungsgefangenen

(1) Untersuchungsgefangene gelten als unschuldig.

(2) Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht
enthält, dürfen den Untersuchungsgefangenen nur
Beschränkungen auferlegt werden, die zur Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit oder zur Abwendung einer
schwerwiegenden Störung der Ordnung der Justizvoll-
zugsanstalt unerlässlich sind.

§ 3

Zuständigkeit

Die nach diesem Gesetz notwendigen Entscheidungen
trifft die Justizvollzugsanstalt unter Beachtung der Be-
lange des Strafverfahrens. 

Abschnitt 2

Vollzugsverlauf

§ 4

Aufnahme in die Justizvollzugsanstalt

Bei der Aufnahme werden die Untersuchungsgefangenen
über ihre Rechte und Pflichten in einer für sie verständ-
lichen Form unterrichtet. Nach der Aufnahme werden sie
alsbald ärztlich untersucht und der Anstaltsleiterin oder
dem Anstaltsleiter oder den von diesen beauftragten Be-
diensteten vorgestellt. Beim Aufnahmeverfahren und bei
der ärztlichen Untersuchung dürfen andere Gefangene
nicht zugegen sein; Ausnahmen bedürfen der Zustim-
mung der oder des Untersuchungsgefangenen.

§ 5

Verlegung, Überstellung und Ausantwortung

(1) Untersuchungsgefangene können abweichend vom
Vollstreckungsplan in eine andere Justizvollzugsanstalt
überstellt oder verlegt werden, wenn dies aus Gründen
der Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt,
der Vollzugsorganisation oder aus sonstigen wichtigen
Gründen erforderlich ist.

(2) Die Überstellung oder Verlegung bedarf der vorheri-
gen Zustimmung des Gerichts. 

(3) In begründeten Fällen ist das befristete Überlassen
von Untersuchungsgefangenen in den Gewahrsam einer
Polizei-, Zoll- oder Finanzbehörde (Ausantwortung) zu-
lässig. Die Justizvollzugsanstalt kann zur Durchführung
der Ausantwortung Anordnungen treffen. Die Staats-
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anwaltschaft und das Gericht sind über Ausantwortungs-
ersuchen unverzüglich zu unterrichten.

§ 6

Vorführung und Ausführung

(1) Vorführungen erfolgen auf Grund gerichtlicher oder
staatsanwaltschaftlicher Anordnung. Über Vorführungs-
ersuchen in anderen Verfahren als dem der Inhaftierung
zu Grunde liegenden, hat die Justizvollzugsanstalt die
Staatsanwaltschaft und das Gericht unverzüglich zu un-
terrichten.

(2) Aus wichtigem Anlass können Untersuchungsgefan-
gene auf ihren Antrag hin auf eigene Kosten ausgeführt
werden. Die Justizvollzugsanstalt kann in begründeten
Fällen die Kosten der Ausführung in angemessenem
Umfang übernehmen.

(3) Untersuchungsgefangene dürfen auch ohne ihren
Antrag ausgeführt werden, wenn dies aus besonderen
Gründen notwendig ist.

(4) Vor der Ausführung von Untersuchungsgefangenen
sind die Staatsanwaltschaft und das Gericht zu unterrich-
ten.

§ 7

Beendigung der Untersuchungshaft

(1) Untersuchungsgefangene sind ausschließlich auf
gerichtliche oder staatsanwaltschaftliche Anordnung hin
unverzüglich aus der Haft zu entlassen, es sei denn, es ist
in anderer Sache eine richterlich angeordnete Freiheits-
entziehung zu vollstrecken. Die schriftliche Anordnung
ist mit einem Dienstsiegel zu versehen. Im Fall einer
fernmündlichen, durch Telefax oder elektronisch über-
mittelten Anordnung ist deren Echtheit vor der Entlas-
sung zu prüfen.

(2) Aus fürsorgerischen Gründen kann Untersuchungs-
gefangenen auf Kosten der Justizvollzugsanstalt der
freiwillige Verbleib in der Anstalt bis zum Vormittag des
zweiten auf den Eingang der Entlassungsanordnung fol-
genden Werktags gestattet werden. Die oder der Untersu-
chungsgefangene ist darauf hinzuweisen, dass in diesen
Fällen kein Anspruch auf eine Entlassung in der Zeit
zwischen 18.00 Uhr und 8.00 Uhr besteht.

(3) Bei Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe,
deren Vollstreckung nicht zur Bewährung ausgesetzt wird
und die nicht durch Anrechnung der Untersuchungshaft
bereits erledigt ist, sind Untersuchungsgefangene mit
Rechtskraft des Urteils als Strafgefangene zu behandeln,
soweit sich dies schon vor der Aufnahme zum Straf-
vollzug durchführen lässt. Die Justizvollzugsanstalt ist
von dem für die Erteilung der Rechtskraftbescheinigung
zuständigen Gericht über den Eintritt der Rechtskraft
unverzüglich zu unterrichten. Satz 1 gilt nicht, wenn auf
Grund eines anderen Haftbefehls weiterhin Untersu-
chungshaft zu vollziehen ist.

(4) Absatz 3 gilt bei rechtskräftiger Anordnung einer mit
Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel der Besse-
rung und Sicherung entsprechend.

Abschnitt 3

Grundversorgung

§ 8

Unterbringung

(1) Während der Ruhezeit werden Untersuchungs-
gefangene allein in ihren Hafträumen untergebracht. Mit
ihrer Zustimmung können Untersuchungsgefangene
auch während der Ruhezeit gemeinsam untergebracht
werden. Auch ohne ihre Zustimmung ist eine gemein-
same Unterbringung zulässig, wenn Untersuchungsge-
fangene hilfsbedürftig sind oder eine Gefahr für Leben
oder Gesundheit Gefangener besteht. Unter den Voraus-
setzungen des Satzes 3 ist auch eine gemeinsame Unter-
bringung mit Strafgefangenen zulässig, bis die Gefahr
auf andere Weise abgewendet oder der Hilfsbedürftigkeit
begegnet werden kann.

(2) Untersuchungsgefangenen soll Gelegenheit gegeben
werden, sich außerhalb der Ruhezeit in Gemeinschaft
mit anderen Untersuchungsgefangenen aufzuhalten, so-
weit es die räumlichen, personellen und organisatori-
schen Verhältnisse der Justizvollzugsanstalt gestatten.

(3) Soweit es die Sicherheit oder Ordnung der Justizvoll-
zugsanstalt erfordert, kann 

1. die gemeinschaftliche Unterbringung während der
Ruhezeit ausgeschlossen,

2. der gemeinschaftliche Aufenthalt außerhalb der Ruhe-
zeit eingeschränkt sowie

3. die Trennung von einzelnen anderen Gefangenen, ins-
besondere solchen, die der Täterschaft, Teilnahme, Be-
günstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei bezüglich
derselben Tat verdächtig oder bereits abgeurteilt sind
oder als Zeuginnen oder Zeugen in Betracht kommen,

angeordnet werden.

§ 9

Ausstattung des Haftraums

Untersuchungsgefangene dürfen ihren Haftraum in ange-
messenem Umfang mit eigenen Gegenständen ausstat-
ten. Hierdurch darf die Übersichtlichkeit des Haftraums
sowie die Sicherheit und Ordnung der Justizvollzugs-
anstalt nicht beeinträchtigt werden. 

§ 10

Wäsche

(1) Untersuchungsgefangene dürfen eigene Kleidung
tragen und eigene Bettwäsche benutzen, sofern sie für



Reinigung, Instandhaltung und regelmäßigen Wechsel
sorgen. Hierzu dürfen für Untersuchungsgefangene Klei-
dungsstücke und Bettwäsche in der Justizvollzugsanstalt
abgegeben und von dort abgeholt oder von den Gefan-
genen versandt werden. Die Justizvollzugsanstalt kann
anordnen, dass abweichend von Satz 2 Reinigung und
Instandhaltung der Wäsche durch ihre Vermittlung auf
Kosten der Untersuchungsgefangenen erfolgen.

(2) Untersuchungsgefangene, die keine geeignete eigene
Kleidung oder Bettwäsche besitzen, erhalten diese von
der Justizvollzugsanstalt.

§ 11

Verpflegung, Einkauf und Fernsehen

(1) Die Verpflegung wird in Übereinstimmung mit den
jeweils gültigen Werten für eine ausreichende und aus-
gewogene Ernährung in Gemeinschaftsverpflegung an-
geboten. Den Untersuchungsgefangenen soll ermöglicht
werden, religiöse Speisevorschriften zu befolgen. 

(2) Untersuchungsgefangene können aus einem von der
Justizvollzugsanstalt vermittelten Angebot Waren kaufen
sowie auf eigene Kosten fernsehen. Hierzu können sie
monatlich einen Betrag verwenden, der im Regelfall den
20-fachen Tagessatz der Eckvergütung nicht übersteigen
soll. Erhalten Untersuchungsgefangene Bezüge nach
diesem Gesetz, soll der Betrag nach Satz 2 den 30-fachen
Tagessatz der Eckvergütung nicht übersteigen. Das
Warenangebot ist auf die Bedürfnisse der Untersuchungs-
gefangenen abzustimmen. Gegenstände, die die Sicher-
heit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt gefährden,
sind vom Verkauf ausgeschlossen. Der Einkauf kann in
Form eines Listeneinkaufs durchgeführt werden.

(3) In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere wenn
ein zugelassener Artikel sonst nicht beschafft werden
kann, kann die Justizvollzugsanstalt einen Einkauf über
andere sichere Bezugsquellen gestatten.

Abschnitt 4

Verkehr mit der Außenwelt

§ 12

Pflege sozialer Beziehungen

(1) Untersuchungsgefangene haben das Recht, mit Per-
sonen außerhalb der Justizvollzugsanstalt im Rahmen
der gesetzlichen Vorschriften zu verkehren. Der Kontakt
zu Angehörigen und Personen, von denen ein günstiger
Einfluss auf die Untersuchungsgefangenen erwartet wer-
den kann, wird gefördert.

(2) Untersuchungsgefangene dürfen regelmäßig Besuch
empfangen. Die Gesamtdauer beträgt mindestens eine
Stunde im Monat.

(3) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden,
wenn sie persönlichen, rechtlichen oder geschäftlichen
Angelegenheiten dienen, die von den Untersuchungs-
gefangenen weder schriftlich erledigt, noch durch Dritte
wahrgenommen oder bis zur Entlassung aufgeschoben
werden können.

(4) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Justiz-
vollzugsanstalt kann ein Besuch davon abhängig gemacht
werden, dass sich die Besucherin oder der Besucher
durchsuchen oder mit technischen Mitteln oder sonstigen
Hilfsmitteln auf verbotene Gegenstände absuchen lässt.
Aus den gleichen Gründen kann die Anzahl der gleichzei-
tig zu einem Besuch zugelassenen Personen beschränkt
werden.

§ 13

Verbot von Besuchen

Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann Besuche
untersagen, wenn die Sicherheit oder Ordnung der Jus-
tizvollzugsanstalt gefährdet würde. 

§ 14

Überwachung von Besuchen

(1) Besuche dürfen aus Gründen der Sicherheit oder
Ordnung der Justizvollzugsanstalt überwacht werden, es
sei denn, es liegen im Einzelfall Erkenntnisse dafür vor,
dass es der Überwachung nicht bedarf. Die Unterhaltung
darf überwacht werden, soweit dies im Einzelfall aus
diesen Gründen erforderlich ist.

(2) Die optische Überwachung von Besuchen kann durch
technische Hilfsmittel erfolgen. Auf eine Überwachung
nach Satz 1 sind die Untersuchungsgefangenen und ihre
Besucher vorher hinzuweisen. Zur Verhinderung der
Übergabe von Gegenständen können besondere Vorkeh-
rungen, insbesondere durch Tischaufsätze oder Trenn-
scheiben, getroffen werden, wenn bei der oder dem Unter-
suchungsgefangenen verbotene Gegenstände gefunden
wurden oder sonst konkrete Anhaltspunkte vorliegen,
dass es zu einer verbotenen Übergabe von Gegenständen
kommt.

(3) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Zustim-
mung der Justizvollzugsanstalt übergeben werden. Unter-
suchungsgefangenen dürfen Nahrungs- und Genussmittel
in geringer Menge übergeben werden. Die Justizvollzugs-
anstalt kann anordnen, dass die Nahrungs- und Genuss-
mittel durch ihre Vermittlung beschafft werden.

(4) Ein Besuch darf abgebrochen werden, wenn Unter-
suchungsgefangene oder ihre Besucherinnen oder Be-
sucher gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund
dieses Gesetzes getroffene Anordnungen trotz Ermah-
nung verstoßen. Einer Ermahnung bedarf es nicht, wenn
es unerlässlich ist, den Besuch sofort abzubrechen. 
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§ 15

Besuche bestimmter Personen

(1) Besuche von Verteidigern sowie von Rechtsanwälten
und Notaren in einer die Untersuchungsgefangene oder
den Untersuchungsgefangenen betreffenden Rechtssache
sind zu gestatten. Die Justizvollzugsanstalt kann die Mo-
dalitäten der Besuche entsprechend ihren organisato-
rischen Möglichkeiten regeln. Der Besuch kann davon
abhängig gemacht werden, dass sich die Besucher vorher
aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Justizvoll-
zugsanstalt durchsuchen oder mit technischen Mitteln
oder sonstigen Hilfsmitteln auf verbotene Gegenstände
absuchen lassen. Eine Kenntnisnahme von dem gedank-
lichen Inhalt der von Verteidigern mitgeführten Schrift-
stücke und sonstigen Unterlagen ist unzulässig. 

(2) Besuche von Verteidigern werden nicht überwacht. Zur
Übergabe von Schriftstücken und sonstigen Unterlagen
bedürfen Verteidiger, Rechtsanwälte oder Notare keiner
Erlaubnis, sofern diese unmittelbar der Vorbereitung oder
Durchführung der Verteidigung oder der Erledigung einer
die Untersuchungsgefangene oder den Untersuchungsge-
fangenen betreffenden Rechtssache dienen. Beim Besuch
von Rechtsanwälten und Notaren kann die Übergabe von
Schriftstücken oder sonstigen Unterlagen aus Gründen der
Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt von der
Erlaubnis abhängig gemacht werden.

(3) § 148 Abs. 2 und § 148 a StPO bleiben unberührt.

§ 16

Recht auf Schriftwechsel

(1) Untersuchungsgefangene haben das Recht, unbe-
schränkt Schreiben abzusenden und zu empfangen.

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann den
Schriftwechsel mit bestimmten Personen untersagen,
wenn die Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugs-
anstalt gefährdet würde.

(3) Die Kosten des Schriftwechsels tragen die Unter-
suchungsgefangenen. Sind sie dazu nicht in der Lage,
kann die Justizvollzugsanstalt die Kosten in begründeten
Fällen in angemessenem Umfang übernehmen.

§ 17

Überwachung des Schriftwechsels

(1) Der Schriftwechsel der Untersuchungsgefangenen
darf überwacht werden, soweit dies aus Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt erfor-
derlich ist.

(2) Der Schriftwechsel der Untersuchungsgefangenen
mit ihren Verteidigern wird nicht überwacht. Die Schrei-
ben dürfen, ohne sie zu öffnen, auf verbotene Gegen-
stände untersucht werden. § 148 Abs. 2 und § 148 a StPO
bleiben unberührt.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Schreiben von Unter-
suchungsgefangenen an

1. die Volksvertretungen des Bundes und der Länder
sowie an deren Mitglieder,

2. das Europäische Parlament und dessen Mitglieder,

3. den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 

4. den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter
und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe,

5. die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Län-
der sowie die Aufsichtsbehörden nach § 38 Bundes-
datenschutzgesetz,

6. den Europäischen Datenschutzbeauftragten,

7. den Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen
sowie

8. den Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Folter,
den zugehörigen Unterausschuss zur Verhütung von
Folter und die entsprechenden nationalen Präventions-
mechanismen,

wenn die Schreiben an die Anschriften dieser Stellen
gerichtet sind und den Absender zutreffend angeben.
Schreiben der in Satz 1 genannten Stellen, die an Unter-
suchungsgefangene gerichtet sind, dürfen nicht über-
wacht werden, wenn die Identität des Absenders zweifels-
frei feststeht.

§ 18

Weiterleitung und Aufbewahrung von Schreiben

(1) Untersuchungsgefangene haben Absendung und
Empfang ihrer Schreiben durch die Justizvollzugsanstalt
vermitteln zu lassen, soweit nichts anderes gestattet ist.

(2) Eingehende und ausgehende Schreiben sind unver-
züglich weiterzuleiten.

(3) Untersuchungsgefangene haben eingehende Schrei-
ben unverschlossen zu verwahren, sofern nichts anderes
gestattet wird. Die Schreiben können auch verschlossen
zur Habe gegeben werden.

§ 19

Anhalten von Schreiben

(1) Schreiben können angehalten werden, wenn

1. die Sicherheit oder Ordnung einer Justizvollzugsan-
stalt gefährdet würde,

2. die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf-
oder Bußgeldtatbestand verwirklichen würde,

3. sie grob unrichtige oder erheblich entstellende Dar-
stellungen von Anstaltsverhältnissen enthalten,

4. sie grobe Beleidigungen enthalten oder

5. sie in Geheimschrift, unlesbar, unverständlich oder
ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache ab-



gefasst sind; ein zwingender Grund zur Abfassung 
eines Schreibens in fremder Sprache liegt in der Regel
nicht vor bei einem Schriftwechsel zwischen deutschen
Gefangenen und Dritten, die die deutsche Staatsan-
gehörigkeit besitzen oder ihren Lebensmittelpunkt im
Geltungsbereich des Grundgesetzes haben.

(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellun-
gen enthalten, kann ein Begleitschreiben beigefügt wer-
den, wenn die oder der Untersuchungsgefangene auf der
Absendung besteht.

(3) Ist ein Schreiben angehalten worden, wird dies der
oder dem Untersuchungsgefangenen mitgeteilt. Hiervon
kann vorübergehend abgesehen werden, wenn dies die
Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt erfor-
dert. Angehaltene Schreiben werden an die Absenderin
oder den Absender zurückgegeben oder, sofern dies un-
möglich oder aus besonderen Gründen untunlich ist,
behördlich verwahrt.

(4) Schreiben, deren Überwachung ausgeschlossen ist,
dürfen nicht angehalten werden.

§ 20

Telefongespräche

(1) Untersuchungsgefangenen kann gestattet werden, zu
telefonieren.

(2) Im Übrigen gelten für Telefonate die für den Besuch
geltenden Vorschriften mit Ausnahme von § 12 Abs. 2 ent-
sprechend. Die Überwachung der Unterhaltung ist den
Gesprächspartnern der Untersuchungsgefangenen unmit-
telbar nach Herstellung der Verbindung von der Justiz-
vollzugsanstalt oder den Untersuchungsgefangenen mit-
zuteilen. Die Untersuchungsgefangenen sind rechtzeitig
vor Beginn des Telefongesprächs über die beabsichtigte
Überwachung und die Mitteilungspflicht zu unterrichten. 

(3) Die Kosten der Telefongespräche tragen die Unter-
suchungsgefangenen. Sind sie dazu nicht in der Lage,
kann die Justizvollzugsanstalt die Kosten in begründeten
Fällen in angemessenem Umfang übernehmen.

§ 21

Pakete

(1) Der Empfang von Paketen bedarf der vorherigen
Erlaubnis der Justizvollzugsanstalt. Für den Ausschluss
von Gegenständen gilt § 11 Abs. 2 Satz 5 entsprechend.
Pakete mit Nahrungs- und Genussmitteln sind ausge-
schlossen.

(2) Pakete sind in Gegenwart der oder des Untersuchungs-
gefangenen zu öffnen. Ausgeschlossene Gegenstände
können zur Habe der oder des Untersuchungsgefangenen
genommen oder an die Absenderin oder den Absender
zurückgesandt werden. Nicht ausgehändigte Gegen-
stände, durch die bei der Aufbewahrung Personen verletzt

oder Sachschäden verursacht werden können oder die
verderblich sind, dürfen vernichtet werden. Die hiernach
getroffenen Maßnahmen werden der oder dem Unter-
suchungsgefangenen eröffnet.

(3) Untersuchungsgefangenen kann gestattet werden, 
Pakete zu versenden. Der Inhalt kann aus Gründen der
Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt über-
prüft werden.

(4) Die Kosten des Paketverkehrs tragen die Unter-
suchungsgefangenen. Die Justizvollzugsanstalt kann die
Kosten in begründeten Fällen in angemessenem Umfang
übernehmen.

Abschnitt 5

Religionsausübung

§ 22

Seelsorge

(1) Untersuchungsgefangenen darf religiöse Betreuung
durch eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer Re-
ligionsgemeinschaft nicht versagt werden. Ihnen ist auf
Wunsch zu helfen, mit einer Seelsorgerin oder einem
Seelsorger in Verbindung zu treten. Das Beicht- und
Seelsorgegeheimnis ist unverletzlich.

(2) Untersuchungsgefangene dürfen grundlegende reli-
giöse Schriften besitzen. Diese dürfen ihnen nur bei gro-
bem Missbrauch entzogen werden.

(3) Untersuchungsgefangenen sind Gegenstände des reli-
giösen Gebrauchs in angemessenem Umfang zu belassen.

§ 23

Religiöse Veranstaltungen

(1) Untersuchungsgefangene haben das Recht, am Got-
tesdienst und an anderen religiösen Veranstaltungen ihres
Bekenntnisses teilzunehmen.

(2) Untersuchungsgefangene werden zu dem Gottes-
dienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen
Religionsgemeinschaft zugelassen, wenn deren Seelsor-
gerin oder Seelsorger zustimmt.

(3) Untersuchungsgefangene können von der Teilnahme
am Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Justizvoll-
zugsanstalt geboten ist; die Seelsorgerin oder der Seel-
sorger soll vorher gehört werden.

§ 24

Weltanschauungsgemeinschaften

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten
die §§ 22 und 23 entsprechend.
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Abschnitt 6

Gesundheitsfürsorge

§ 25

Gesundheitsschutz und Aufenthalt im Freien

(1) Die Justizvollzugsanstalt kann Anordnungen zum
Gesundheitsschutz und zur Hygiene treffen.

(2) Untersuchungsgefangenen wird täglich mindestens
eine Stunde Aufenthalt im Freien ermöglicht, wenn die
Witterung dem nicht zwingend entgegensteht.

§ 26

Anspruch auf medizinische Leistung

(1) Untersuchungsgefangene haben einen Anspruch auf
notwendige, ausreichende und zweckmäßige medizini-
sche Versorgung unter Beachtung des Grundsatzes der
Wirtschaftlichkeit. Der Anspruch umfasst Untersuchun-
gen zur Früherkennung von Krankheiten und Vorsorge-
leistungen. Die Beurteilung der Notwendigkeit orientiert
sich an der Versorgung der gesetzlich Versicherten. Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende
Leistungen werden erbracht, soweit die Belange des
Vollzugs dem nicht entgegenstehen.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 umfasst nicht die Ver-
sorgung mit Hilfsmitteln (§ 33 des Fünften Buchs So-
zialgesetzbuch).

(3) An den Kosten für medizinische Leistungen können
die Untersuchungsgefangenen in angemessenem Um-
fang beteiligt werden, höchstens jedoch bis zum Umfang
der Beteiligung gesetzlich Versicherter. Kosten für Zahn-
ersatz einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktio-
nen werden nicht übernommen. 

(4) Über Ausnahmen von Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 in
besonderen Fällen entscheidet die Anstaltsleiterin oder
der Anstaltsleiter mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde
und nach Anhörung der Ärztin oder des Arztes.

§ 27

Verlegung aus medizinischen Gründen

(1) Kranke, pflegebedürftige oder hilfsbedürftige Unter-
suchungsgefangene können in eine zur Behandlung ihrer
Krankheit oder in eine für ihre Versorgung besser geeig-
nete Justizvollzugsanstalt oder in ein Justizvollzugskran-
kenhaus überstellt oder verlegt werden.

(2) Erforderlichenfalls können Untersuchungsgefangene
für die notwendige Dauer der Behandlung oder Ver-
sorgung in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzugs ge-
bracht werden. Eine möglichst rasche Rückverlegung in
ein Justizvollzugskrankenhaus oder eine Justizvollzugs-
anstalt ist anzustreben.

(3) Vor der Durchführung von Maßnahmen nach Ab-
satz 1 oder 2 sind nach Möglichkeit die Staatsanwalt-
schaft und das Gericht zu unterrichten.

§ 28

Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft

(1) Auf den gesundheitlichen Zustand einer schwangeren
Untersuchungsgefangenen oder einer Untersuchungs-
gefangenen, die unlängst entbunden hat, ist Rücksicht zu
nehmen. Die Vorschriften des Mutterschutzgesetzes über
die Gestaltung des Arbeitsplatzes und über das Bestehen
von Beschäftigungsverboten gelten entsprechend.

(2) Die Untersuchungsgefangene hat während der
Schwangerschaft sowie bei und nach der Entbindung An-
spruch auf ärztliche Betreuung einschließlich der Unter-
suchungen zur Feststellung der Schwangerschaft und zur
Schwangerenvorsorge sowie auf Hebammenhilfe. Die
ärztliche Betreuung umfasst die Beratung der Schwange-
ren zur Bedeutung der Mundgesundheit für Mutter und
Kind einschließlich des Zusammenhangs zwischen
Ernährung und Krankheitsrisiko sowie die Einschätzung
oder Bestimmung des Übertragungsrisikos von Karies.

(3) Bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zusam-
menhang mit der Entbindung werden Arznei-, Verbands-
und Heilmittel geleistet.

§ 29

Entbindung und Geburtsanzeige

(1) Eine schwangere Untersuchungsgefangene ist zur
Entbindung in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzugs
zu bringen. Ist dies aus besonderen Gründen nicht ange-
zeigt, ist die Entbindung in einer Justizvollzugsanstalt
mit Entbindungsabteilung vorzunehmen. Bei der Entbin-
dung wird Hilfe durch eine Hebamme und falls erforder-
lich durch eine Ärztin oder einen Arzt gewährt.

(2) In der Anzeige der Geburt an das Standesamt dürfen
die Justizvollzugsanstalt als Geburtsstätte des Kindes,
das Verhältnis der anzeigenden Person zur Justizvoll-
zugsanstalt und die Gefangenschaft der Mutter nicht ver-
merkt sein.

§ 30

Wahlärztliche Behandlung

(1) Die Justizvollzugsanstalt soll nach Anhörung der
Anstaltsärztin oder des Anstaltsarztes Untersuchungs-
gefangenen auf ihren Antrag hin gestatten, sich nach
eigener Wahl und auf eigene Kosten ärztlich behandeln
zu lassen. Die Behandlung soll in der Justizvollzugsan-
stalt stattfinden.

(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn Untersu-
chungsgefangene die gewählte Ärztin oder den gewähl-
ten Arzt sowie den ärztlichen Dienst der Justizvollzugs-



anstalt nicht wechselseitig von der Schweigepflicht ent-
binden oder wenn es die Sicherheit oder Ordnung der
Justizvollzugsanstalt erfordert.

§ 31

Benachrichtigung bei Erkrankung oder Todesfall

(1) Erkranken Untersuchungsgefangene schwer, ist eine
Angehörige oder ein Angehöriger, eine Vertrauensperson
oder eine gesetzliche Vertreterin oder ein gesetzlicher
Vertreter unverzüglich zu benachrichtigen. Hiervon kann
auf Wunsch der oder des Untersuchungsgefangenen ab-
gesehen werden. Im Fall des Todes von Untersuchungs-
gefangenen, ist eine der in Satz 1 genannten Personen
unverzüglich zu benachrichtigen.

(2) Dem Wunsch von Untersuchungsgefangenen, auch
andere Personen zu benachrichtigen, soll nach Möglich-
keit entsprochen werden.

Abschnitt 7

Soziale Hilfe

§ 32

Soziale Hilfe

(1) Untersuchungsgefangenen wird die soziale Hilfe der
Justizvollzugsanstalt angeboten, um ihre persönlichen
Schwierigkeiten zu lösen und sie in die Lage zu ver-
setzen, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Bei der
Aufnahme wird ihnen geholfen, die notwendigen Maß-
nahmen für hilfsbedürftige Angehörige zu veranlassen
und ihre Habe außerhalb der Justizvollzugsanstalt sicher-
zustellen. Ihnen soll während des Vollzugs geholfen
werden, soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten, Ar-
beitsplatz und Wohnung zu erhalten und für Unterhalts-
berechtigte zu sorgen. Angebote zur Vermeidung oder
Bewältigung persönlicher Krisen sind vorzusehen. 

(2) Die Beratung soll die Benennung von Stellen und
Einrichtungen außerhalb der Justizvollzugsanstalt um-
fassen, die sich um eine Vermeidung der weiteren Unter-
suchungshaft bemühen oder Hilfen in besonderen so-
zialen oder gesundheitlichen Problemlagen anbieten.
Auf Wunsch sind Untersuchungsgefangenen Einrichtun-
gen und Organisationen zu benennen, die sie in ihrem
Bemühen unterstützen können, einen Ausgleich mit dem
Tatopfer zu erreichen.

§ 33

Entlassungsbeihilfe

(1) Untersuchungsgefangene erhalten, soweit ihre eige-
nen Mittel nicht ausreichen, bei ihrer Entlassung aus der
Haft von der Justizvollzugsanstalt eine Beihilfe zu den
Reisekosten sowie erforderlichenfalls ausreichende Klei-
dung. Bedürftige Untersuchungsgefangene erhalten darü-
ber hinaus eine Beihilfe, die sie in die Lage versetzt, ohne

Inanspruchnahme fremder Hilfe ihren notwendigen
Lebensunterhalt zu bestreiten, bis sie ihn voraussichtlich
anderweitig decken können (Überbrückungsbeihilfe). Die
Justizvollzugsanstalt kann die Überbrückungsbeihilfe
ganz oder teilweise der Bewährungshilfe oder einer mit
der Entlassenenbetreuung befassten Stelle überweisen,
die darüber entscheidet, wie das Geld nach der Entlassung
an die Untersuchungsgefangenen ausbezahlt wird. Die
Bewährungshilfe und die mit der Entlassenenbetreuung
befasste Stelle sind verpflichtet, die Überbrückungs-
beihilfe von ihrem Vermögen gesondert zu halten.

(2) Der Anspruch auf Beihilfe zu den Reisekosten und
die ausgezahlte Reisebeihilfe sind unpfändbar. Für den
Anspruch auf Überbrückungsbeihilfe und für Bargeld
nach Auszahlung einer Überbrückungsbeihilfe an Unter-
suchungsgefangene gilt § 52 Abs. 4 Satz 1 und 3, Abs. 5
des Dritten Buchs entsprechend.

Abschnitt 8

Arbeit, Ausbildung und Weiterbildung

§ 34

Arbeit, Bildungsmaßnahmen und Selbstbeschäftigung

(1) Untersuchungsgefangene sind nicht zur Arbeit ver-
pflichtet.

(2) Die Justizvollzugsanstalt soll Untersuchungsgefan-
genen nach Möglichkeit wirtschaftlich ergiebige Arbeit
anbieten und dabei ihre Fähigkeiten und Neigungen nach
Möglichkeit berücksichtigen. Untersuchungsgefangene
können auch zu Hilfstätigkeiten in der Justizvollzugs-
anstalt herangezogen werden. 

(3) Gehen Untersuchungsgefangene einer Arbeit oder
Hilfstätigkeit nach, dürfen sie diese nicht zur Unzeit nie-
derlegen.

(4) Geeigneten Untersuchungsgefangenen soll nach
Möglichkeit Gelegenheit zum Erwerb oder zur Verbesse-
rung schulischer oder beruflicher Kenntnisse gegeben
werden, soweit es die besonderen Bedingungen der Un-
tersuchungshaft zulassen. Aus dem Zeugnis über eine
Bildungsmaßnahme darf die Inhaftierung einer Teilneh-
merin oder eines Teilnehmers nicht erkennbar sein.

(5) Untersuchungsgefangenen kann gestattet werden,
sich selbst zu beschäftigen.

§ 35

Arbeitsentgelt

(1) Üben Untersuchungsgefangene eine angebotene
Arbeit oder Hilfstätigkeit aus, so erhalten sie ein Arbeits-
entgelt. Der Bemessung des Arbeitsentgelts sind fünf
Prozent der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buchs
Sozialgesetzbuch zu Grunde zu legen (Eckvergütung).
Ein Tagessatz ist der zweihundertfünfzigste Teil der Eck-
vergütung; das Arbeitsentgelt kann nach einem Stunden-
satz bemessen werden.
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(2) Das Arbeitsentgelt kann je nach Leistung der Unter-
suchungsgefangenen und der Art der Arbeit gestuft
werden. 75 Prozent der Eckvergütung dürfen nur dann
unterschritten werden, wenn die Arbeitsleistung der oder
des Untersuchungsgefangenen den Mindestanforderun-
gen nicht genügt.

(3) Die Höhe des Arbeitsentgelts ist den Untersuchungs-
gefangenen schriftlich bekannt zu geben.

(4) Das Justizministerium wird ermächtigt, zur Durch-
führung von Absatz 1 und 2 sowie § 75 Abs. 4, im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium, die Vergütungs-
stufen und die Höhe der Vergütung in den einzelnen
Vergütungsstufen einschließlich der Gewährung von Zu-
lagen durch Rechtsverordnung zu regeln.

§ 36

Haftkostenbeitrag

Nach rechtskräftiger Verurteilung von Untersuchungs-
gefangenen sind die nach den gleichen Grundsätzen wie
die Haftkostenbeiträge von Strafgefangenen zu ermit-
telnden Kosten der Untersuchungshaft umgehend an die
Vollstreckungsbehörde mitzuteilen. Die Kostenermitt-
lung unterbleibt, wenn auf eine Rechtsfolge nach dem
Jugendgerichtsgesetz erkannt ist. Sind zu Jugendstrafe
verurteilte Untersuchungsgefangene vom Jugendstraf-
vollzug ausgenommen, findet Satz 1 Anwendung. 

§ 37

Sondergeld

(1) Für Untersuchungsgefangene kann monatlich ein
Betrag in angemessener Höhe einbezahlt werden, der als
Sondergeld gutzuschreiben ist und für den Einkauf oder
anderweitig verwendet werden kann.

(2) Über Absatz 1 hinaus kann Sondergeld in angemesse-
ner Höhe für folgende Zwecke eingezahlt werden:

1. Maßnahmen der Eingliederung, insbesondere Kosten
der Gesundheitsfürsorge und der Aus- und Fortbil-
dung sowie

2. Maßnahmen zur Pflege sozialer Beziehungen, insbe-
sondere Telefonkosten.

(3) Soweit das Guthaben des Sondergelds nach Absatz 1
die Summe von drei Monatseinzahlungen übersteigt, ist
es dem Eigengeld zuzuschreiben. Sondergeld im Sinne
von Absatz 2 ist dem Eigengeld zuzuschreiben, wenn es
zum bezeichneten Zweck nicht eingesetzt werden kann
und eine Rückerstattung an die Einzahler nicht möglich
ist.

(4) Der Anspruch auf Auszahlung des Sondergelds nach
Absatz 1 und 2 ist unpfändbar.

§ 38

Einbehaltung von Beitragsteilen

Soweit die Justizvollzugsanstalt Beiträge zur Bundes-
agentur für Arbeit zu entrichten hat, kann sie von dem
Arbeitsentgelt einen Betrag einbehalten, der dem Anteil
der oder des Untersuchungsgefangenen am Beitrag ent-
sprechen würde, wenn sie oder er diese Bezüge als Ar-
beitnehmer erhielte.

Abschnitt 9

Freizeit

§ 39

Allgemeines

Untersuchungsgefangenen ist Gelegenheit zu geben, sich
in ihrer Freizeit zu beschäftigen. Insbesondere sollen
Sportmöglichkeiten, Freizeitgruppen, Gemeinschafts-
veranstaltungen, Veranstaltungen zur Weiterbildung und
die Benutzung einer Anstaltsbücherei angeboten werden.

§ 40

Besitz von Gegenständen zur Freizeitbeschäftigung

(1) Untersuchungsgefangene dürfen in angemessenem
Umfang Gegenstände zur Freizeitbeschäftigung besit-
zen. Die Angemessenheit des Umfangs kann auch an der
in der Justizvollzugsanstalt verfügbaren Kapazität für
Haftraumkontrollen und am Wert eines Gegenstands aus-
gerichtet werden.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, wenn der Besitz, die Über-
lassung oder die Benutzung eines Gegenstands 

1. mit Strafe oder Geldbuße bedroht wäre,

2. die Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt
gefährden würde oder 

3. die Überprüfung des Gegenstands auf eine mögliche
missbräuchliche Verwendung mit vertretbarem Auf-
wand von der Justizvollzugsanstalt nicht leistbar wäre.

(3) Die Zulassung von bestimmten Gerätetypen, insbe-
sondere der elektronischen Unterhaltungsmedien, durch
die Justizvollzugsanstalt kann der Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde vorbehalten sein. Die Aufsichtsbehörde
kann allgemeine Richtlinien für die Gerätebeschaffen-
heit erlassen. Eine ohne Zustimmung nach Satz 1 er-
folgte Zulassung kann zurückgenommen werden.

(4) Die Erlaubnis kann unter den Voraussetzungen des
Absatzes 2 widerrufen werden.

§ 41

Hörfunk und Fernsehen

(1) Der Besitz von Hörfunk- und Fernsehgeräten ist nach
Maßgabe von § 40 zulässig. 



(2) Die Justizvollzugsanstalt kann den Betrieb von Emp-
fangsanlagen und die Ausgabe von Hörfunk- und Fern-
sehgeräten einem Dritten übertragen. Sofern sie hiervon
Gebrauch macht, können Untersuchungsgefangene nicht
den Besitz eigener Geräte verlangen.

(3) Die Justizvollzugsanstalt entscheidet über die Ein-
speisung einzelner Rundfunk- und Fernsehprogramme in
die Empfangsanlage. Vor der Entscheidung soll die Ge-
fangenenmitverantwortung gehört werden.

(4) Der Empfang von Bezahlfernsehen und der Einsatz
von zusätzlichen Empfangseinrichtungen im Haftraum
sind nicht statthaft.

§ 42

Zeitungen und Zeitschriften

Untersuchungsgefangene dürfen Zeitungen und Zeit-
schriften in angemessenem Umfang durch Vermittlung
der Justizvollzugsanstalt beziehen. § 40 Abs.1 Satz 2
und Abs. 2 und 4 gilt entsprechend.

Abschnitt 10

Sicherheit und Ordnung

§ 43

Grundsatz

(1) Das Verantwortungsbewusstsein der Untersuchungs-
gefangenen für ein geordnetes Zusammenleben in der
Justizvollzugsanstalt ist zu wecken und zu fördern.

(2) Die Pflichten und Beschränkungen, die Untersu-
chungsgefangenen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt auferlegt wer-
den, sind so zu wählen, dass sie in einem angemessenen
Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und die Untersu-
chungsgefangenen nicht mehr und nicht länger als not-
wendig beeinträchtigen.

§ 44

Verhaltensvorschriften

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben sich nach der
Tageseinteilung der Justizvollzugsanstalt (Arbeitszeit,
Freizeit, Ruhezeit) zu richten. Sie dürfen durch ihr Ver-
halten gegenüber Vollzugsbediensteten, Mitgefangenen
und anderen Personen das geordnete Zusammenleben
nicht stören.

(2) Die Untersuchungsgefangenen haben die Anordnun-
gen der Vollzugsbediensteten zu befolgen, auch wenn sie
sich durch sie beschwert fühlen. Einen ihnen zugewie-
senen Bereich dürfen sie nicht ohne Erlaubnis verlassen.

(3) Die Untersuchungsgefangenen haben ihren Haftraum
und die ihnen von der Justizvollzugsanstalt überlassenen
Sachen in Ordnung zu halten und schonend zu behan-
deln.

(4) Die Untersuchungsgefangenen haben Umstände, die
eine Gefahr für das Leben oder eine erhebliche Gefahr
für die Gesundheit einer Person bedeuten, unverzüglich
zu melden.

§ 45

Persönlicher Gewahrsam und Eigengeld

(1) Die Untersuchungsgefangenen dürfen nur Sachen in
Gewahrsam haben oder annehmen, die ihnen von der
Justizvollzugsanstalt oder mit ihrer Zustimmung überlas-
sen werden. Ohne Zustimmung dürfen sie Sachen weder
abgeben noch annehmen, außer solche von geringem
Wert. Die Justizvollzugsanstalt kann Abgabe, Annahme
und den Gewahrsam auch dieser Sachen von ihrer Zu-
stimmung abhängig machen.

(2) Eingebrachte Sachen, die die Untersuchungsgefan-
genen nicht in Gewahrsam haben dürfen, sind für sie auf-
zubewahren, sofern dies nach Art und Umfang möglich
ist. Eingebrachtes Geld wird als Eigengeld gutgeschrie-
ben. Untersuchungsgefangenen wird Gelegenheit gege-
ben, ihre Sachen, die sie während des Vollzugs und für
die Entlassung nicht benötigen, abzusenden oder über
das Eigengeld zu verfügen.

(3) Weigern sich Untersuchungsgefangene, eingebrachte
Gegenstände, deren Aufbewahrung nach Art oder Um-
fang nicht möglich ist, aus der Justizvollzugsanstalt zu
verbringen, so ist die Justizvollzugsanstalt berechtigt,
diese auf Kosten der oder des Untersuchungsgefangenen
entfernen zu lassen.

(4) Aufzeichnungen und andere Gegenstände, die Kennt-
nisse über Sicherungsvorkehrungen einer Justizvollzugs-
anstalt vermitteln, dürfen vernichtet oder unbrauchbar
gemacht werden.

§ 46

Durchsuchung und Kontrollen auf 
Suchtmittelmissbrauch

(1) Untersuchungsgefangene, ihre Sachen und die Haft-
räume dürfen durchsucht werden. Die Durchsuchung
männlicher Untersuchungsgefangener darf nur von Män-
nern, die Durchsuchung weiblicher Untersuchungsge-
fangener nur von Frauen vorgenommen werden; dies gilt
nicht für das Absuchen der Untersuchungsgefangenen
mit technischen Mitteln oder mit sonstigen Hilfsmitteln.
Das Schamgefühl ist zu schonen.

(2) Nur auf Anordnung der Anstaltsleiterin oder des
Anstaltsleiters oder bei Gefahr im Verzug ist es im Ein-
zelfall zulässig, eine mit einer Entkleidung verbundene
körperliche Durchsuchung vorzunehmen. Sie darf bei
männlichen Untersuchungsgefangenen nur in Gegenwart
von Männern, bei weiblichen Untersuchungsgefangenen
nur in Gegenwart von Frauen erfolgen. Sie ist in einem
geschlossenen Raum durchzuführen. Andere Gefangene
dürfen nicht anwesend sein.
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(3) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann all-
gemein anordnen, dass Untersuchungsgefangene bei der
Aufnahme, nach Besuchen und nach jeder Abwesenheit
von der Justizvollzugsanstalt nach Absatz 2 durchsucht
werden können.

(4) Untersuchungsgefangene können Suchtmittelkontrol-
len unterzogen werden, wenn der Verdacht besteht, dass
sie Suchtmittel besitzen oder konsumieren. Die ergriffe-
nen Maßnahmen dürfen nicht mit einem körperlichen
Eingriff verbunden sein. Bei Untersuchungsgefangenen,
die die Mitwirkung an der Durchführung der Kontrolle
verweigern, ist in der Regel davon auszugehen, dass
Suchtmittelfreiheit nicht gegeben ist.

§ 47

Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Gegen Untersuchungsgefangene können besondere
Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn nach
ihrem Verhalten oder auf Grund ihres seelischen Zu-
stands in erhöhtem Maß die Gefahr der Entweichung,
von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen, der
Selbsttötung oder der Selbstverletzung besteht. 

(2) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind:

1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,

2. die Beobachtung bei Nacht,

3. die Absonderung von anderen Gefangenen,

4. der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im
Freien,

5. die Unterbringung in einem besonders gesicherten
Haftraum ohne gefährdende Gegenstände und

6. die Fesselung.

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nr.1, 3 bis 5 sind auch
zulässig, wenn die Gefahr einer Befreiung oder einer
erheblichen Störung der Anstaltsordnung anders nicht
vermieden oder behoben werden kann.

(4) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Trans-
port ist die Fesselung auch dann zulässig, wenn aus
anderen Gründen als denen des Absatzes 1 die Gefahr
der Entweichung besteht.

(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur soweit
aufrechterhalten werden, wie es ihr Zweck erfordert.

§ 48

Einzelhaft

(1) Die unausgesetzte Absonderung Untersuchungs-
gefangener (Einzelhaft) ist nur zulässig, wenn dies aus
Gründen, die in der Person der oder des Untersuchungs-
gefangenen liegen, unerlässlich ist.

(2) Einzelhaft von mehr als drei Monaten Gesamtdauer
in einem Jahr bedarf der Zustimmung der Aufsichts-
behörde. Diese Frist wird nicht dadurch unterbrochen,

dass Untersuchungsgefangene am Gottesdienst oder am
gemeinschaftlichen Aufenthalt im Freien teilnehmen.

§ 49

Fesselung

In der Regel dürfen Fesseln nur an den Händen oder an
den Füßen angelegt werden. Im Interesse der oder des
Untersuchungsgefangenen kann eine andere Art der Fes-
selung angeordnet werden. Die Fesselung wird zeitweise
gelockert oder aufgehoben, soweit dies notwendig ist.

§ 50

Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet die An-
staltsleiterin oder der Anstaltsleiter an. Bei Gefahr im
Verzug können auch andere Bedienstete der Justizvoll-
zugsanstalt die Maßnahmen vorläufig anordnen. Die Ent-
scheidung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters ist
unverzüglich einzuholen.

(2) Werden Untersuchungsgefangene ärztlich behandelt
oder beobachtet oder bildet ihr seelischer Zustand den
Anlass der Maßnahme, ist vor der Anordnung besonderer
Sicherungsmaßnahmen die Ärztin oder der Arzt zu hö-
ren. Ist dies wegen Gefahr im Verzug nicht möglich, wird
die Stellungnahme unverzüglich eingeholt.

§ 51

Festnahmerecht

Untersuchungsgefangene, die entwichen sind oder sich
sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Justizvollzugsanstalt
aufhalten, können durch die Justizvollzugsanstalt oder
auf ihre Veranlassung hin festgenommen und in die Jus-
tizvollzugsanstalt zurückgebracht werden, solange ein
unmittelbarer Bezug zum Untersuchungshaftvollzug be-
steht.

§ 52

Ärztliche Überwachung

(1) Sind Untersuchungsgefangene in einem besonders ge-
sicherten Haftraum untergebracht oder gefesselt, sucht sie
die Ärztin oder der Arzt alsbald und in der Folge möglichst
täglich auf. Dies gilt nicht bei einer Fesselung während ei-
ner Ausführung, Vorführung oder eines Transports.

(2) Solange Untersuchungsgefangenen der tägliche Auf-
enthalt im Freien entzogen wird, ist in regelmäßigen Ab-
ständen eine ärztliche Stellungnahme einzuholen.

§ 53

Ersatz von Aufwendungen

(1) Untersuchungsgefangene sind verpflichtet, der Jus-
tizvollzugsanstalt Aufwendungen zu ersetzen, die sie



durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Selbstver-
letzung oder Verletzung anderer Gefangener verursacht
haben. Ansprüche aus sonstigen Rechtsvorschriften blei-
ben unberührt.

(2) Von der Aufrechnung oder Vollstreckung wegen der 
in Absatz 1 genannten Forderungen ist abzusehen, wenn
hierdurch die Wiedereingliederung der oder des Unter-
suchungsgefangenen behindert würde. Für die in Absatz 1
genannten Forderungen ist der ordentliche Rechtsweg
gegeben.

Abschnitt 11

Unmittelbarer Zwang

§ 54

Allgemeine Voraussetzungen

(1) Bedienstete der Justizvollzugsanstalten dürfen un-
mittelbaren Zwang anwenden, wenn sie Vollzugs- und
Sicherungsmaßnahmen rechtmäßig durchführen und der
damit verfolgte Zweck auf keine andere Weise erreicht
werden kann.

(2) Gegen andere Personen als Untersuchungsgefangene
darf unmittelbarer Zwang angewendet werden, wenn sie
es unternehmen, Untersuchungsgefangene zu befreien,
in den Anstaltsbereich widerrechtlich einzudringen oder
wenn sie sich unbefugt darin aufhalten.

(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang auf Grund ande-
rer Regelungen bleibt unberührt.

§ 55

Begriffsbestimmungen

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Perso-
nen oder Sachen durch körperliche Gewalt, ihre Hilfs-
mittel und durch Waffen.

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche
Einwirkung auf Personen oder Sachen.

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind namentlich
Fesseln.

(4) Waffen sind die dienstlich zugelassenen Hieb- und
Schusswaffen sowie Reizstoffe.

§ 56

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maß-
nahmen des unmittelbaren Zwangs sind diejenigen zu
wählen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit vo-
raussichtlich am wenigsten beeinträchtigen.

(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein durch ihn
zu erwartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zu
dem angestrebten Erfolg steht.

§ 57

Handeln auf Anordnung

(1) Wird unmittelbarer Zwang von Vorgesetzten oder
sonst befugten Personen angeordnet, sind Vollzugs-
bedienstete verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei denn,
die Anordnung verletzt die Menschenwürde oder ist
nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden.

(2) Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn da-
durch eine Straftat begangen würde. Befolgen Vollzugs-
bedienstete sie trotzdem, trifft sie eine Schuld nur, wenn
sie erkennen oder wenn es nach den ihnen bekannten
Umständen offensichtlich ist, dass dadurch eine Straftat
begangen wird.

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung
haben die Vollzugsbediensteten der anordnenden Person
gegenüber vorzubringen, soweit das nach den Umstän-
den möglich ist. Abweichende Vorschriften des allgemei-
nen Beamtenrechts über die Mitteilung solcher Beden-
ken an Vorgesetzte sind nicht anzuwenden.

§ 58

Androhung

Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die An-
drohung darf nur dann unterbleiben, wenn die Umstände
sie nicht zulassen oder unmittelbarer Zwang sofort ange-
wendet werden muss, um eine rechtswidrige Tat, die den
Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt, zu verhindern oder
eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.

§ 59

Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch

(1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn
andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs bereits
erfolglos waren oder keinen Erfolg versprechen. Gegen
Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck
nicht durch Waffenwirkung gegen Sachen erreicht wird.

(2) Schusswaffen dürfen nur die dazu bestimmten Voll-
zugsbediensteten gebrauchen und nur, um angriffs- oder
fluchtunfähig zu machen. Ihr Gebrauch unterbleibt,
wenn dadurch erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit gefährdet würden.

(3) Der Gebrauch von Schusswaffen ist vorher anzu-
drohen. Als Androhung gilt auch ein Warnschuss. Ohne
Androhung dürfen Schusswaffen nur dann gebraucht
werden, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Ge-
fahr für Leib oder Leben erforderlich ist.

§ 60

Besondere Vorschriften für den Schusswaffengebrauch

(1) Gegen Untersuchungsgefangene dürfen Schusswaf-
fen gebraucht werden,

Nr. 19 GBl. vom 17. November 2009 573



574 GBl. vom 17. November 2009 Nr. 19

1. wenn sie eine Waffe oder ein anderes gefährliches
Werkzeug trotz wiederholter Aufforderung nicht ab-
legen,

2. wenn sie eine Gefangenenmeuterei (§ 121 StGB)
unternehmen oder

3. um ihre Flucht zu vereiteln oder um sie wieder zu
ergreifen.

(2) Gegen andere Personen dürfen Schusswaffen ge-
braucht werden, wenn sie es unternehmen, Untersu-
chungsgefangene gewaltsam zu befreien oder gewaltsam
in eine Justizvollzugsanstalt einzudringen.

§ 61

Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet 
der Gesundheitsfürsorge

(1) Medizinische Untersuchung und Behandlung sowie
Ernährung sind zwangsweise nur bei Lebensgefahr, bei
schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit von Unter-
suchungsgefangenen oder bei Gefahr für die Gesundheit
anderer Personen zulässig; die Maßnahmen müssen für
die Beteiligten zumutbar und dürfen nicht mit erheb-
licher Gefahr für Leben oder Gesundheit der Unter-
suchungsgefangenen verbunden sein. Zur Durchführung
der Maßnahmen ist die Justizvollzugsanstalt nicht ver-
pflichtet, solange von einer freien Willensbestimmung
der oder des Untersuchungsgefangenen ausgegangen
werden kann.

(2) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene ist die
zwangsweise körperliche Untersuchung außer im Fall
des Absatzes 1 zulässig, wenn sie nicht mit einem kör-
perlichen Eingriff verbunden ist.

(3) Die Maßnahmen dürfen nur auf Anordnung und unter
Leitung einer Ärztin oder eines Arztes durchgeführt wer-
den, unbeschadet der Leistung erster Hilfe für den Fall,
dass eine Ärztin oder ein Arzt nicht rechtzeitig erreichbar
und mit einem Aufschub Lebensgefahr verbunden ist.

Abschnitt 12

Disziplinarmaßnahmen

§ 62

Voraussetzungen

(1) Verstoßen Untersuchungsgefangene schuldhaft 
gegen Pflichten, die ihnen durch dieses Gesetz oder auf
Grund dieses Gesetzes oder durch § 119 StPO oder auf
Grund dieser Vorschrift auferlegt sind, können gegen 
sie, möglichst in engem zeitlichen Zusammenhang mit
der Pflichtverletzung, Disziplinarmaßnahmen angeord-
net werden.

(2) Von einer Disziplinarmaßnahme wird abgesehen,
wenn es genügt, Untersuchungsgefangene zu verwarnen.

(3) Eine Disziplinarmaßnahme ist auch zulässig, wenn
wegen derselben Verfehlung ein Straf- oder Bußgeld-
verfahren eingeleitet wird.

(4) Durch die Anordnung und den Vollzug einer Diszi-
plinarmaßnahme darf die Verteidigung und die Verhand-
lungsfähigkeit von Untersuchungsgefangenen nicht be-
einträchtigt werden. Eine Disziplinarmaßnahme kann
ganz oder zum Teil auch während einer der Untersu-
chungshaft unmittelbar nachfolgenden Untersuchungs-
haft in anderer Sache oder Strafhaft vollzogen werden.

§ 63

Arten der Disziplinarmaßnahmen

(1) Die zulässigen Disziplinarmaßnahmen sind:

1. Verweis,

2. die Beschränkung oder der Entzug der Verfügung über
das Sondergeld und des Einkaufs bis zu drei Monaten,

3. die Beschränkung oder der Entzug des Hörfunk- und
Fernsehempfangs bis zu drei Monaten; der gleichzei-
tige Entzug jedoch nur bis zu zwei Wochen,

4. die Beschränkung oder der Entzug der Gegenstände
für eine Beschäftigung in der Freizeit oder der Teil-
nahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen bis zu
drei Monaten,

5. die getrennte Unterbringung während der Freizeit bis
zu vier Wochen,

6. der Entzug der Arbeit oder Beschäftigung bis zu vier
Wochen unter Wegfall der in diesem Gesetz geregelten
Bezüge,

7. die Beschränkung des Verkehrs mit Personen außer-
halb der Justizvollzugsanstalt auf dringende Fälle bis
zu drei Monaten,

8. Arrest bis zu vier Wochen.

(2) Arrest darf nur wegen schwerer oder mehrfach wie-
derholter Verfehlungen verhängt werden.

(3) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander
verbunden werden.

§ 64

Vollstreckung und Vollzug der 
Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel sofort
vollstreckt.

(2) Eine Disziplinarmaßnahme kann ganz oder teilweise
bis zu sechs Monaten zur Bewährung ausgesetzt werden.

(3) Wird die Verfügung über das Sondergeld beschränkt
oder entzogen, ist das in dieser Zeit anfallende Geld dem
Eigengeld hinzuzurechnen.

(4) Wird der Verkehr von Untersuchungsgefangenen mit
Personen außerhalb der Justizvollzugsanstalt einge-



schränkt, ist ihnen Gelegenheit zu geben, dies einer Per-
son, mit der sie im Schriftwechsel stehen oder die sie 
zu besuchen pflegt, mitzuteilen. Der Schriftwechsel mit 
den in § 17 genannten Personen und Institutionen bleibt
unbeschränkt. Gleiches gilt für den Schriftverkehr mit
Gerichten und Justizbehörden in der Bundesrepublik so-
wie mit Rechtsanwälten und Notaren in einer die Unter-
suchungsgefangenen betreffenden Rechtssache.

(5) Arrest wird in Einzelhaft vollzogen. Die Unter-
suchungsgefangenen können in einem besonderen Ar-
restraum untergebracht werden, der den Anforderungen
entsprechen muss, die an einen zum Aufenthalt bei Tag
und Nacht bestimmten Haftraum gestellt werden. Soweit
nichts anderes angeordnet wird, ruhen die Befugnisse der
Untersuchungsgefangenen aus § 9 Satz 1, § 10 Abs.1,
§ 11 Abs. 2 und 3, § 34 Abs. 2, 4 und 5 und §§ 39 bis 42.

§ 65

Disziplinarbefugnis

(1) Disziplinarmaßnahmen ordnet die Anstaltsleiterin
oder der Anstaltsleiter an. Bei einer Verfehlung auf dem
Weg in eine andere Justizvollzugsanstalt zum Zweck der
Verlegung ist die Leiterin oder der Leiter der Bestim-
mungsanstalt zuständig. Die Befugnis, Disziplinarmaß-
nahmen nach § 63 anzuordnen, kann nur auf Mitglieder
der Anstalts- oder Vollzugsabteilungsleitung übertragen
werden.

(2) Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn sich Ver-
fehlungen von Untersuchungsgefangenen gegen die An-
staltsleiterin oder den Anstaltsleiter richten.

(3) Disziplinarmaßnahmen, die gegen Untersuchungs-
gefangene in einer anderen Justizvollzugsanstalt oder
während einer anderen Haft angeordnet worden sind,
werden auf Ersuchen vollstreckt, soweit sie nicht zur Be-
währung ausgesetzt sind. § 64 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 66

Disziplinarverfahren

(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Die oder der Unter-
suchungsgefangene wird gehört. Die Erhebungen wer-
den in einer Niederschrift festgelegt; die Einlassung der
oder des Untersuchungsgefangenen wird vermerkt.

(2) Bei schweren Verstößen soll sich die Anstaltsleiterin
oder der Anstaltsleiter vor der Entscheidung mit Personen
besprechen, die an der Betreuung der oder des Untersu-
chungsgefangenen mitwirken. Vor der Anordnung einer
Disziplinarmaßnahme gegen Untersuchungsgefangene in
ärztlicher Behandlung, gegen Schwangere oder stillende
Mütter ist eine ärztliche Stellungnahme einzuholen.

(3) Die Entscheidung wird der oder dem Untersuchungs-
gefangenen von der Anstaltsleiterin oder von dem An-
staltsleiter oder im Falle einer Übertragung der Diszipli-

narbefugnis nach § 65 Abs. 1 Satz 3 von der beauftragten
Person mündlich eröffnet und mit einer kurzen Begrün-
dung schriftlich abgefasst.

§ 67

Ärztliche Mitwirkung

(1) Bevor der Arrest vollzogen wird, ist eine ärztliche
Stellungnahme einzuholen. Während des Arrests steht
die oder der Untersuchungsgefangene unter ärztlicher
Aufsicht.

(2) Der Vollzug des Arrests unterbleibt oder wird unter-
brochen, wenn die Gesundheit der oder des Unter-
suchungsgefangenen gefährdet würde.

Abschnitt 13

Beschwerderecht und Rechtsbehelfe

§ 68

Beschwerderecht und Rechtsbehelfe

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben das Recht, sich
mit Wünschen, Anregungen und Beschwerden in An-
gelegenheiten, die sie selbst betreffen, an die Anstalts-
leiterin oder den Anstaltsleiter zu wenden. Regelmäßige
Sprechstunden sind einzurichten.

(2) Besichtigen Vertreter der Aufsichtsbehörde die Jus-
tizvollzugsanstalt, so ist zu gewährleisten, dass die Un-
tersuchungsgefangenen sich in sie selbst betreffenden
Angelegenheiten an diese wenden können.

(3) Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde bleibt
unberührt. Eingaben, Beschwerden und Dienstaufsichts-
beschwerden, die nach Form oder Inhalt nicht den im
Verkehr mit Behörden üblichen Anforderungen ent-
sprechen oder bloße Wiederholungen enthalten, brauchen
nicht beschieden zu werden. Die Untersuchungsgefange-
nen sind entsprechend zu unterrichten. Eine Überprüfung
von Amts wegen bleibt unberührt.

(4) Die bundesrechtlichen Vorschriften über den gericht-
lichen Rechtsschutz bleiben unberührt.

Abschnitt 14

Junge Untersuchungsgefangene

§ 69

Anwendungsbereich

(1) Auf Untersuchungsgefangene, die zur Tatzeit noch
nicht 18 Jahre alt waren und die das 24. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben (junge Untersuchungsgefangene)
finden die Vorschriften dieses Abschnitts ergänzende
Anwendung.

(2) Von einer Anwendung der Vorschriften dieses Ab-
schnitts auf volljährige junge Untersuchungsgefangene
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kann abgesehen werden, wenn eine Vollzugsgestaltung
nach § 72 Abs. 2 nicht oder nicht mehr angezeigt ist. 

§ 70

Trennungsgrundsätze

(1) Bei jungen Untersuchungsgefangenen erfolgt der Voll-
zug der Untersuchungshaft nach Möglichkeit in besonde-
ren Justizvollzugsanstalten, anderenfalls in Außenstellen
oder in getrennten Abteilungen von Jugendstrafanstalten
oder anderen Justizvollzugsanstalten. Sie sind soweit
möglich von anderen Gefangenen getrennt zu halten.

(2) Von Absatz 1 darf aus den in § 4 Abs. 7 des Ersten
Buchs genannten Gründen abgewichen werden, wenn 
eine Vollzugsgestaltung nach § 72 Abs. 2 gewährleistet
bleibt und die jungen Untersuchungsgefangenen vor
schädlichen Einflüssen geschützt sind.

(3) Untersuchungsgefangene, die das achtzehnte Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Untersu-
chungsgefangene) sollen nach Möglichkeit von den übri-
gen jungen Untersuchungsgefangenen getrennt werden.

§ 71

Aufgabenwahrnehmung

Mit dem Vollzug der Untersuchungshaft an jungen
Untersuchungsgefangenen soll nur betraut werden, wer
hierfür geeignet und ausgebildet ist.

§ 72

Gestaltung des Vollzugs

(1) Die Justizvollzugsanstalt soll sich mit der Erfor-
schung der Persönlichkeit junger Untersuchungsgefan-
gener befassen. Die Persönlichkeitserforschung dient der
Gestaltung des Untersuchungshaftvollzugs. Sie soll in
Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe durchge-
führt werden.

(2) Während des Vollzugs der Untersuchungshaft sind
die jungen Untersuchungsgefangenen in der Entwick-
lung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie in ihrer
Bereitschaft zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Lebensführung zu fördern. Hierzu sollen
den jungen Untersuchungsgefangenen neben altersge-
mäßen Bildungs-, Beschäftigungs- und Freizeitmöglich-
keiten auch sonstige entwicklungsfördernde Hilfestel-
lungen angeboten werden. Die Bereitschaft zur Annahme
der Angebote ist zu wecken und zu fördern. Auf die kör-
perliche, geistige und seelische Entwicklung der jungen
Untersuchungsgefangenen ist Rücksicht zu nehmen.

(3) In diesem Buch vorgesehene Beschränkungen kön-
nen jugendlichen Untersuchungsgefangenen auch aufer-
legt werden, soweit dies dringend geboten ist, um sie vor
einer Gefährdung ihrer Entwicklung zu bewahren.

(4) Die Personensorgeberechtigten sind von der Inhaf-
tierung und dem jeweiligen Aufenthaltsort jugendlicher
Untersuchungsgefangener zu unterrichten, sofern sie
noch keine Kenntnis darüber haben. Die Personensorge-
berechtigten erhalten Gelegenheit, Anregungen und Vor-
schläge zur Gestaltung des Vollzugs der Untersuchungs-
haft anzubringen. Diese sollen, soweit sie mit dem Zweck
der Untersuchungshaft und der Vollzugsgestaltung nach
Absatz 2 vereinbar sind, berücksichtigt werden.

§ 73

Betreuung und Unterbringung

(1) Jungen Untersuchungsgefangenen soll eine ständige
Betreuungsperson oder Betreuungsgruppe aus dem Kreis
der Vollzugsbediensteten zugeordnet werden.

(2) Junge Untersuchungsgefangene sollen nach Möglich-
keit in Wohngruppen untergebracht werden, zu denen
neben den Hafträumen zur Unterbringung während der
Nachtzeit die für die gemeinsame Benutzung notwen-
digen weiteren Räume und Einrichtungen gehören.

(3) Junge Untersuchungsgefangene können aus der
Wohngruppe ausgeschlossen werden, wenn dies die Si-
cherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt erfordert,
sie auf Grund ihres Verhaltens nicht gruppenfähig sind
oder sie die Freiräume der Wohngruppe wiederholt miss-
braucht haben. Eine Wiederaufnahme kann erfolgen,
wenn die Gruppenfähigkeit wieder hergestellt ist.

(4) In der Wohngruppe sollen insbesondere Werte, die
ein sozialverträgliches Zusammenleben ermöglichen,
gewaltfreie Konfliktlösungen, gegenseitige Toleranz und
Verantwortung für den eigenen Lebensbereich vermittelt
und eingeübt werden.

(5) Während der Ruhezeit werden die jungen Unter-
suchungsgefangenen einzeln in ihren Hafträumen unter-
gebracht; § 8 bleibt unberührt.

§ 74

Verkehr mit der Außenwelt

(1) Junge Untersuchungsgefangene dürfen im Rahmen
der Vorschriften dieses Gesetzes mindestens vier Stun-
den Besuch im Monat empfangen.

(2) Besuche bei jugendlichen Untersuchungsgefangenen
und ihr Schriftwechsel mit einzelnen Personen können
außer unter den Voraussetzungen von §§ 13 und 19
Abs.1 auch unterbunden werden, wenn die Personen-
sorgeberechtigten nicht einverstanden sind.

(3) Der Jugendgerichtshilfe ist der Verkehr mit jungen
Untersuchungsgefangenen in demselben Umfang wie 
einem Verteidiger oder einer Verteidigerin gestattet. Das-
selbe gilt in den Fällen, in denen junge Untersuchungs-
gefangene der Betreuung und Aufsicht von Betreuungs-



helfern unterstehen, für diese oder, wenn für sie ein 
Erziehungsbeistand bestellt ist, für die Erziehungsbei-
stände.

§ 75

Bildung und Arbeit

(1) Schulpflichtige junge Untersuchungsgefangene neh-
men in der Justizvollzugsanstalt an Unterricht teil.

(2) Jungen Untersuchungsgefangenen soll die Teilnahme
an schulischen und beruflichen Orientierungs-, Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen, speziellen Fördermaßnah-
men, insbesondere sozialem Training, Arbeit, arbeits-
pädagogischer oder sonstiger ihren Fähigkeiten entspre-
chender Beschäftigung oder Hilfstätigkeiten, angeboten
werden.

(3) Jugendliche Untersuchungsgefangene können zur
Teilnahme an den in Absatz 2 genannten Maßnahmen
verpflichtet werden, soweit dies nach ihrem Entwick-
lungsstand angezeigt ist und ihre Personensorgeberech-
tigten nicht widersprechen.

(4) Üben junge Untersuchungsgefangene eine Arbeit,
sonstige Beschäftigung oder eine Hilfstätigkeit aus, sind
der Bemessung des Arbeitsentgelts neun Prozent der
Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buchs Sozialgesetz-
buch zu Grunde zu legen. Üben sie eine arbeitstherapeu-
tische Beschäftigung aus, erhalten sie ein Arbeitsentgelt,
soweit dies der Art ihrer Beschäftigung und Arbeitsleis-
tung entspricht.

(5) Nehmen junge Untersuchungsgefangene während 
der Arbeitszeit an einer Berufsausbildung, beruflichen
Weiterbildung, an Unterricht, am sozialen Training, an
Deutschkursen oder an vergleichbaren Maßnahmen teil,
erhalten sie eine Ausbildungsbeihilfe, soweit ihnen keine
Leistungen zum Lebensunterhalt zustehen, die freien
Personen aus solchem Anlass gewährt werden. Der
Nachrang der Sozialhilfe nach § 2 Abs. 2 des Zwölften
Buchs Sozialgesetzbuch wird nicht berührt. Für die Be-
messung der Ausbildungsbeihilfe gelten § 35 sowie für
die Einbehaltung von Beitragsteilen § 38 entsprechend.
Nehmen junge Untersuchungsgefangene während der
Arbeitszeit stunden- oder tageweise an Maßnahmen nach
Satz 1 teil, so erhalten sie in Höhe des ihnen dadurch ent-
gehenden Arbeitsentgelts eine Ausbildungsbeihilfe.

§ 76

Freizeit

Junge Untersuchungsgefangene sind zur Teilnahme 
und Mitwirkung an Angeboten der Freizeitgestaltung zu
motivieren und dabei anzuleiten. Jugendgemäße Ange-
bote zur sportlichen Betätigung, insbesondere während
des Aufenthalts im Freien, sind vorzuhalten, um jungen
Untersuchungsgefangenen eine sportliche Betätigung
von mindestens zwei Stunden wöchentlich zu ermög-
lichen.

§ 77

Aufenthalt im Freien

Jungen Untersuchungsgefangenen wird an Werktagen
ein Aufenthalt im Freien von mindestens einer Stunde,
an arbeitsfreien Tagen von mindestens zwei Stunden er-
möglicht, wenn die Witterung dem nicht zwingend ent-
gegensteht.

§ 78

Einzelhaft

Einzelhaft von mehr als einer Woche Gesamtdauer in
einem Jahr bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde.
Diese Frist wird nicht dadurch unterbrochen, dass junge
Untersuchungsgefangene am Gottesdienst oder am ge-
meinschaftlichen Aufenthalt im Freien teilnehmen.

§ 79

Schusswaffengebrauch

Um die Flucht oder Entweichung junger Untersuchungs-
gefangener aus einer Justizvollzugsanstalt, in der über-
wiegend Jugendliche untergebracht sind, zu vereiteln,
dürfen keine Schusswaffen gebraucht werden.

§ 80

Erzieherische Maßnahmen und 
Disziplinarmaßnahmen

(1) Bei schuldhaften Verstößen junger Untersuchungsge-
fangener gegen Pflichten, die ihnen durch dieses Gesetz
oder auf Grund dieses Gesetzes oder durch § 119 StPO
oder auf Grund dieser Vorschrift auferlegt sind, können
anstelle von Disziplinarmaßnahmen in möglichst engem
zeitlichen Zusammenhang zu der Pflichtverletzung erzie-
herische Maßnahmen angeordnet werden, die geeignet
sind, den jungen Untersuchungsgefangenen ihr Fehl-
verhalten bewusst zu machen. Es kommen namentlich in
Betracht das erzieherische Gespräch, die Konfliktschlich-
tung, die Verwarnung, die Erteilung von Weisungen und
Auflagen sowie beschränkende Anordnungen in Bezug
auf die Freizeitgestaltung bis zur Dauer von einer Woche.

(2) Die zulässigen Disziplinarmaßnahmen gegen junge
Untersuchungsgefangene sind:

1. die Beschränkung oder der Entzug der Verfügung über
das Sondergeld und des Einkaufs bis zu zwei Mona-
ten,

2. die Beschränkung oder der Entzug des Hörfunk- und
Fernsehempfangs bis zu zwei Monaten; der gleich-
zeitige Entzug jedoch nur bis zu zwei Wochen,

3. die Beschränkung oder der Entzug der Gegenstände
für eine Beschäftigung in der Freizeit oder der Teil-
nahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen bis zu
zwei Monaten,
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4. die getrennte Unterbringung während der Freizeit bis
zu vier Wochen,

5. der Entzug der zugewiesenen Arbeit oder Beschäfti-
gung bis zu vier Wochen unter Wegfall der in diesem
Gesetz geregelten Bezüge,

6. die Beschränkung des Verkehrs mit Personen außer-
halb der Jugendstrafanstalt auf dringende Fälle bis zu
drei Monaten,

7. Arrest bis zu zwei Wochen.

Abschnitt 15

Sonstige Freiheitsentziehungen

§ 81

Einstweilige Unterbringung

(1) Die einstweilige Unterbringung wird in den Zentren
für Psychiatrie nach § 2 Abs.1 Nr.1 des Unterbringungs-
gesetzes (UBG) vollzogen.

(2) Die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt ist
für höchstens 24 Stunden und nur dann zulässig, wenn
eine sofortige Überführung in das zuständige Zentrum
für Psychiatrie nicht möglich ist.

(3) Für den Vollzug der einstweiligen Unterbringung gel-
ten die §§ 1, 2 Abs.1, §§ 4 bis 7 dieses Buchs sowie die
§§ 7 bis 10 und 12 UBG entsprechend.

§ 82

Sonstige Arten der Haft und Unterbringung

Für den Vollzug der Unterbringung oder Haft nach 
§ 127 b Abs. 2, § 230 Abs. 2, §§ 236, 275 a Abs. 5, § 329
Abs. 4 Satz 1, § 412 Satz 1 und § 453 c Abs.1 StPO 
und bei Haft auf Grund vorläufiger Festnahme, die in
einer Justizvollzugsanstalt vollzogen wird, gelten die
Vorschriften über den Vollzug der Untersuchungshaft
entsprechend, soweit nicht die Eigenart der Unterbrin-
gung oder der Haft entgegenstehen. 

Buch 3

Strafvollzug

Abschnitt 1

Grundsätze

§ 1

Aufgabe des Vollzugs

Im Vollzug der Freiheitsstrafe sollen die Gefangenen
fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Le-
ben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel). 

§ 2

Behandlungsgrundsätze

(1) Die Gefangenen sind unter Achtung ihrer Grund- und
Menschenrechte zu behandeln. Niemand darf unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung unterworfen wer-
den.

(2) Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebens-
verhältnissen soweit wie möglich angeglichen werden. 

(3) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs ist entge-
genzuwirken. Die Gefangenen sind vor Übergriffen zu
schützen.

(4) Der Vollzug ist darauf auszurichten, dass er den Ge-
fangenen hilft, sich in das Leben in Freiheit einzuglie-
dern.

(5) Zur Erreichung des Vollzugsziels sollen die Einsicht
in die dem Opfer zugefügten Tatfolgen geweckt und ge-
eignete Maßnahmen zum Ausgleich angestrebt werden.

(6) Bei der Gestaltung des Vollzugs und bei allen Einzel-
maßnahmen werden die unterschiedlichen Lebenslagen
und Bedürfnisse der weiblichen und männlichen Gefan-
genen berücksichtigt.

§ 3

Stellung der Gefangenen

(1) Die Gefangenen wirken an ihrer Behandlung und an
der Erreichung des Vollzugsziels mit. Ihre Bereitschaft
hierzu ist zu wecken und zu fördern.

(2) Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht
enthält, dürfen den Gefangenen nur Beschränkungen
auferlegt werden, die zur Aufrechterhaltung der Sicher-
heit oder zur Abwendung einer schwerwiegenden Stö-
rung der Ordnung der Justizvollzugsanstalt unerlässlich
sind.

Abschnitt 2

Planung, Ablauf und Öffnung des Vollzugs

§ 4

Aufnahme und Behandlungsuntersuchung

(1) Bei der Aufnahme werden die Gefangenen über ihre
Rechte und Pflichten in einer für sie verständlichen Form
unterrichtet. Nach der Aufnahme werden sie alsbald ärzt-
lich untersucht und der Anstaltsleiterin oder dem An-
staltsleiter oder den von diesen beauftragten Bediens-
teten vorgestellt. Beim Aufnahmeverfahren und bei der
ärztlichen Untersuchung dürfen andere Gefangene nicht
zugegen sein; Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der
oder des Gefangenen.

(2) Nach der Aufnahme werden die Umstände erhoben,
deren Kenntnis für eine planvolle Behandlung der Ge-
fangenen im Vollzug und für die Eingliederung nach der



Entlassung erforderlich sind. Hiervon kann abgesehen
werden, wenn dies mit Rücksicht auf die Vollzugsdauer
nicht geboten erscheint. Es ist zu prüfen, ob eine Ver-
legung in eine sozialtherapeutische Einrichtung oder an-
dere therapeutische Maßnahmen angezeigt sind.

§ 5

Vollzugsplan

(1) Auf Grund der Behandlungsuntersuchung wird ein
Vollzugsplan erstellt.

(2) Der Vollzugsplan enthält mindestens Angaben über

1. die Unterbringung im geschlossenen oder offenen
Vollzug,

2. die Verlegung in eine sozialtherapeutische Einrich-
tung,

3. die Zuweisung zu Wohngruppen und Behandlungs-
gruppen,

4. den Arbeitseinsatz, Maßnahmen der schulischen Bil-
dung und der beruflichen Aus- oder Weiterbildung,

5. die Teilnahme an Veranstaltungen der Weiterbildung,

6. besondere Hilfs- und Behandlungsmaßnahmen,

7. vollzugsöffnende Maßnahmen sowie

8. Entlassungsvorbereitung und Nachsorge.

(3) Die Vollzugsplanung wird mit der oder dem Ge-
fangenen erörtert. Ihnen wird Gelegenheit gegeben, eine
Stellungnahme in der Vollzugsplankonferenz abzugeben.

(4) Der Vollzugsplan wird mit der Billigung durch die
Anstaltsleiterin oder den Anstaltsleiter wirksam. Die
Aufsichtsbehörde kann sich vorbehalten, dass der Voll-
zugsplan in bestimmten Fällen erst mit ihrer Zustim-
mung wirksam wird. 

(5) Der Vollzugsplan ist in regelmäßigen Abständen auf
seine Umsetzung hin zu überprüfen und mit der Ent-
wicklung der oder des Gefangenen sowie weiteren für
die Behandlung bedeutsamen Erkenntnissen in Einklang
zu halten. Hierfür sind im Vollzugsplan angemessene
Fristen vorzusehen. Die Fortschreibung des Vollzugs-
plans wird mit den Gefangenen erörtert.

§ 6

Verlegung, Überstellung und Ausantwortung

(1) Gefangene können abweichend vom Vollstreckungs-
plan in eine andere Justizvollzugsanstalt überstellt oder
verlegt werden,

1. wenn ihre Behandlung oder Eingliederung nach der
Entlassung hierdurch gefördert wird,

2. zur Prüfung ihrer Eignung für die Behandlung in einer
sozialtherapeutischen Einrichtung,

3. zur Durchführung einer kriminalprognostischen Be-
gutachtung oder 

4. wenn dies aus Gründen der Vollzugsorganisation oder
aus sonstigen wichtigen Gründen erforderlich ist.

(2) In begründeten Fällen ist das befristete Überlassen
von Gefangenen in den Gewahrsam einer Polizei-, Zoll-
oder Finanzbehörde zulässig. Die Justizvollzugsanstalt
kann zur Durchführung der Ausantwortung Anordnun-
gen treffen.

§ 7

Offener und geschlossener Vollzug

(1) Gefangene sollen in einer Justizvollzugsanstalt oder
Abteilung des offenen Vollzugs untergebracht werden,
wenn sie den besonderen Anforderungen des offenen
Vollzugs genügen und insbesondere nicht zu befürchten
ist, dass sie sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe ent-
ziehen oder die Möglichkeiten des offenen Vollzugs zu
Straftaten missbrauchen werden.

(2) Eignen sich Gefangene nicht für den offenen Vollzug,
so werden sie im geschlossenen Vollzug untergebracht.
Erweisen sich Gefangene für die Unterbringung im offe-
nen Vollzug während des Aufenthalts dort als nicht ge-
eignet, werden sie in den geschlossenen Vollzug zurück-
verlegt. Gefangene können auch dann im geschlossenen
Vollzug untergebracht oder dorthin zurückverlegt wer-
den, wenn dies zu ihrer Behandlung notwendig ist.

§ 8

Verlegung in eine sozialtherapeutische Einrichtung

(1) Gefangene sollen in eine sozialtherapeutische Einrich-
tung verlegt werden, wenn deren besondere therapeuti-
schen Mittel und sozialen Hilfen zu ihrer Resozialisierung
angezeigt und erfolgversprechend sind, von ihnen ohne
Behandlung erhebliche Straftaten zu erwarten sind und
die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter der sozialthera-
peutischen Einrichtung zustimmt. Ist die Entscheidung
über Verlegungen in eine sozialtherapeutische Einrich-
tung einer zentralen Stelle übertragen, bedarf es der Zu-
stimmung nach Satz 1 nicht.

(2) Vor einer Verlegung ist die Bereitschaft der Gefange-
nen zur Teilnahme an therapeutischen Maßnahmen zu
wecken und zu fördern.

(3) Gefangene sind zurückzuverlegen, wenn der Zweck
der Behandlung aus Gründen, die in ihrer Person liegen,
nicht erreicht werden kann. 

(4) § 6 Abs.1 und § 65 bleiben unberührt.

§ 9

Vollzugsöffnende Maßnahmen

(1) Gefangenen können mit ihrer Zustimmung voll-
zugsöffnende Maßnahmen gewährt werden, wenn sie für
die jeweilige Maßnahme geeignet sind, insbesondere 
ihre Persönlichkeit ausreichend gefestigt und nicht zu
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befürchten ist, dass sie sich dem Vollzug der Freiheits-
strafe entziehen oder die Maßnahme zur Begehung von
Straftaten missbrauchen werden.

(2) Als vollzugsöffnende Maßnahme kann insbesondere
angeordnet werden, dass Gefangene

1. einer regelmäßigen Beschäftigung außerhalb der Jus-
tizvollzugsanstalt unter Aufsicht einer oder eines Voll-
zugsbediensteten (Außenbeschäftigung) oder ohne
Aufsicht (Freigang) nachgehen dürfen,

2. die Justizvollzugsanstalt für eine bestimmte Tageszeit
unter Aufsicht einer oder eines Vollzugsbediensteten
(Ausführung) oder ohne Aufsicht (Ausgang), gege-
benenfalls in Begleitung einer Bezugsperson (Aus-
gang in Begleitung), verlassen dürfen oder

3. bis zu 21 Kalendertage in einem Vollstreckungsjahr aus
der Haft freigestellt werden (Freistellung aus der Haft).

(3) Freistellung aus der Haft soll in der Regel erst ge-
währt werden, wenn sich Gefangene mindestens sechs
Monate im Strafvollzug befunden haben. Zu lebens-
langer Freiheitsstrafe verurteilte Gefangene können aus
der Haft freigestellt werden, wenn sie sich einschließlich 
einer vorhergehenden Untersuchungshaft oder einer an-
deren Freiheitsentziehung zehn Jahre im Vollzug befun-
den haben oder wenn sie in den offenen Vollzug überwie-
sen oder hierfür geeignet sind.

(4) Durch vollzugsöffnende Maßnahmen wird die Voll-
streckung der Freiheitsstrafe nicht unterbrochen.

§ 10

Verlassen der Justizvollzugsanstalt 
aus wichtigem Anlass

(1) Aus wichtigem Anlass kann die Anstaltsleiterin oder
der Anstaltsleiter Gefangenen Ausgang gewähren oder
sie bis zu sieben Tage von der Haft freistellen; Frei-
stellung aus anderem wichtigen Anlass als wegen einer
lebensgefährlichen Erkrankung oder wegen des Todes
Angehöriger darf sieben Tage im Vollstreckungsjahr
nicht übersteigen. § 9 Abs.1 und 4 gilt entsprechend.

(2) Eine Freistellung aus wichtigem Anlass wird nicht
auf die Freistellung aus der Haft angerechnet.

(3) Kann Ausgang oder Freistellung aus den in § 9 Abs.1
genannten Gründen nicht gewährt werden, kann die An-
staltsleiterin oder der Anstaltsleiter Gefangene ausführen
lassen. Die Aufwendungen hierfür haben die oder der
Gefangene zu tragen, es sei denn, dies würde die Be-
handlung oder die Eingliederung behindern.

(4) Gefangene dürfen auch ohne ihre Zustimmung aus-
geführt werden, wenn dies aus besonderen Gründen not-
wendig ist.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für die Teilnahme von
Gefangenen an gerichtlichen Terminen entsprechend.
Auf Ersuchen eines Gerichts lässt die Anstaltsleiterin
oder der Anstaltsleiter Gefangene auch ohne deren Zu-

stimmung vorführen, sofern ein Vorführungsbefehl vor-
liegt. Die Justizvollzugsanstalt unterrichtet das Gericht
über das Veranlasste.

§ 11

Weisungen und Aufhebung vollzugs-
öffnender Maßnahmen

(1) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann Ge-
fangenen für vollzugsöffnende Maßnahmen, das Verlas-
sen der Justizvollzugsanstalt aus wichtigem Anlass oder
zur Teilnahme an gerichtlichen Terminen Weisungen,
insbesondere hinsichtlich ihres Aufenthaltsorts sowie der
Freistellungsgestaltung, erteilen. 

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann Maß-
nahmen nach den §§ 9 und 10 widerrufen, wenn

1. sie oder er auf Grund nachträglich eingetretener Um-
stände berechtigt wäre, die Maßnahme zu versagen,

2. Gefangene Weisungen nicht nachkommen oder

3. Gefangene die Maßnahme missbrauchen; bei schwe-
ren Verstößen sind die Maßnahmen zu widerrufen.

Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann Maßnah-
men nach den §§ 9 und 10 mit Wirkung für die Zukunft
zurücknehmen, wenn die Voraussetzungen für ihre Be-
willigung nicht vorgelegen haben.

§ 12

Zustimmung der Aufsichtsbehörde

Die Aufsichtsbehörde kann sich vorbehalten, dass in be-
stimmten Fällen die Entscheidung über die Unterbringung
von Gefangenen im offenen Vollzug, die Gewährung
vollzugsöffnender Maßnahmen mit Ausnahme der Aus-
führung sowie die Gewährung von Maßnahmen nach 
§ 10 Abs.1 dieses Buchs, auch in Verbindung mit Absatz 5
Satz 1, erst mit ihrer Zustimmung wirksam wird.

Abschnitt 3

Grundversorgung

§ 13

Unterbringung

(1) Gefangene sollen während der Ruhezeit allein in
ihren Hafträumen untergebracht werden. Mit ihrer Zu-
stimmung können Gefangene auch während der Ruhe-
zeit gemeinsam untergebracht werden, wenn eine schäd-
liche Beeinflussung nicht zu befürchten ist.

(2) Auch ohne ihre Zustimmung ist eine gemeinsame
Unterbringung zulässig, wenn Gefangene hilfsbedürftig
sind oder eine Gefahr für Leben oder Gesundheit Gefan-
gener besteht.



§ 14

Einschränkung gemeinschaftlicher Unterbringung 
während der Arbeit und der Freizeit

Die gemeinschaftliche Unterbringung während der Ar-
beitszeit und Freizeit kann eingeschränkt werden,

1. wenn ein schädlicher Einfluss auf andere Gefangene
zu befürchten ist,

2. wenn Gefangene nach § 4 Abs. 2 untersucht werden,
aber nicht länger als zwei Monate,

3. wenn es die Sicherheit oder Ordnung der Justizvoll-
zugsanstalt erfordert oder

4. wenn die oder der Gefangene zustimmt.

§ 15

Ausstattung des Haftraums

Gefangene dürfen ihren Haftraum in angemessenem
Umfang mit eigenen Gegenständen ausstatten. Hier-
durch dürfen die Übersichtlichkeit des Haftraums sowie
die Sicherheit und Ordnung der Justizvollzugsanstalt
nicht beeinträchtigt werden.

§ 16

Kleidung

(1) Gefangene tragen Anstaltskleidung. Für die Freizeit
erhalten sie besondere Oberbekleidung.

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter gestattet
den Gefangenen bei einer Ausführung eigene Kleidung
zu tragen, wenn zu erwarten ist, dass sie nicht ent-
weichen werden. Die Anstaltsleiterin oder der Anstalts-
leiter kann dies auch sonst gestatten, sofern die Gefan-
genen für Reinigung, Instandsetzung und regelmäßigen
Wechsel auf eigene Kosten sorgen.

§ 17

Verpflegung

(1) Die Verpflegung wird in Übereinstimmung mit den
jeweils gültigen Werten für eine ausreichende und ausge-
wogene Ernährung in Gemeinschaftsverpflegung ange-
boten.

(2) Den Gefangenen soll ermöglicht werden, religiöse
Speisevorschriften zu befolgen.

§ 18

Einkauf

(1) Gefangene können von ihrem Haus- oder Taschengeld
aus einem von der Justizvollzugsanstalt vermittelten
Angebot Waren kaufen. Das Warenangebot ist auf die
Bedürfnisse der Gefangenen abzustimmen. Gegenstände,

die die Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt
gefährden, sind vom Verkauf ausgeschlossen. Der Ein-
kauf kann in Form eines Listeneinkaufs durchgeführt wer-
den.

(2) In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere wenn
ein zugelassener Artikel sonst nicht beschafft werden
kann, kann die Justizvollzugsanstalt einen Einkauf über
andere sichere Bezugsquellen gestatten.

(3) Verfügen Gefangene weder über Sondergeld nach 
§ 54 Abs.1 noch ohne eigenes Verschulden über Haus-
oder Taschengeld, wird ihnen gestattet, in angemesse-
nem Umfang vom Eigengeld einzukaufen.

Abschnitt 4

Verkehr mit der Außenwelt

§ 19

Pflege sozialer Beziehungen

(1) Gefangene haben das Recht, mit Personen außerhalb
der Justizvollzugsanstalt im Rahmen der Vorschriften
dieses Gesetzes zu verkehren. Der Kontakt zu Angehöri-
gen und Personen, von denen ein günstiger Einfluss auf
die Gefangenen erwartet werden kann, wird gefördert.

(2) Gefangene dürfen regelmäßig Besuch empfangen. Die
Gesamtdauer beträgt mindestens eine Stunde im Monat.

(3) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden,
wenn sie die Behandlung oder Eingliederung der Ge-
fangenen fördern oder persönlichen, rechtlichen oder
geschäftlichen Angelegenheiten dienen, die von den Ge-
fangenen weder schriftlich erledigt, noch durch Dritte
wahrgenommen oder bis zur Entlassung aufgeschoben
werden können.

(4) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Justiz-
vollzugsanstalt kann ein Besuch davon abhängig ge-
macht werden, dass sich die Besucherin oder der Be-
sucher durchsuchen oder mit technischen Mitteln oder
sonstigen Hilfsmitteln auf verbotene Gegenstände ab-
suchen lässt. Aus den gleichen Gründen kann die Anzahl
der gleichzeitig zu einem Besuch zugelassenen Personen
beschränkt werden.

§ 20

Verbot von Besuchen

Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann Besuche
untersagen,

1. wenn die Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugs-
anstalt gefährdet würde,

2. bei Besuchern, die nicht Angehörige der oder des Ge-
fangenen im Sinne des Strafgesetzbuchs sind, wenn zu
befürchten ist, dass sie einen schädlichen Einfluss auf
die Gefangene oder den Gefangenen haben oder die
Eingliederung behindern würden.
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§ 21

Überwachung von Besuchen

(1) Besuche dürfen aus Gründen der Behandlung oder
der Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt
überwacht werden, es sei denn, es liegen im Einzelfall
Erkenntnisse dafür vor, dass es der Überwachung nicht
bedarf. Die Unterhaltung darf überwacht werden, soweit
dies im Einzelfall aus diesen Gründen erforderlich ist.

(2) Die optische Überwachung von Besuchen kann durch
technische Hilfsmittel erfolgen. Auf eine Überwachung
nach Satz 1 sind die Gefangenen und ihre Besucher
vorher hinzuweisen. Zur Verhinderung der Übergabe von
Gegenständen können besondere Vorkehrungen, insbe-
sondere durch Tischaufsätze oder Trennscheiben, getrof-
fen werden, wenn bei der oder dem Gefangenen verbo-
tene Gegenstände gefunden wurden oder sonst konkrete
Anhaltspunkte vorliegen, dass es zu einer verbotenen
Übergabe von Gegenständen kommt.

(3) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis
der Justizvollzugsanstalt übergeben werden. Gefangenen
dürfen Nahrungs- und Genussmittel in geringer Menge
übergeben werden. Die Justizvollzugsanstalt kann anord-
nen, dass die Nahrungs- und Genussmittel durch ihre
Vermittlung beschafft werden.

(4) Ein Besuch darf abgebrochen werden, wenn Gefan-
gene oder ihre Besucherinnen oder Besucher gegen Vor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes
getroffene Anordnungen trotz Ermahnung verstoßen. 
Einer Ermahnung bedarf es nicht, wenn es unerlässlich
ist, den Besuch sofort abzubrechen.

§ 22

Besuche bestimmter Personen

(1) Besuche von Verteidigern sowie von Rechtsanwälten
und Notaren in einer die Gefangene oder den Gefan-
genen betreffenden Rechtssache sind zu gestatten. Die
Justizvollzugsanstalt kann die Modalitäten der Besuche
entsprechend ihren organisatorischen Möglichkeiten re-
geln. Der Besuch kann davon abhängig gemacht werden,
dass sich die Besucher vorher aus Gründen der Sicher-
heit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt durchsuchen
oder mit technischen Mitteln oder sonstigen Hilfsmitteln
auf verbotene Gegenstände absuchen lassen. Eine Kennt-
nisnahme vom gedanklichen Inhalt der von Verteidigern
mitgeführten Schriftstücke und sonstigen Unterlagen ist
unzulässig. 

(2) Besuche von Verteidigern werden nicht überwacht.
Zur Übergabe von Schriftstücken und sonstigen Unter-
lagen bedürfen Verteidiger, Rechtsanwälte und Notare
keiner Erlaubnis, sofern diese unmittelbar der Vorbe-
reitung oder Durchführung der Verteidigung oder der
Erledigung einer die Gefangene oder den Gefangenen be-
treffenden Rechtssache dienen. Beim Besuch von Rechts-

anwälten und Notaren kann die Übergabe von Schrift-
stücken oder sonstigen Unterlagen aus Gründen der 
Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt von der
Erlaubnis abhängig gemacht werden. 

(3) § 24 Abs. 2 Satz 3 und 4 bleibt unberührt.

§ 23

Recht auf Schriftwechsel

(1) Gefangene haben das Recht, unbeschränkt Schreiben
abzusenden und zu empfangen.

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann den
Schriftwechsel mit bestimmten Personen untersagen,

1. wenn die Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugs-
anstalt gefährdet würde,

2. bei Personen, die nicht Angehörige der oder des
Gefangenen sind, wenn zu befürchten ist, dass der
Schriftwechsel einen schädlichen Einfluss auf die Ge-
fangene oder den Gefangenen haben oder ihre oder
seine Eingliederung behindern würde.

(3) Die Kosten des Schriftwechsels tragen die Gefange-
nen. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die Justizvoll-
zugsanstalt die Kosten in begründeten Fällen in ange-
messenem Umfang übernehmen.

§ 24

Überwachung des Schriftwechsels

(1) Der Schriftwechsel der Gefangenen darf überwacht
werden, soweit dies aus Gründen der Behandlung oder
aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Justizvoll-
zugsanstalt erforderlich ist.

(2) Der Schriftwechsel der Gefangenen mit ihren Verteidi-
gern wird nicht überwacht. Die Schreiben dürfen, ohne sie
zu öffnen, auf verbotene Gegenstände untersucht werden.
Liegt dem Vollzug der Freiheitsstrafe eine Straftat nach 
§ 129 a StGB, auch in Verbindung mit § 129 b Abs.1
StGB, zu Grunde, gelten § 148 Abs. 2 und § 148 a StPO
entsprechend; dies gilt nicht, wenn die Gefangenen sich in
einer Einrichtung des offenen Vollzugs befinden, ihnen
vollzugsöffnende Maßnahmen oder Freistellung aus der
Haft nach § 89 Abs. 3 gewährt worden sind und ein Grund,
der die Anstaltsleiterin oder den Anstaltsleiter zum Wider-
ruf oder zur Zurücknahme von vollzugsöffnenden Maß-
nahmen oder der Freistellung ermächtigt, nicht vorliegt.
Satz 3 gilt auch, wenn gegen Gefangene im Anschluss an
die dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu Grunde liegende
Verurteilung eine Freiheitsstrafe wegen einer Straftat
nach § 129 a StGB, auch in Verbindung mit § 129 b Abs.1
StGB, zu vollstrecken ist.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Schreiben von Gefan-
genen an

1. die Volksvertretungen des Bundes und der Länder so-
wie an deren Mitglieder,



2. das Europäische Parlament und dessen Mitglieder, 

3. den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 

4. den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter
und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe,

5. die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Län-
der sowie die Aufsichtsbehörden nach § 38 Bundes-
datenschutzgesetz, 

6. den Europäischen Datenschutzbeauftragten,

7. den Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen
sowie

8. den Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Folter,
den zugehörigen Unterausschuss zur Verhütung von
Folter und die entsprechenden nationalen Präventions-
mechanismen,

wenn die Schreiben an die Anschriften dieser Stellen
gerichtet sind und den Absender zutreffend angeben.
Schreiben der in Satz 1 genannten Stellen, die an Gefan-
gene gerichtet sind, dürfen nicht überwacht werden, wenn
die Identität des Absenders zweifelsfrei feststeht.

§ 25

Weiterleitung und Aufbewahrung von Schreiben

(1) Gefangene haben Absendung und Empfang ihrer
Schreiben durch die Justizvollzugsanstalt vermitteln zu
lassen, soweit nichts anderes gestattet ist.

(2) Eingehende und ausgehende Schreiben sind unver-
züglich weiterzuleiten.

(3) Gefangene haben eingehende Schreiben unverschlos-
sen zu verwahren, sofern nichts anderes gestattet wird.
Die Schreiben können auch verschlossen zur Habe gege-
ben werden.

§ 26

Anhalten von Schreiben

(1) Schreiben können angehalten werden, wenn

1. das Ziel des Vollzugs oder die Sicherheit oder Ord-
nung einer Justizvollzugsanstalt gefährdet würde,

2. die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf-
oder Bußgeldtatbestand verwirklichen würde,

3. sie grob unrichtige oder erheblich entstellende Dar-
stellungen von Anstaltsverhältnissen enthalten,

4. sie grobe Beleidigungen enthalten,

5. sie die Eingliederung anderer Gefangener gefährden
können oder

6. sie in Geheimschrift, unlesbar, unverständlich oder
ohne zwingenden Grund in einer fremden Sprache ab-
gefasst sind; ein zwingender Grund zur Abfassung 
eines Schreibens in fremder Sprache liegt in der Regel
nicht vor bei einem Schriftwechsel zwischen deut-

schen Gefangenen und Dritten, die die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen oder ihren Lebensmittel-
punkt im Geltungsbereich des Grundgesetzes haben.

(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellungen
enthalten, kann ein Begleitschreiben beigefügt werden,
wenn die oder der Gefangene auf der Absendung besteht.

(3) Ist ein Schreiben angehalten worden, wird dies der
oder dem Gefangenen mitgeteilt. Hiervon kann vorüber-
gehend abgesehen werden, wenn dies die Sicherheit oder
Ordnung der Justizvollzugsanstalt erfordert. Angehaltene
Schreiben werden an die Absenderin oder den Absender
zurückgegeben oder, sofern dies unmöglich oder aus be-
sonderen Gründen untunlich ist, behördlich verwahrt.

(4) Schreiben, deren Überwachung ausgeschlossen ist,
dürfen nicht angehalten werden.

§ 27

Telefongespräche

(1) Gefangenen kann gestattet werden, zu telefonieren.

(2) Im Übrigen gelten für Telefonate die für den Besuch
geltenden Vorschriften mit Ausnahme von § 19 Abs. 2
entsprechend. Die Überwachung der Unterhaltung ist
den Gesprächspartnern der Gefangenen unmittelbar nach
Herstellung der Verbindung von der Justizvollzugsan-
stalt oder den Gefangenen mitzuteilen. Die Gefangenen
sind rechtzeitig vor Beginn des Telefongesprächs über
die beabsichtigte Überwachung und die Mitteilungs-
pflicht zu unterrichten.

(3) Die Kosten der Telefongespräche tragen die Gefange-
nen. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die Justizvoll-
zugsanstalt die Kosten in begründeten Fällen in ange-
messenem Umfang übernehmen.

§ 28

Pakete

(1) Der Empfang von Paketen bedarf der vorherigen
Erlaubnis der Justizvollzugsanstalt. Für den Ausschluss
von Gegenständen gilt § 18 Abs.1 Satz 3 entsprechend.
Pakete mit Nahrungs- und Genussmitteln sind ausge-
schlossen.

(2) Pakete sind in Gegenwart der oder des Gefangenen
zu öffnen. Ausgeschlossene Gegenstände können zur
Habe der oder des Gefangenen genommen oder an die
Absenderin oder den Absender zurückgesandt werden.
Nicht ausgehändigte Gegenstände, durch die bei der
Aufbewahrung Personen verletzt oder Sachschäden ver-
ursacht werden können oder die verderblich sind, dürfen
vernichtet werden. Die hiernach getroffenen Maßnah-
men werden der oder dem Gefangenen eröffnet.

(3) Gefangenen kann gestattet werden, Pakete zu ver-
senden. Der Inhalt kann aus Gründen der Sicherheit oder
Ordnung der Justizvollzugsanstalt überprüft werden.
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(4) Die Kosten des Paketverkehrs tragen die Gefange-
nen. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die Justizvoll-
zugsanstalt die Kosten in begründeten Fällen in ange-
messenem Umfang übernehmen.

Abschnitt 5

Religionsausübung

§ 29

Seelsorge

(1) Gefangenen darf religiöse Betreuung durch eine
Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer Religionsge-
meinschaft nicht versagt werden. Ihnen ist auf Wunsch
zu helfen, mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger 
ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten.
Das Beicht- und Seelsorgegeheimnis ist unverletzlich.

(2) Gefangene dürfen grundlegende religiöse Schriften
besitzen. Diese dürfen ihnen nur bei grobem Missbrauch
entzogen werden.

(3) Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Ge-
brauchs in angemessenem Umfang zu belassen.

§ 30

Religiöse Veranstaltungen

(1) Gefangene haben das Recht, am Gottesdienst und an
anderen religiösen Veranstaltungen ihres Bekenntnisses
teilzunehmen.

(2) Gefangene werden zu dem Gottesdienst oder zu reli-
giösen Veranstaltungen einer anderen Religionsgemein-
schaft zugelassen, wenn deren Seelsorgerin oder Seel-
sorger zustimmt.

(3) Gefangene können von der Teilnahme am Gottesdienst
oder anderen religiösen Veranstaltungen ausgeschlossen
werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt geboten
ist; die Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vorher gehört
werden.

§ 31

Weltanschauungsgemeinschaften

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten
die §§ 29 und 30 entsprechend.

Abschnitt 6

Gesundheitsfürsorge

§ 32

Gesunde Lebensführung und Aufenthalt im Freien

(1) Den Gefangenen ist die Bedeutung einer gesunden
Lebensführung in geeigneter Form zu vermitteln. Sie
sind insbesondere über die schädlichen Wirkungen des
Suchtmittelkonsums aufzuklären.

(2) Die Justizvollzugsanstalt kann Anordnungen zum
Gesundheitsschutz und zur Hygiene treffen. 

(3) Den Gefangenen wird täglich mindestens eine Stunde
Aufenthalt im Freien ermöglicht, wenn die Witterung
dem nicht zwingend entgegensteht.

§ 33

Anspruch auf medizinische Leistung

(1) Gefangene haben einen Anspruch auf notwendige,
ausreichende und zweckmäßige medizinische Versor-
gung unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaft-
lichkeit. Der Anspruch umfasst Untersuchungen zur
Früherkennung von Krankheiten und Vorsorgeleistun-
gen. Die Beurteilung der Notwendigkeit orientiert sich
an der Versorgung der gesetzlich Versicherten. Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende
Leistungen werden erbracht, soweit die Belange des
Vollzugs dem nicht entgegenstehen.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 umfasst die Versorgung
mit Hilfsmitteln nach § 33 des Fünften Buchs Sozialge-
setzbuch, wenn dies nicht mit Rücksicht auf die Kürze
des Freiheitsentzugs unangemessen ist.

(3) An den Kosten für medizinische Leistungen können
die Gefangenen in angemessenem Umfang beteiligt wer-
den, höchstens jedoch bis zum Umfang der Beteiligung
gesetzlich Versicherter.

§ 34

Verlegung aus medizinischen Gründen

(1) Kranke, pflegebedürftige oder hilfsbedürftige Ge-
fangene können in eine zur Behandlung ihrer Krankheit
oder in eine für ihre Versorgung besser geeignete Justiz-
vollzugsanstalt oder in ein Justizvollzugskrankenhaus
überstellt oder verlegt werden.

(2) Erforderlichenfalls können Gefangene für die not-
wendige Dauer der Behandlung oder Versorgung in ein
Krankenhaus außerhalb des Vollzugs gebracht werden.
Eine möglichst rasche Rückverlegung in ein Justizvoll-
zugskrankenhaus oder eine Justizvollzugsanstalt ist an-
zustreben.

§ 35

Anspruch auf Krankenbehandlung 
in besonderen Fällen

(1) Während einer Freistellung oder eines Ausgangs ha-
ben Gefangene einen Anspruch auf Krankenbehandlung
in der für sie zuständigen Justizvollzugsanstalt.

(2) Der Anspruch auf Leistungen nach § 33 ruht, solange
Gefangene aufgrund eines freien Beschäftigungsverhält-
nisses krankenversichert sind.



§ 36

Medizinische Behandlung zur 
sozialen Eingliederung

Mit Zustimmung der Gefangenen soll die Justizvoll-
zugsanstalt medizinische Behandlungen, insbesondere
Operationen oder prothetische Maßnahmen, durchführen
lassen, die die soziale Eingliederung der Gefangenen för-
dern. Die Kosten tragen die Gefangenen. Sind sie dazu
nicht in der Lage, kann die Justizvollzugsanstalt die Kos-
ten in begründeten Fällen in angemessenem Umfang
übernehmen.

§ 37

Leistungen bei Schwangerschaft 
und Mutterschaft

(1) Auf den gesundheitlichen Zustand einer schwangeren
Gefangenen oder einer Gefangenen, die unlängst ent-
bunden hat, ist Rücksicht zu nehmen. Die Vorschriften
des Mutterschutzgesetzes über die Gestaltung des Ar-
beitsplatzes gelten entsprechend.

(2) Die Gefangene hat während der Schwangerschaft
sowie bei und nach der Entbindung Anspruch auf ärztli-
che Betreuung einschließlich der Untersuchungen zur
Feststellung der Schwangerschaft und zur Schwangeren-
vorsorge sowie auf Hebammenhilfe. Die ärztliche Be-
treuung umfasst die Beratung der Schwangeren zur
Bedeutung der Mundgesundheit für Mutter und Kind
einschließlich des Zusammenhangs zwischen Ernährung
und Krankheitsrisiko sowie die Einschätzung oder Be-
stimmung des Übertragungsrisikos von Karies.

(3) Bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zusam-
menhang mit der Entbindung werden Arznei-, Verbands-
und Heilmittel geleistet.

§ 38

Entbindung und Geburtsanzeige

(1) Eine schwangere Gefangene ist zur Entbindung in ein
Krankenhaus außerhalb des Vollzugs zu bringen. Ist dies
aus besonderen Gründen nicht angezeigt, ist die Ent-
bindung in einer Justizvollzugsanstalt mit Entbindungs-
abteilung vorzunehmen. Bei der Entbindung wird Hilfe
durch eine Hebamme und falls erforderlich durch eine
Ärztin oder einen Arzt gewährt.

(2) In der Anzeige der Geburt an das Standesamt dürfen
die Justizvollzugsanstalt als Geburtsstätte des Kindes,
das Verhältnis der anzeigenden Person zur Justizvoll-
zugsanstalt und die Gefangenschaft der Mutter nicht ver-
merkt sein.

§ 39

Benachrichtigung bei Erkrankung oder Todesfall

(1) Erkranken Gefangene schwer, ist eine Angehörige
oder ein Angehöriger, eine Vertrauensperson oder eine

gesetzliche Vertreterin oder ein gesetzlicher Vertreter
unverzüglich zu benachrichtigen. Hiervon kann auf
Wunsch der oder des Gefangenen abgesehen werden. Im
Fall des Todes von Gefangenen, ist eine der in Satz 1 ge-
nannten Personen unverzüglich zu benachrichtigen.

(2) Dem Wunsch von Gefangenen, auch andere Personen
zu benachrichtigen, soll nach Möglichkeit entsprochen
werden.

Abschnitt 7

Soziale Hilfe

§ 40

Grundsatz

Die soziale Hilfe der Justizvollzugsanstalt soll darauf 
gerichtet sein, die Gefangenen in die Lage zu versetzen,
ihre persönlichen Angelegenheiten selbst zu regeln.

§ 41

Hilfe während des Vollzugs

(1) Bei der Aufnahme wird den Gefangenen geholfen,
die notwendigen Maßnahmen für hilfsbedürftige Ange-
hörige zu veranlassen und ihre Habe außerhalb der Jus-
tizvollzugsanstalt sicherzustellen.

(2) Gefangenen ist eine Beratung in für sie bedeutsamen
rechtlichen und sozialen Fragestellungen zu ermögli-
chen. Ihnen ist zu helfen, für Unterhaltsberechtigte zu
sorgen, Schulden zu regulieren und den durch die
Straftat verursachten Schaden zu regeln. Die Beratung
soll hierbei auch die Benennung von Stellen und Einrich-
tungen außerhalb der Justizvollzugsanstalt umfassen.

(3) Auf Grund der Behandlungsuntersuchung oder auf
Wunsch können suchtgefährdete oder süchtige Gefan-
gene Suchtberatung und Vermittlung in Therapieeinrich-
tungen des Justizvollzugs oder anderer Träger erhalten.

Abschnitt 8

Arbeit, Ausbildung und Weiterbildung

§ 42

Beschäftigung

(1) Arbeit, arbeitstherapeutische Beschäftigung, schuli-
sche Bildung, Ausbildung und Weiterbildung dienen ins-
besondere dem Ziel, Fähigkeiten für eine Erwerbstätig-
keit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder
zu fördern.

(2) Die Justizvollzugsanstalt soll Gefangenen wirtschaft-
lich ergiebige Arbeit zuweisen und dabei ihre Fähigkei-
ten und Neigungen nach Möglichkeit berücksichtigen. 

(3) Sind Gefangene zu wirtschaftlich ergiebiger Arbeit
nicht fähig, sollen sie arbeitstherapeutisch beschäftigt
werden.
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(4) Geeigneten Gefangenen soll Gelegenheit zur schu-
lischen oder beruflichen Bildung, Weiterbildung, Um-
schulung oder Teilnahme an anderen ausbildenden oder
weiterbildenden Maßnahmen gegeben werden.

§ 43

Unterricht

(1) Für geeignete Gefangene soll Unterricht in den zum
Hauptschulabschluss führenden Fächern, ein der Förder-
schule entsprechender Unterricht oder nach Möglichkeit
Unterricht zur Erlangung anderer staatlich anerkannter
Schulabschlüsse vorgesehen werden. Bei der beruflichen
Ausbildung ist berufsbildender Unterricht vorzusehen;
dies gilt auch für die berufliche Weiterbildung, soweit
die Art der Maßnahme es erfordert.

(2) Unterricht soll während der Arbeitzeit stattfinden.

§ 44

Zeugnisse über Bildungsmaßnahmen

Aus dem Zeugnis über eine Bildungsmaßnahme darf die
Inhaftierung einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers
nicht erkennbar sein.

§ 45

Freies Beschäftigungsverhältnis 
und Selbstbeschäftigung

(1) Gefangenen soll gestattet werden, einer Arbeit,
Berufsausbildung oder beruflichen Weiterbildung auf 
der Grundlage eines freien Beschäftigungsverhältnisses
außerhalb der Justizvollzugsanstalt nachzugehen, wenn
dies im Rahmen des Vollzugsplans dem Ziel dient,
Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlas-
sung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern und nicht
überwiegende Gründe des Vollzugs entgegenstehen. § 9
Abs.1 und Abs. 2 Nr.1 sowie die §§ 11 und 12 bleiben
unberührt.

(2) Gefangenen kann gestattet werden, sich selbst zu
beschäftigen.

(3) Das Entgelt ist der Justizvollzugsanstalt zur Gut-
schrift für die Gefangenen zu überweisen.

§ 46

Sprachkompetenz

Aus Gründen der Integration und zur Förderung der
Sprachkompetenz sollen Gefangenen, soweit erforder-
lich, Deutschkurse angeboten werden.

§ 47

Arbeitspflicht

(1) Gefangene sind verpflichtet, eine ihnen zugewiesene,
ihren Fähigkeiten angemessene Arbeit oder arbeitsthera-

peutische Beschäftigung auszuüben, soweit sie dazu kör-
perlich in der Lage sind. Sie können jährlich bis zu drei
Monaten zu Hilfstätigkeiten in der Justizvollzugsanstalt
verpflichtet werden, mit ihrer Zustimmung auch darüber
hinaus. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Gefangene, die
über 65 Jahre alt sind, und nicht für werdende und stil-
lende Mütter, soweit gesetzliche Beschäftigungsverbote
zum Schutz erwerbstätiger Mütter bestehen.

(2) Die Teilnahme an einer Maßnahme nach § 42 Abs. 4
bedarf der Zustimmung der oder des Gefangenen. Die
Zustimmung darf nicht zur Unzeit widerrufen werden.

§ 48

Freistellung von der Arbeitspflicht

(1) Haben Gefangene ein Jahr lang eine Beschäftigung
nach § 42 oder Hilfstätigkeiten nach § 47 Abs.1 Satz 2
ausgeübt, so können sie beanspruchen, 18 Werktage von
der Arbeitspflicht freigestellt zu werden. Zeiten, in denen
Gefangene infolge Krankheit an ihrer Arbeitsleistung
verhindert waren, werden auf das Jahr bis zu sechs Wo-
chen jährlich angerechnet.

(2) Auf die Zeit der Freistellung von der Arbeitspflicht
wird Freistellung aus der Haft angerechnet, soweit sie in
die Arbeitszeit fällt und nicht wegen einer lebensgefähr-
lichen Erkrankung oder des Todes einer oder eines An-
gehörigen erteilt worden ist.

(3) Die Gefangenen erhalten für die Zeit der Freistellung
ihre zuletzt gezahlten Bezüge weiter.

(4) Urlaubsregelungen der Beschäftigungsverhältnisse
außerhalb des Strafvollzugs bleiben unberührt.

§ 49

Arbeitsentgelt, Freistellung von 
der Arbeit und Anrechnung der Freistellung auf 

den Entlassungszeitpunkt

(1) Die Arbeit der Gefangenen wird anerkannt durch
Arbeitsentgelt und Freistellung von der Arbeit, die auch
als Freistellung aus der Haft genutzt oder auf den Ent-
lassungszeitpunkt angerechnet werden kann.

(2) Üben Gefangene eine zugewiesene Arbeit oder eine
Hilfstätigkeit aus, so erhalten sie ein Arbeitsentgelt. Der
Bemessung des Arbeitsentgelts sind neun Prozent der
Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buchs Sozialgesetz-
buch zu Grunde zu legen (Eckvergütung). Ein Tagessatz
ist der zweihundertfünfzigste Teil der Eckvergütung; das
Arbeitsentgelt kann nach einem Stundensatz bemessen
werden.

(3) Das Arbeitsentgelt kann je nach Leistung der Gefan-
genen und der Art der Arbeit gestuft werden. 75 Prozent
der Eckvergütung dürfen nur dann unterschritten wer-
den, wenn die Arbeitsleistung Gefangener den Mindest-
anforderungen nicht genügt.



(4) Üben Gefangene eine zugewiesene arbeitstherapeu-
tische Beschäftigung aus, erhalten sie ein Arbeitsentgelt,
soweit dies der Art ihrer Beschäftigung und ihrer Ar-
beitsleistung entspricht.

(5) Die Höhe des Arbeitsentgelts ist den Gefangenen
schriftlich bekannt zu geben.

(6) Haben Gefangene zwei Monate lang zusammen-
hängend eine zugewiesene Tätigkeit oder eine Hilfstätig-
keit ausgeübt, so werden sie auf ihren Antrag hin einen
Werktag von der Arbeit freigestellt. Die Regelung des 
§ 48 bleibt unberührt. Durch Zeiten, in denen Gefangene
ohne Verschulden durch Krankheit, Ausführung, Aus-
gang, Freistellung aus der Haft, Freistellung von der Ar-
beitspflicht oder sonstige nicht von ihnen zu vertretende
Gründe an der Arbeitsleistung gehindert sind, wird die
Frist nach Satz 1 gehemmt. Beschäftigungszeiträume
von weniger als zwei Monaten bleiben unberücksichtigt.

(7) Gefangene können beantragen, dass die Freistellung
nach Absatz 6 Satz 1 in Form von Freistellung aus der
Haft (Arbeitsfreistellung) gewährt wird. § 9 Abs.1, 3 und
4 sowie die §§ 11 und 12 gelten entsprechend.

(8) § 48 Abs. 3 gilt entsprechend.

(9) Stellt die oder der Gefangene keinen Antrag nach Ab-
satz 6 Satz 1 oder Absatz 7 Satz 1 oder kann die Freistel-
lung nach Maßgabe der Regelung des Absatzes 7 Satz 2
nicht gewährt werden, so wird die Freistellung nach Ab-
satz 6 Satz 1 von der Justizvollzugsanstalt auf den Ent-
lassungszeitpunkt der oder des Gefangenen angerechnet.

(10) Eine Anrechnung nach Absatz 9 ist ausgeschlossen,

1. soweit eine lebenslange Freiheitsstrafe oder Siche-
rungsverwahrung verbüßt wird und ein Entlassungs-
zeitpunkt noch nicht bestimmt ist,

2. bei einer Aussetzung der Vollstreckung des Rests 
einer Freiheitsstrafe oder einer Sicherungsverwahrung
zur Bewährung, soweit wegen des von der Entschei-
dung des Gerichts bis zur Entlassung verbleibenden
Zeitraums eine Anrechnung nicht mehr möglich ist,

3. wenn dies vom Gericht angeordnet wird, weil bei 
einer Aussetzung des Rests einer Freiheitsstrafe oder
einer Sicherungsverwahrung zur Bewährung die Le-
bensverhältnisse der oder des Gefangenen oder die
Wirkungen, die von der Aussetzung für sie oder ihn zu
erwarten sind, die Vollstreckung bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt erfordern,

4. wenn nach § 456 a Abs.1 StPO von der Vollstreckung
abgesehen wird,

5. bei Entlassung der oder des Gefangenen aus der Haft
im Gnadenweg, soweit wegen des von der Gnadenent-
scheidung bis zur Entlassung verbleibenden Zeitraums
eine Anrechnung nicht mehr möglich ist.

(11) Soweit eine Anrechnung nach Absatz 10 ausge-
schlossen ist, erhalten die Gefangenen bei der Entlassung
für ihre Tätigkeit nach Absatz 2 als Ausgleichsentschädi-
gung zusätzlich 15 Prozent des ihnen nach Absatz 2 und

3 gewährten Entgelts oder der Ausbildungsbeihilfe. Der
Anspruch entsteht erst mit der Entlassung; vor der Ent-
lassung ist der Anspruch nicht verzinslich, nicht ab-
tretbar und nicht vererblich. Gefangenen, bei denen eine
Anrechnung nach Absatz 10 Nr.1 ausgeschlossen ist,
wird die Ausgleichszahlung bereits nach Verbüßung von
jeweils zehn Jahren der lebenslangen Freiheitsstrafe oder
der Sicherungsverwahrung zum Eigengeld gutgeschrie-
ben, soweit sie nicht vor diesem Zeitpunkt entlassen wer-
den; § 57 Abs. 4 StGB gilt entsprechend.

§ 50

Ausbildungsbeihilfe

(1) Nehmen Gefangene an einer Berufsausbildung, be-
ruflichen Weiterbildung oder an einem Unterricht teil
und sind sie zu diesem Zweck von der Arbeitspflicht frei-
gestellt, so erhalten sie eine Ausbildungsbeihilfe, soweit
ihnen keine Leistungen zum Lebensunterhalt zustehen,
die freien Personen aus solchem Anlass gewährt werden.
Der Nachrang der Sozialhilfe nach § 2 Abs. 2 des Zwölf-
ten Buchs Sozialgesetzbuch wird nicht berührt.

(2) Für die Bemessung der Ausbildungsbeihilfe gilt § 49
Abs. 2 und 3 entsprechend.

(3) Werden Maßnahmen nach Absatz 1 stunden- oder 
tageweise durchgeführt, erhalten die Gefangenen eine
Ausbildungsbeihilfe in Höhe des ihnen dadurch ent-
gehenden Arbeitsentgelts.

§ 51

Haftkostenbeitrag

(1) Als Teil der Kosten der Vollstreckung der Rechts-
folgen einer Tat (§ 464 a Abs.1 Satz 2 StPO) erhebt die
Justizvollzugsanstalt einen Haftkostenbeitrag, wenn Ge-
fangene

1. in einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen, 

2. sich selbst beschäftigen oder

3. während eines zusammenhängenden Zeitraums von
mehr als einem Monat keine Bezüge nach diesem Ge-
setz erhalten und auf diese Zeit fallende Einkünfte er-
zielen. Die Gefangenen haben den Haftkostenbeitrag
für diese Zeit bis zur Höhe der auf sie entfallenden
Einkünfte zu entrichten. 

Der oder dem Gefangenen muss ein Betrag verbleiben,
der dem mittleren Arbeitsentgelt in den Justizvollzugs-
anstalten des Landes entspricht, es sei denn, sie oder er
arbeitet im Fall des Satzes 1 Nr. 3 entgegen einer be-
stehenden Pflicht schuldhaft nicht. Von der Geltend-
machung des Anspruchs ist abzusehen, soweit dies not-
wendig ist, um die Wiedereingliederung der oder des
Gefangenen in die Gemeinschaft nicht zu gefährden.

(2) Der Haftkostenbeitrag wird in Höhe des Betrags er-
hoben, der nach § 17 Abs.1 Nr. 4 des Vierten Buchs So-
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zialgesetzbuch durchschnittlich zum 1. Oktober des vor-
hergehenden Jahres zur Bewertung der Sachbezüge fest-
gesetzt ist. Bei Selbstverpflegung entfallen die für die
Verpflegung vorgesehenen Beträge. Für den Wert der
Unterkunft ist die festgesetzte Belegungsfähigkeit maß-
gebend. Der Haftkostenbeitrag darf auch von dem un-
pfändbaren Teil der Bezüge, nicht aber zu Lasten des
Hausgelds und der Ansprüche unterhaltsberechtigter An-
gehöriger angesetzt werden.

(3) Die Gefangenen haben über ihre Einkünfte Auskunft
zu erteilen, soweit dies zur Ermittlung des Haftkosten-
beitrags erforderlich ist. Die Angaben der Gefangenen
dürfen abweichend von §§ 34 bis 45 des Ersten Buchs
nur zur Ermittlung des Haftkostenbeitrags verarbeitet
werden.

(4) Die Selbstbeschäftigung kann davon abhängig ge-
macht werden, dass Gefangene einen Haftkostenbeitrag
bis zur Höhe des in Absatz 2 genannten Satzes monatlich
im Voraus entrichten.

§ 52

Überbrückungsgeld

(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen und
aus den Bezügen der Gefangenen, die in einem freien
Beschäftigungsverhältnis stehen oder denen gestattet ist,
sich selbst zu beschäftigen, ist ein Überbrückungsgeld zu
bilden, das den notwendigen Lebensunterhalt der Gefan-
genen und ihrer Unterhaltsberechtigten in den ersten vier
Wochen nach der Entlassung sichern soll.

(2) Das Überbrückungsgeld wird den Gefangenen bei
der Entlassung in die Freiheit ausbezahlt. Die Justizvoll-
zugsanstalt kann es ganz oder zum Teil der Bewährungs-
hilfe oder einer mit der Entlassenenbetreuung befassten
Stelle überweisen, die darüber entscheiden, wie das Geld
innerhalb der ersten vier Wochen nach der Entlassung an
die Entlassenen ausbezahlt wird. Die Bewährungshilfe
und die mit der Entlassenenbetreuung befasste Stelle
sind verpflichtet, das Überbrückungsgeld von ihrem Ver-
mögen gesondert zu halten. Mit Zustimmung der Gefan-
genen kann das Überbrückungsgeld auch an Unterhalts-
berechtigte überwiesen werden.

(3) Das Überbrückungsgeld kann für Ausgaben in An-
spruch genommen werden, die der Eingliederung der
Gefangenen dienen.

(4) Der Anspruch auf Auszahlung des Überbrückungs-
gelds ist unpfändbar. Erreicht es nicht die in Absatz 1 be-
stimmte Höhe, so ist in Höhe des Unterschiedsbetrags
auch der Anspruch auf Auszahlung des Eigengelds un-
pfändbar. Bargeld entlassener Gefangener, an die wegen
der nach Satz 1 oder Satz 2 unpfändbaren Ansprüche
Geld ausgezahlt worden ist, ist für die Dauer von vier
Wochen seit der Entlassung insoweit der Pfändung nicht
unterworfen, als es dem Teil der Ansprüche für die Zeit
von der Pfändung bis zum Ablauf der vier Wochen ent-
spricht.

(5) Absatz 4 gilt nicht bei einer Pfändung wegen der in 
§ 850 d Abs.1 Satz 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) be-
zeichneten Unterhaltsansprüche. Entlassenen Gefange-
nen ist jedoch so viel zu belassen, als sie für ihren not-
wendigen Unterhalt und zur Erfüllung ihrer sonstigen
gesetzlichen Unterhaltspflichten für die Zeit von der
Pfändung bis zum Ablauf von vier Wochen seit der Ent-
lassung bedürfen.

§ 53

Taschen-, Haus- und Eigengeld

(1) Gefangene, die ohne Verschulden kein Arbeitsentgelt
und keine Ausbildungsbeihilfe erhalten, wird ein ange-
messenes Taschengeld gewährt, falls sie bedürftig sind.
Nicht verbrauchtes Taschengeld ist bei der Bedürftig-
keitsprüfung nicht zu berücksichtigen.

(2) Gefangene dürfen monatlich drei Siebtel von ihren in
diesem Gesetz geregelten Bezügen (Hausgeld) und das
Taschengeld nach Absatz 1 für den Einkauf oder ander-
weitig verwenden.

(3) Bezüge Gefangener, die nicht als Hausgeld, Haftkos-
tenbeitrag oder Überbrückungsgeld in Anspruch genom-
men werden, sind dem Eigengeld gutzuschreiben.

(4) Für Gefangene, die in einem freien Beschäftigungs-
verhältnis stehen oder denen gestattet ist, sich selbst zu
beschäftigen, wird aus ihren Bezügen ein angemessenes
Hausgeld festgesetzt.

§ 54

Sondergeld

(1) Für Gefangene kann monatlich ein Betrag in angemes-
sener Höhe einbezahlt werden, der als Sondergeld gut-
zuschreiben ist und wie Hausgeld genutzt werden kann.

(2) Über Absatz 1 hinaus kann Sondergeld in angemes-
sener Höhe für folgende Zwecke eingezahlt werden:

1. Maßnahmen der Eingliederung, insbesondere Kosten
der Gesundheitsfürsorge und der Aus- und Fortbil-
dung, und

2. Maßnahmen zur Pflege sozialer Beziehungen, ins-
besondere Telefonkosten und Fahrtkosten anlässlich
vollzugsöffnender Maßnahmen.

(3) Soweit das Guthaben des Sondergelds nach Absatz 1
die Summe von drei Monatseinzahlungen übersteigt, ist
es dem Überbrückungsgeld zuzuführen. Ist bereits ein
Überbrückungsgeld in angemessener Höhe gebildet, ist
das Guthaben dem Eigengeld zuzuschreiben. Sondergeld
im Sinne von Absatz 2 ist dem Eigengeld zuzuschreiben,
wenn es zum bezeichneten Zweck nicht eingesetzt wer-
den kann und eine Rückerstattung an die Einzahler nicht
möglich ist.

(4) Der Anspruch auf Auszahlung des Sondergelds nach
Absatz 1 und 2 ist unpfändbar.



§ 55

Rechtsverordnung

Das Justizministerium wird ermächtigt, zur Durchfüh-
rung der §§ 49 und 50 im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium Vergütungsstufen und die Höhe der
Vergütung in den einzelnen Vergütungsstufen einschließ-
lich der Gewährung von Zulagen durch Rechtsverord-
nung zu bestimmen.

§ 56

Einbehaltung von Beitragsteilen

Soweit die Justizvollzugsanstalt Beiträge zur Bundes-
agentur für Arbeit zu entrichten hat, kann sie von dem
Arbeitsentgelt einen Betrag einbehalten, der dem Anteil
der oder des Gefangenen am Beitrag entsprechen würde,
wenn sie oder er diese Bezüge als Arbeitnehmer erhielte.

Abschnitt 9

Freizeit

§ 57

Allgemeines

Die Gefangenen sind zur Teilnahme und Mitwirkung an
Angeboten der Freizeitgestaltung zu motivieren und an-
zuleiten. Gefangene sollen insbesondere an Unterricht
einschließlich Fernunterricht, Lehrgängen und sonstigen
Veranstaltungen der Weiterbildung, Freizeitgruppen und
Gruppengesprächen teilnehmen und ermutigt werden,
den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien 
zu erlernen und zu praktizieren sowie eine Bücherei zu
benutzen. Angebote zur sportlichen Betätigung, insbe-
sondere während des Aufenthalts im Freien sind vorzu-
halten.

§ 58

Besitz von Gegenständen der 
Freizeitbeschäftigung

(1) Gefangene dürfen in angemessenem Umfang Bücher
und andere Gegenstände zur Freizeitbeschäftigung be-
sitzen. Die Angemessenheit des Umfangs kann auch an
der in der Justizvollzugsanstalt verfügbaren Kapazität
für Haftraumkontrollen und am Wert eines Gegenstands
ausgerichtet werden.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, wenn der Besitz, die Über-
lassung oder die Benutzung eines Gegenstands

1. mit Strafe oder Geldbuße bedroht wäre,

2. das Ziel des Vollzugs oder die Sicherheit oder Ord-
nung der Justizvollzugsanstalt gefährden würde oder

3. die Überprüfung des Gegenstands auf eine mögliche
missbräuchliche Verwendung mit vertretbarem Auf-
wand von der Justizvollzugsanstalt nicht leistbar wäre.

(3) Die Zulassung von bestimmten Gerätetypen, insbe-
sondere der elektronischen Unterhaltungsmedien, durch
die Justizvollzugsanstalt kann der Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde vorbehalten sein. Die Aufsichtsbehörde
kann allgemeine Richtlinien für die Gerätebeschaffen-
heit erlassen. Eine ohne Zustimmung nach Satz 1 er-
folgte Zulassung kann zurückgenommen werden.

(4) Die Erlaubnis kann unter den Voraussetzungen des
Absatzes 2 widerrufen werden.

§ 59

Hörfunk und Fernsehen

(1) Der Besitz von Hörfunk- und Fernsehgeräten ist nach
Maßgabe von § 58 zulässig.

(2) Die Justizvollzugsanstalt kann den Betrieb von Emp-
fangsanlagen und die Ausgabe von Hörfunk- und Fern-
sehgeräten einem Dritten übertragen. Sofern sie hiervon
Gebrauch macht, können Gefangene nicht den Besitz 
eigener Geräte verlangen.

(3) Die Justizvollzugsanstalt entscheidet über die Ein-
speisung einzelner Rundfunk- und Fernsehprogramme in
die Empfangsanlage. Vor der Entscheidung soll die Ge-
fangenenmitverantwortung gehört werden.

(4) Der Empfang von Bezahlfernsehen und der Einsatz
von zusätzlichen Empfangseinrichtungen im Haftraum
sind nicht statthaft.

§ 60

Zeitungen und Zeitschriften

Gefangene dürfen Zeitungen und Zeitschriften in ange-
messenem Umfang durch Vermittlung der Justizvoll-
zugsanstalt beziehen. § 58 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 4 gilt
entsprechend.

Abschnitt 10

Sicherheit und Ordnung

§ 61

Grundsatz

(1) Das Verantwortungsbewusstsein der Gefangenen für
ein geordnetes Zusammenleben in der Justizvollzugs-
anstalt ist zu wecken und zu fördern. 

(2) Die Pflichten und Beschränkungen, die Gefange-
nen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung
der Justizvollzugsanstalt auferlegt werden, sind so zu
wählen, dass sie in einem angemessenen Verhältnis zu
ihrem Zweck stehen und die Gefangenen nicht mehr und
nicht länger als notwendig beeinträchtigen.

§ 62

Verhaltensvorschriften

(1) Die Gefangenen haben sich nach der Tageseinteilung
der Justizvollzugsanstalt (Arbeitszeit, Freizeit, Ruhezeit)
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zu richten. Sie dürfen durch ihr Verhalten gegenüber
Vollzugsbediensteten, Mitgefangenen und anderen Per-
sonen das geordnete Zusammenleben nicht stören.

(2) Die Gefangenen haben die Anordnungen der Voll-
zugsbediensteten zu befolgen, auch wenn sie sich durch
sie beschwert fühlen. Einen ihnen zugewiesenen Bereich
dürfen sie nicht ohne Erlaubnis verlassen.

(3) Die Gefangenen haben ihren Haftraum und die ihnen
von der Justizvollzugsanstalt überlassenen Sachen in
Ordnung zu halten und schonend zu behandeln.

(4) Die Gefangenen haben Umstände, die eine Gefahr für
das Leben oder eine erhebliche Gefahr für die Gesund-
heit einer Person bedeuten, unverzüglich zu melden.

§ 63

Persönlicher Gewahrsam und Eigengeld

(1) Die Gefangenen dürfen nur Sachen in Gewahrsam
haben oder annehmen, die ihnen von der Justizvollzugs-
anstalt oder mit ihrer Zustimmung überlassen werden.
Ohne Zustimmung dürfen sie Sachen weder abgeben
noch annehmen, außer solche von geringem Wert. Die
Justizvollzugsanstalt kann die Abgabe, Annahme und
den Gewahrsam auch dieser Sachen von ihrer Zustim-
mung abhängig machen.

(2) Eingebrachte Sachen, die die Gefangenen nicht in Ge-
wahrsam haben dürfen, sind für sie aufzubewahren, so-
fern dies nach Art und Umfang möglich ist. Eingebrachtes
Geld wird als Eigengeld gutgeschrieben. Den Gefangenen
wird Gelegenheit gegeben, ihre Sachen, die sie während
des Vollzugs und für die Entlassung nicht benötigen, ab-
zusenden oder über das Eigengeld zu verfügen, soweit
dieses nicht als Überbrückungsgeld notwendig ist.

(3) Weigern sich Gefangene, eingebrachte Gegenstände,
deren Aufbewahrung nach Art oder Umfang nicht mög-
lich ist, aus der Justizvollzugsanstalt zu verbringen, so ist
die Justizvollzugsanstalt berechtigt, diese auf Kosten der
oder des Gefangenen entfernen zu lassen.

(4) Aufzeichnungen und andere Gegenstände, die Kennt-
nisse über Sicherungsvorkehrungen einer Justizvollzugs-
anstalt vermitteln, dürfen vernichtet oder unbrauchbar
gemacht werden.

§ 64

Durchsuchung und Kontrollen 
auf Suchtmittelmissbrauch

(1) Gefangene, ihre Sachen und die Hafträume dürfen
durchsucht werden. Die Durchsuchung männlicher Ge-
fangener darf nur von Männern, die Durchsuchung weib-
licher Gefangener darf nur von Frauen vorgenommen
werden; dies gilt nicht für das Absuchen der Gefangenen
mit technischen Mitteln oder mit sonstigen Hilfsmitteln.
Das Schamgefühl ist zu schonen.

(2) Nur auf Anordnung der Anstaltsleiterin oder des
Anstaltsleiters oder bei Gefahr im Verzug ist es im Ein-
zelfall zulässig, eine mit einer Entkleidung verbundene
körperliche Durchsuchung vorzunehmen. Sie darf bei
männlichen Gefangenen nur in Gegenwart von Männern,
bei weiblichen Gefangenen nur in Gegenwart von
Frauen erfolgen. Sie ist in einem geschlossenen Raum
durchzuführen. Andere Gefangene dürfen nicht anwe-
send sein.

(3) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann all-
gemein anordnen, dass Gefangene bei der Aufnahme,
nach Kontakten mit Besuchern und nach jeder Abwesen-
heit von der Justizvollzugsanstalt nach Absatz 2 durch-
sucht werden können.

(4) Gefangene können Suchtmittelkontrollen unterzogen
werden, wenn der Verdacht besteht, dass sie Suchtmittel
besitzen oder konsumieren. Die ergriffenen Maßnahmen
dürfen nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden
sein. Bei Gefangenen, die die Mitwirkung an der Durch-
führung der Kontrolle verweigern, ist in der Regel davon
auszugehen, dass Suchtmittelfreiheit nicht gegeben ist.

§ 65

Sichere Unterbringung

Gefangene können in eine andere Justizvollzugsanstalt
verlegt werden, die zu ihrer sicheren Unterbringung
besser geeignet ist, wenn in erhöhtem Maß Fluchtgefahr
besteht oder sonst ihr Verhalten oder ihr Zustand eine
Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung der Justizvoll-
zugsanstalt darstellt.

§ 66

Festnahmerecht

Gefangene, die entwichen sind oder sich sonst ohne
Erlaubnis außerhalb der Justizvollzugsanstalt aufhalten,
können durch die Justizvollzugsanstalt oder auf ihre Ver-
anlassung hin festgenommen und in die Justizvollzugs-
anstalt zurückgebracht werden, solange ein unmittel-
barer Bezug zum Strafvollzug besteht.

§ 67

Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Gegen Gefangene können besondere Sicherungsmaß-
nahmen angeordnet werden, wenn nach ihrem Verhalten
oder auf Grund ihres seelischen Zustands in erhöhtem
Maß die Gefahr der Flucht, von Gewalttätigkeiten gegen
Personen oder Sachen, der Selbsttötung oder der Selbst-
verletzung besteht.

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig

1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,

2. die Beobachtung bei Nacht,



3. die Absonderung von anderen Gefangenen,

4. der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im
Freien,

5. die Unterbringung in einem besonders gesicherten
Haftraum ohne gefährdende Gegenstände und

6. die Fesselung.

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nr.1, 3 bis 5 sind auch
zulässig, wenn die Gefahr einer Befreiung oder eine
erhebliche Störung der Anstaltsordnung anders nicht ver-
mieden oder behoben werden kann.

(4) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Trans-
port ist die Fesselung auch dann zulässig, wenn aus an-
deren Gründen als denen des Absatzes 1 Fluchtgefahr
besteht.

(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur soweit
aufrechterhalten werden, wie es ihr Zweck erfordert.

§ 68

Einzelhaft

(1) Die unausgesetzte Absonderung Gefangener ist nur
zulässig, wenn dies aus Gründen, die in der Person der
oder des Gefangenen liegen, unerlässlich ist.

(2) Einzelhaft von mehr als drei Monaten Gesamtdauer
in einem Jahr bedarf der Zustimmung der Aufsichts-
behörde. Diese Frist wird nicht dadurch unterbrochen,
dass Gefangene am Gottesdienst oder am gemeinschaft-
lichen Aufenthalt im Freien teilnehmen.

§ 69

Fesselung

In der Regel dürfen Fesseln nur an den Händen oder an
den Füßen angelegt werden. Im Interesse der oder des
Gefangenen kann eine andere Art der Fesselung ange-
ordnet werden. Die Fesselung wird zeitweise gelockert
oder aufgehoben, soweit dies notwendig ist.

§ 70

Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet die An-
staltsleiterin oder der Anstaltsleiter an. Bei Gefahr im
Verzug können auch andere Bedienstete der Justizvoll-
zugsanstalt diese Maßnahmen vorläufig anordnen. Die
Entscheidung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters
ist unverzüglich einzuholen.

(2) Werden Gefangene ärztlich behandelt oder beobach-
tet oder bildet ihr seelischer Zustand den Anlass der
Maßnahme, ist vor der Anordnung besonderer Siche-
rungsmaßnahmen die Ärztin oder der Arzt zu hören. Ist
dies wegen Gefahr im Verzug nicht möglich, wird die
Stellungnahme unverzüglich eingeholt.

§ 71

Ärztliche Überwachung

(1) Sind Gefangene in einem besonders gesicherten
Haftraum untergebracht oder gefesselt, sucht sie die
Ärztin oder der Arzt alsbald und in der Folge möglichst
täglich auf. Dies gilt nicht bei einer Fesselung während
einer Ausführung, Vorführung oder eines Transports.

(2) Solange Gefangenen der tägliche Aufenthalt im
Freien entzogen wird, ist in regelmäßigen Abständen
eine ärztliche Stellungnahme einzuholen.

§ 72

Ersatz von Aufwendungen

(1) Gefangene sind verpflichtet, der Justizvollzugsanstalt
Aufwendungen zu ersetzen, die sie durch eine vorsätz-
lich oder grob fahrlässig begangene Selbstverletzung
oder Verletzung anderer Gefangener verursacht haben.
Ansprüche aus sonstigen Rechtsvorschriften bleiben un-
berührt.

(2) Die Justizvollzugsanstalt kann bei der Geltend-
machung von Forderungen nach Absatz 1 oder wegen
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung
fremden Eigentums durch Gefangene auch einen den
dreifachen Tagessatz der Eckvergütung nach § 49 Abs. 2
übersteigenden Teil des Hausgelds in Anspruch nehmen.

(3) Für die in Absatz 1 genannten Forderungen ist der or-
dentliche Rechtsweg gegeben.

(4) Von der Aufrechnung oder Vollstreckung wegen der
in Absatz 1 und 2 genannten Forderungen ist abzusehen,
wenn hierdurch die Behandlung der oder des Gefange-
nen oder ihre Eingliederung behindert würde.

Abschnitt 11

Unmittelbarer Zwang

§ 73

Allgemeine Voraussetzungen

(1) Bedienstete der Justizvollzugsanstalten dürfen un-
mittelbaren Zwang anwenden, wenn sie Vollzugs- und
Sicherungsmaßnahmen rechtmäßig durchführen und der
damit verfolgte Zweck auf keine andere Weise erreicht
werden kann.

(2) Gegen andere Personen als Gefangene darf unmittel-
barer Zwang angewendet werden, wenn sie es unterneh-
men, Gefangene zu befreien, in den Anstaltsbereich wi-
derrechtlich einzudringen oder wenn sie sich unbefugt
darin aufhalten.

(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang auf Grund an-
derer Regelungen bleibt unberührt.
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§ 74

Begriffsbestimmungen

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Perso-
nen oder Sachen durch körperliche Gewalt, ihre Hilfs-
mittel und durch Waffen.

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche
Einwirkung auf Personen oder Sachen.

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind namentlich
Fesseln.

(4) Waffen sind die dienstlich zugelassenen Hieb- und
Schusswaffen sowie Reizstoffe.

§ 75

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maß-
nahmen des unmittelbaren Zwangs sind diejenigen zu
wählen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit vo-
raussichtlich am wenigsten beeinträchtigen.

(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein durch ihn
zu erwartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zu
dem angestrebten Erfolg steht.

§ 76

Handeln auf Anordnung

(1) Wird unmittelbarer Zwang von Vorgesetzten oder
sonst befugten Personen angeordnet, sind Vollzugsbe-
dienstete verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei denn, die
Anordnung verletzt die Menschenwürde oder ist nicht zu
dienstlichen Zwecken erteilt worden.

(2) Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn da-
durch eine Straftat begangen würde. Befolgen Vollzugs-
bedienstete sie trotzdem, trifft sie eine Schuld nur, wenn
sie erkennen oder wenn es nach den ihnen bekannten
Umständen offensichtlich ist, dass dadurch eine Straftat
begangen wird.

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung
haben die Vollzugsbediensteten der anordnenden Person
gegenüber vorzubringen, soweit das nach den Umstän-
den möglich ist. Abweichende Vorschriften des allgemei-
nen Beamtenrechts über die Mitteilung solcher Beden-
ken an Vorgesetzte sind nicht anzuwenden.

§ 77

Androhung

Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die An-
drohung darf nur dann unterbleiben, wenn die Umstände
sie nicht zulassen oder unmittelbarer Zwang sofort ange-
wendet werden muss, um eine rechtswidrige Tat, die den
Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt, zu verhindern oder
eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.

§ 78

Allgemeine Vorschriften für den 
Schusswaffengebrauch

(1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn
andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs bereits
erfolglos waren oder keinen Erfolg versprechen. Gegen
Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck
nicht durch Waffenwirkung gegen Sachen erreicht wird.

(2) Schusswaffen dürfen nur die dazu bestimmten Voll-
zugsbediensteten gebrauchen und nur, um angriffs- oder
fluchtunfähig zu machen. Ihr Gebrauch unterbleibt,
wenn dadurch erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit gefährdet würden.

(3) Der Gebrauch von Schusswaffen ist vorher anzu-
drohen. Als Androhung gilt auch ein Warnschuss. Ohne
Androhung dürfen Schusswaffen nur dann gebraucht
werden, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Ge-
fahr für Leib oder Leben erforderlich ist.

§ 79

Besondere Vorschriften für den 
Schusswaffengebrauch

(1) Gegen Gefangene dürfen Schusswaffen gebraucht
werden,

1. wenn sie eine Waffe oder ein anderes gefährliches
Werkzeug trotz wiederholter Aufforderung nicht able-
gen,

2. wenn sie eine Meuterei (§ 121 StGB) unternehmen
oder

3. um ihre Flucht zu vereiteln oder um sie wieder zu er-
greifen.

Um die Flucht aus einer Einrichtung des offenen Voll-
zugs zu vereiteln, dürfen keine Schusswaffen gebraucht
werden.

(2) Gegen andere Personen dürfen Schusswaffen ge-
braucht werden, wenn sie es unternehmen, Gefangene
gewaltsam zu befreien oder gewaltsam in eine Justizvoll-
zugsanstalt einzudringen.

§ 80

Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet 
der Gesundheitsfürsorge

(1) Medizinische Untersuchung und Behandlung sowie
Ernährung sind zwangsweise nur bei Lebensgefahr, bei
schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit einer oder
eines Gefangenen oder bei Gefahr für die Gesundheit an-
derer Personen zulässig; die Maßnahmen müssen für die
Beteiligten zumutbar und dürfen nicht mit erheblicher
Gefahr für Leben oder Gesundheit der oder des Gefange-
nen verbunden sein. Zur Durchführung der Maßnahmen
ist die Justizvollzugsanstalt nicht verpflichtet, solange



von einer freien Willensbestimmung der oder des Gefan-
genen ausgegangen werden kann.

(2) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene ist die
zwangsweise körperliche Untersuchung außer im Fall
des Absatzes 1 zulässig, wenn sie nicht mit einem kör-
perlichen Eingriff verbunden ist.

(3) Die Maßnahmen dürfen nur auf Anordnung und unter
Leitung einer Ärztin oder eines Arztes durchgeführt wer-
den, unbeschadet der Leistung erster Hilfe für den Fall,
dass eine Ärztin oder ein Arzt nicht rechtzeitig erreichbar
und mit einem Aufschub Lebensgefahr verbunden ist.

Abschnitt 12

Disziplinarmaßnahmen

§ 81

Voraussetzungen

(1) Verstoßen Gefangene schuldhaft gegen Pflichten, die
ihnen durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Geset-
zes auferlegt sind, können gegen sie möglichst in engem
zeitlichen Zusammenhang mit der Pflichtverletzung Dis-
ziplinarmaßnahmen angeordnet werden.

(2) Von einer Disziplinarmaßnahme wird abgesehen,
wenn es genügt, Gefangene zu verwarnen.

(3) Eine Disziplinarmaßnahme ist auch zulässig, wenn
wegen derselben Verfehlung ein Straf- oder Bußgeldver-
fahren eingeleitet wird.

§ 82

Arten der Disziplinarmaßnahmen

(1) Die zulässigen Disziplinarmaßnahmen sind:

1. Verweis,

2. die Beschränkung oder der Entzug der Verfügung über
das Hausgeld, das Sondergeld und des Einkaufs bis zu
drei Monaten,

3. die Beschränkung oder der Entzug des Hörfunk- und
Fernsehempfangs bis zu drei Monaten; der gleichzei-
tige Entzug jedoch nur bis zu zwei Wochen,

4. die Beschränkung oder der Entzug der Gegenstände
für eine Beschäftigung in der Freizeit oder der Teil-
nahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen bis zu
drei Monaten,

5. die getrennte Unterbringung während der Freizeit bis
zu vier Wochen,

6. der Entzug der zugewiesenen Arbeit oder Beschäfti-
gung bis zu vier Wochen unter Wegfall der in diesem
Gesetz geregelten Bezüge,

7. die Beschränkung des Verkehrs mit Personen außer-
halb der Justizvollzugsanstalt auf dringende Fälle bis
zu drei Monaten,

8. Arrest bis zu vier Wochen.

(2) Arrest darf nur wegen schwerer oder mehrfach wie-
derholter Verfehlungen verhängt werden.

(3) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander
verbunden werden.

§ 83

Vollstreckung und Vollzug der 
Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel sofort
vollstreckt.

(2) Eine Disziplinarmaßnahme kann ganz oder teilweise
bis zu sechs Monaten zur Bewährung ausgesetzt werden.

(3) Wird die Verfügung über das Haus- oder Sondergeld
beschränkt oder entzogen, ist das in dieser Zeit anfal-
lende Geld dem Überbrückungsgeld hinzuzurechnen.

(4) Wird der Verkehr von Gefangenen mit Personen
außerhalb der Justizvollzugsanstalt eingeschränkt, ist 
ihnen Gelegenheit zu geben, dies einer Person, mit der
sie im Schriftwechsel stehen oder die sie zu besuchen
pflegt, mitzuteilen. Der Schriftwechsel mit den in § 24
Abs. 2 und 3 genannten Empfängern, mit Gerichten und
Justizbehörden in der Bundesrepublik sowie mit Rechts-
anwälten und Notaren in einer die Gefangenen betreffen-
den Rechtssache bleibt unbeschränkt.

(5) Arrest wird in Einzelhaft vollzogen. Die Gefangenen
können in einem besonderen Arrestraum untergebracht
werden, der den Anforderungen entsprechen muss, die an
einen zum Aufenthalt bei Tag und Nacht bestimmten Haft-
raum gestellt werden. Soweit nichts anderes angeordnet
wird, ruhen die Befugnisse der Gefangenen aus §§ 15 und
16 Abs. 2 sowie den §§ 18, 42, 43 und 57 bis 60.

§ 84

Disziplinarbefugnis

(1) Disziplinarmaßnahmen ordnet die Anstaltsleiterin
oder der Anstaltsleiter an. Bei einer Verfehlung auf dem
Weg in eine andere Justizvollzugsanstalt zum Zweck der
Verlegung ist die Leiterin oder der Leiter der Bestim-
mungsanstalt zuständig. Die Befugnis, Disziplinarmaß-
nahmen nach § 82 anzuordnen, kann nur auf Mitglieder
der Anstalts- oder Vollzugsabteilungsleitung übertragen
werden.

(2) Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn sich Verfeh-
lungen von Gefangenen gegen die Anstaltsleiterin oder
den Anstaltsleiter richten.

(3) Disziplinarmaßnahmen, die gegen Gefangene in
einer anderen Justizvollzugsanstalt oder während einer
Untersuchungshaft angeordnet worden sind, werden auf
Ersuchen vollstreckt, soweit sie nicht zur Bewährung
ausgesetzt sind. § 83 Abs. 2 bleibt unberührt.
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§ 85

Disziplinarverfahren

(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Die oder der Gefan-
gene wird gehört. Die Erhebungen werden in einer Nie-
derschrift festgelegt; die Einlassung der oder des Gefan-
genen wird vermerkt.

(2) Bei schweren Verstößen soll sich die Anstaltsleiterin
oder der Anstaltsleiter vor der Entscheidung mit Perso-
nen besprechen, die bei der Behandlung der oder des Ge-
fangenen mitwirken. Vor der Anordnung einer Disziplin-
armaßnahme gegen Gefangene in ärztlicher Behandlung,
gegen Schwangere oder stillende Mütter ist eine ärztli-
che Stellungnahme einzuholen.

(3) Die Entscheidung wird der oder dem Gefangenen
von der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter oder im
Falle einer Übertragung der Disziplinarbefugnis nach
§ 84 Abs.1 Satz 3 von der beauftragten Person mündlich
eröffnet und mit einer kurzen Begründung schriftlich ab-
gefasst.

§ 86

Ärztliche Mitwirkung

(1) Bevor der Arrest vollzogen wird, ist eine ärztliche
Stellungnahme einzuholen. Während des Arrests steht
die oder der Gefangene unter ärztlicher Aufsicht.

(2) Der Vollzug des Arrests unterbleibt oder wird unter-
brochen, wenn die Gesundheit der oder des Gefangenen
gefährdet würde.

Abschnitt 13

Entlassungsvorbereitung, Entlassung und Nachsorge

§ 87

Zusammenarbeit mit Dritten

Die Justizvollzugsanstalt arbeitet frühzeitig vor der vo-
raussichtlichen Entlassung einer oder eines Gefangenen
mit Institutionen und Personen, namentlich der Bewäh-
rungshilfe, zusammen, um ihr oder ihm insbesondere Ar-
beit, eine Wohnung und ein soziales Umfeld für die Zeit
nach der Entlassung zu vermitteln und um es zu ermög-
lichen, eine im Vollzug begonnene Behandlung fortzu-
führen.

§ 88

Freistellung aus der Haft für Freigänger

Gefangenen, die einer regelmäßigen Beschäftigung im
Rahmen des Freigangs nachgehen, kann innerhalb von
neun Monaten vor der Entlassung Freistellung aus der
Haft von bis zu sechs Tagen im Monat gewährt werden. 
§ 9 Abs.1 und 4 sowie die §§ 11 und 12 gelten entspre-
chend. § 89 Abs. 3 Satz 1 findet keine Anwendung.

§ 89

Entlassungsvorbereitung

(1) Um die Entlassung vorzubereiten, sollen Gefangenen
vollzugsöffnende Maßnahmen gewährt werden.

(2) Gefangene können in eine Einrichtung des offenen
Vollzugs verlegt werden, wenn dies der Vorbereitung der
Entlassung dient.

(3) Innerhalb von drei Monaten vor der Entlassung kann
zu deren Vorbereitung Freistellung aus der Haft bis zu
einer Woche gewährt werden. § 9 Abs.1 und 4 sowie die
§§ 11 und 12 gelten entsprechend.

(4) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann Ge-
fangenen in einer sozialtherapeutischen Einrichtung oder
Gefangenen, die während des laufenden Freiheitsentzugs
in einer sozialtherapeutischen Einrichtung behandelt wor-
den sind, zur Vorbereitung der Entlassung Freistellung aus
der Haft von bis zu sechs Monaten gewähren. § 9 Abs.1
und 4 sowie die §§ 11 und 12 gelten entsprechend; Absatz
3 Satz 1 und § 88 finden keine Anwendung. Gefangene
können insbesondere angewiesen werden, sich einer von
der Justizvollzugsanstalt bestimmten Betreuungsperson
zu unterstellen und jeweils für kurze Zeit in die Justiz-
vollzugsanstalt zurückzukehren. Die Freistellung aus der
Haft wird widerrufen, wenn dies für die Behandlung der
oder des Gefangenen notwendig ist.

§ 90

Entlassungsbeihilfe

(1) Gefangene erhalten, soweit ihre eigenen Mittel nicht
ausreichen, bei ihrer Entlassung aus der Haft von der Jus-
tizvollzugsanstalt eine Beihilfe zu den Reisekosten sowie
erforderlichenfalls ausreichende Kleidung. Bedürftige
Gefangene erhalten darüber hinaus eine Beihilfe, die sie in
die Lage versetzt, ohne Inanspruchnahme fremder Hilfe
ihren notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten, bis 
sie ihn voraussichtlich anderweitig decken können. Die
Justizvollzugsanstalt kann die Überbrückungsbeihilfe
ganz oder teilweise der Bewährungshilfe oder einer mit
der Entlassenenbetreuung befassten Stelle überweisen,
die darüber entscheidet, wie das Geld nach der Entlassung
an die Gefangenen ausbezahlt wird. Die Bewährungshilfe
und die mit der Entlassenenbetreuung befasste Stelle sind
verpflichtet, die Überbrückungsbeihilfe von ihrem Ver-
mögen gesondert zu halten. 

(2) Der Anspruch auf Beihilfe zu den Reisekosten und die
ausgezahlte Reisebeihilfe sind unpfändbar. Für den An-
spruch auf Überbrückungsbeihilfe und für Bargeld nach
Auszahlung einer Überbrückungsbeihilfe an Gefangene
gilt § 52 Abs. 4 Satz 1 und 3 und Abs. 5 entsprechend.

§ 91

Entlassungszeitpunkt

(1) Gefangene sind am letzten Tag der Strafzeit mög-
lichst frühzeitig zu entlassen.



(2) Der Entlassungszeitpunkt kann bis zu fünf Tage vor-
verlegt werden, wenn dringende Gründe dafür vorliegen,
dass die oder der Gefangene zu ihrer oder seiner Ein-
gliederung hierauf angewiesen ist. Dies ist regelmäßig
anzunehmen, wenn der Entlassungszeitpunkt auf ein
Wochenende oder auf einen gesetzlichen Feiertag fällt.
Die Vorverlegung des Entlassungszeitpunkts muss im
Hinblick auf die Länge der Strafzeit vertretbar sein.

Abschnitt 14

Beschwerderecht und Rechtsbehelfe

§ 92

Beschwerderecht

(1) Die Gefangenen haben das Recht, sich mit Wün-
schen, Anregungen und Beschwerden in Angelegenhei-
ten, die sie selbst betreffen, an die Anstaltsleiterin oder
den Anstaltsleiter zu wenden. Regelmäßige Sprechstun-
den sind einzurichten.

(2) Besichtigen Vertreter der Aufsichtsbehörde die Jus-
tizvollzugsanstalt, so ist zu gewährleisten, dass die Ge-
fangenen sich in sie selbst betreffenden Angelegenheiten
an diese wenden können.

(3) Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde
bleibt unberührt. Eingaben, Beschwerden und Dienst-
aufsichtsbeschwerden, die nach Form oder Inhalt nicht
den im Verkehr mit Behörden üblichen Anforderungen
entsprechen oder bloße Wiederholungen enthalten, brau-
chen nicht beschieden zu werden. Die Gefangenen sind
entsprechend zu unterrichten. Eine Überprüfung des Vor-
bringens von Amts wegen bleibt unberührt.

§ 93

Rechtsbehelfe

Die §§ 109 bis 121 des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG),
auch in Verbindung mit § 130 StVollzG über das gericht-
liche Verfahren, bleiben unberührt.

Abschnitt 15

Sozialtherapeutische Einrichtungen

§ 94

Sozialtherapeutische Einrichtungen

Für den Vollzug nach § 8 sind sozialtherapeutische An-
stalten oder Abteilungen (sozialtherapeutische Einrich-
tungen) vorzusehen.

§ 95

Nachgehende Betreuung

Die sozialtherapeutischen Einrichtungen sollen für ent-
lassene und während des Freiheitsentzugs sozialthera-

peutisch behandelte Gefangene eine vorübergehende
nachgehende Betreuung gewährleisten, soweit diese an-
derweitig nicht sichergestellt werden kann.

§ 96

Aufnahme auf freiwilliger Grundlage

(1) Frühere Gefangene der sozialtherapeutischen Ein-
richtungen können dort auf Antrag vorübergehend wie-
der aufgenommen werden, wenn das Ziel ihrer Behand-
lung gefährdet und ein Aufenthalt in der Einrichtung aus
diesem Grund gerechtfertigt ist. Der Antrag darf nicht
zur Unzeit widerrufen werden.

(2) Gegen die Aufgenommenen dürfen Maßnahmen des
Vollzugs nicht mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt
werden; § 73 Abs. 2 und 3 bleibt unberührt. 

(3) § 51 gilt entsprechend.

Abschnitt 16

Besondere Vorschriften über den Vollzug 
der freiheitsentziehenden Maßregeln 

der Besserung und Sicherung

Unterabschnitt 1

Sicherungsverwahrung

§ 97

Ziel der Unterbringung

Sicherungsverwahrte werden zum Schutz der Allgemein-
heit sicher untergebracht. Ihnen soll geholfen werden,
sich in das Leben in Freiheit einzugliedern.

§ 98

Anwendung anderer Vorschriften

Für die Sicherungsverwahrung gelten die Vorschriften
über den Vollzug der Freiheitsstrafe entsprechend, so-
weit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

§ 99

Ausstattung

Die Ausstattung der Einrichtungen für Sicherungs-
verwahrte, namentlich der Hafträume, und besondere
Maßnahmen zur Förderung und Betreuung, sollen den
Sicherungsverwahrten helfen, ihr Leben in der Justiz-
vollzugsanstalt sinnvoll zu gestalten und sie vor Schäden
eines langen Freiheitsentzugs bewahren. Ihren persön-
lichen Bedürfnissen ist nach Möglichkeit Rechnung zu
tragen.
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§ 100

Besuche und Sondergeld

(1) Sicherungsverwahrte dürfen regelmäßig Besuch
empfangen. Die Gesamtdauer beträgt mindestens zwei
Stunden im Monat.

(2) Für Sicherungsverwahrte kann monatlich ein im
Verhältnis zu § 54 Abs.1 erhöhter Betrag einbezahlt wer-
den, der als Sondergeld gutzuschreiben ist und wie Haus-
geld genutzt werden kann.

§ 101

Kleidung

Sicherungsverwahrte dürfen eigene Kleidung, Wäsche
und eigenes Bettzeug benutzen, wenn Gründe der Si-
cherheit nicht entgegenstehen und sie für Reinigung,
Instandsetzung und regelmäßigen Wechsel auf eigene
Kosten sorgen.

§ 102

Selbstbeschäftigung, Arbeitsentgelt und Taschengeld

(1) Sicherungsverwahrte wird gestattet, sich gegen Ent-
gelt selbst zu beschäftigen, wenn dies dem Ziel dient,
Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlas-
sung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern.

(2) Der Bemessung des Arbeitsentgelts und der Ausbil-
dungsbeihilfe für Sicherungsverwahrte sind zwölf Pro-
zent der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buchs Sozi-
algesetzbuch zu Grunde zu legen.

(3) Das Taschengeld der Sicherungsverwahrte beträgt 23
Prozent der Eckvergütung nach Absatz 2.

§ 103

Entlassungsvorbereitung

(1) Um die Entlassung zu erproben und vorzubereiten,
können vollzugsöffnende Maßnahmen und Freistellung
aus der Sicherungsverwahrung von bis zu einem Monat
gewährt werden. Freistellung aus der Sicherungsverwah-
rung von bis zu zwei Monaten kann gewährt werden,
wenn dies zur Erprobung und Vorbereitung der Entlas-
sung unabdingbar ist. § 89 Abs. 4 bleibt unberührt.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich vorbehalten, dass 
in bestimmten Fällen die Gewährung von Maßnahmen
nach Absatz 1 erst mit ihrer Zustimmung wirksam wird.

Unterabschnitt 2

Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
oder in einer Entziehungsanstalt

§ 104

Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus

Die Behandlung der Untergebrachten in einem psychia-
trischen Krankenhaus richtet sich nach medizinischen

Gesichtspunkten. Soweit möglich, sollen sie geheilt oder
ihr Zustand soweit gebessert werden, dass sie nicht mehr
gefährlich sind. Ihnen wird die nötige Aufsicht, Betreu-
ung und Pflege zuteil.

§ 105

Unterbringung in einer Entziehungsanstalt

Ziel der Behandlung der Untergebrachten in einer Ent-
ziehungsanstalt ist es, sie von ihrem Hang zu heilen und
die zu Grunde liegende Fehlhaltung zu beheben.

§ 106

Anwendung anderer Vorschriften

(1) Der Vollzug der Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt
richtet sich nach § 15 UBG, soweit dieses Gesetz im Fol-
genden nichts anderes bestimmt.

(2) Für die Erhebung eines Beitrags zu den Kosten der
Unterbringung gilt § 51 entsprechend mit der Maßgabe,
dass in den Fällen von § 51 Abs.1 Satz 1 Nr. 3 an die
Stelle nicht erhaltener Bezüge die Nichtverrichtung zu-
gewiesener oder ermöglichter Arbeit tritt und in den
Fällen von § 51 Abs.1 Satz 2 den Untergebrachten ein
Betrag in der Höhe verbleiben muss, der dem Barbetrag
entspricht, den in einer Einrichtung lebende und einen
Teil der Kosten ihres Aufenthalts selbst tragende Sozial-
hilfeempfänger zur persönlichen Verfügung erhalten. 
Bei der Bewertung einer Beschäftigung als Arbeit sind
die besonderen Verhältnisse des Maßregelvollzugs zu
berücksichtigen. 

(3) § 138 Abs. 2 Satz 3 und 4 sowie § 138 Abs. 3 
StVollzG bleiben unberührt.

Abschnitt 17

Kriminologische Forschung im Strafvollzug

§ 107

Fortentwicklung des Vollzugs und 
kriminologische Forschung

(1) Der Strafvollzug ist fortzuentwickeln. Maßnahmen
zur Behandlung der Gefangenen sind auf der Grundlage
wissenschaftlicher Erkenntnisse zu konzipieren, zu stan-
dardisieren und auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

(2) Der Strafvollzug, insbesondere seine Aufgabenerfül-
lung und Gestaltung, die Umsetzung seiner Leitlinien
und die Behandlungsmaßnahmen sowie deren Wirkun-
gen auf das Vollzugsziel, wird regelmäßig durch den kri-
minologischen Dienst in Zusammenarbeit mit Hoch-
schulen oder anderen Stellen wissenschaftlich begleitet
und erforscht.



(3) In die Untersuchung ist einzubeziehen, ob die Gefan-
genen nach der Entlassung in der Lage sind, in sozialer
Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.

(4) Die Leitung der kriminologischen Forschung obliegt
der Aufsichtsbehörde.

Abschnitt 18

Vollzug weiterer freiheitsentziehender Maßnahmen 
in Justizvollzugsanstalten

Unterabschnitt 1

Vollzug des Strafarrests

§ 108

Grundsatz

Für den Vollzug des Strafarrests in Justizvollzugsanstal-
ten gelten die Vorschriften über den Vollzug der Frei-
heitsstrafe entsprechend, soweit im Folgenden nichts
anderes bestimmt ist. § 51 findet nur in den Fällen einer
in § 45 erwähnten Beschäftigung Anwendung.

§ 109

Unterbringung, Besuche und Schriftwechsel

(1) Eine gemeinsame Unterbringung während der Arbeit,
Freizeit und Ruhezeit ist nur mit Einwilligung der Ge-
fangenen zulässig. Dies gilt nicht, wenn Strafarrest in
Unterbrechung einer Strafhaft oder einer Unterbringung
im Vollzug einer freiheitsentziehenden Maßregel der
Besserung und Sicherung vollzogen wird.

(2) Den Gefangenen soll gestattet werden, einmal wö-
chentlich Besuch zu empfangen.

(3) Besuche und Schriftwechsel dürfen nur untersagt
oder überwacht werden, wenn dies aus Gründen der 
Sicherheit oder Ordnung der Justizvollzugsanstalt not-
wendig ist.

§ 110

Kleidung, Wäsche und Bettzeug

Gefangene dürfen eigene Kleidung, Wäsche und eigenes
Bettzeug benutzen, wenn Gründe der Sicherheit nicht
entgegenstehen und die Gefangenen für Reinigung, In-
standsetzung und regelmäßigen Wechsel auf eigene Kos-
ten sorgen.

§ 111

Einkauf

Die Gefangenen dürfen Waren in angemessenem Um-
fang durch Vermittlung der Justizvollzugsanstalt auf 
eigene Kosten erwerben.

§ 112

Unmittelbarer Zwang

Beim Vollzug des Strafarrests dürfen zur Vereitelung 
einer Flucht oder zur Wiederergreifung keine Schuss-
waffen gebraucht werden. Dies gilt nicht, wenn Straf-
arrest in Unterbrechung einer Untersuchungshaft, einer
Strafhaft oder einer Unterbringung im Vollzug einer frei-
heitsentziehenden Maßregel der Besserung und Siche-
rung vollzogen wird.

Unterabschnitt 2

Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- 
und Erzwingungshaft

§ 113

Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- 
und Erzwingungshaft

Die §§ 171 bis 175 StVollzG, auch in Verbindung mit 
§ 178 Abs.1 bis 3 StVollzG, bleiben unberührt.

Buch 4

Jugendstrafvollzug

Abschnitt 1

Grundsätze

§ 1

Erziehungsauftrag

Im Vollzug der Jugendstrafe sollen die jungen Gefange-
nen dazu erzogen werden, in sozialer Verantwortung ein
Leben ohne Straftaten zu führen. 

§ 2

Behandlungs- und Erziehungsgrundsätze

(1) Die jungen Gefangenen sind unter Achtung ihrer
Grund- und Menschenrechte zu behandeln. Niemand
darf unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
unterworfen werden.

(2) Die jungen Gefangenen sind in der Ehrfurcht vor
Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brü-
derlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der
Liebe zu Volk und Heimat, zu sittlicher und politischer
Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewäh-
rung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu
erziehen.

(3) Das Leben im Jugendstrafvollzug soll den allgemei-
nen Lebensverhältnissen junger Menschen in Freiheit so-
weit wie möglich angeglichen werden.
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(4) Schädlichen Folgen des Jugendstrafvollzugs ist ent-
gegenzuwirken. Die jungen Gefangenen sind vor Über-
griffen zu schützen.

(5) Zur Erreichung des Erziehungsziels sollen die Ein-
sicht in die dem Opfer zugefügten Tatfolgen geweckt
und geeignete Maßnahmen zum Ausgleich angestrebt
werden.

(6) Den jungen Gefangenen soll ermöglicht werden, von
und mit Gleichaltrigen zu lernen und Verantwortung für
Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse zu über-
nehmen, die sich nach ihrer Eigenart und nach der Auf-
gabe der Jugendstrafanstalt für ihre Mitwirkung eignen.

(7) Bereitschaft, Mitwirkung und Fortschritte der jungen
Gefangenen sollen im Leistungsbereich, bei der Freizeit-
gestaltung, in den Kontaktmöglichkeiten, durch Öffnung
des Vollzugs und andere geeignete Maßnahmen aner-
kannt und belohnt werden, soweit die gesetzlichen und
tatsächlichen Voraussetzungen dies zulassen.

(8) Bei der Gestaltung des Vollzugs und bei allen Einzel-
maßnahmen werden der Entwicklungsstand von Jugend-
lichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen
sowie deren Lebensverhältnisse und unterschiedliche
Bedürfnisse, insbesondere die von weiblichen und männ-
lichen Gefangenen, berücksichtigt.

(9) Die Personensorgeberechtigten von Jugendlichen
und die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind so weit
wie möglich in die Planung und Gestaltung der Erzie-
hung im Vollzug einzubeziehen.

§ 3

Mitwirkung und Stellung der jungen Gefangenen

(1) Die jungen Gefangenen sind berechtigt und ver-
pflichtet, an den Maßnahmen zur Erfüllung des Erzie-
hungsauftrags mitzuwirken.

(2) Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht
enthält, dürfen den jungen Gefangenen nur Beschrän-
kungen auferlegt werden, die zur Aufrechterhaltung der
Sicherheit oder zur Abwendung einer Störung der Ord-
nung der Jugendstrafanstalt unerlässlich sind.

Abschnitt 2

Planung, Ablauf und Öffnung des Vollzugs

§ 4

Aufnahme und Diagnoseverfahren

(1) Bei der Aufnahme werden die jungen Gefangenen
über ihre Rechte und Pflichten in einer für sie verständ-
lichen Form unterrichtet. Nach der Aufnahme werden sie
alsbald ärztlich untersucht und der Anstaltsleiterin oder
dem Anstaltsleiter oder den von diesen beauftragten Be-
diensteten vorgestellt. Beim Aufnahmeverfahren dürfen
andere Gefangene nicht zugegen sein. 

(2) Nach der Aufnahme erhebt die Zugangskommission
die Umstände, deren Kenntnis für die Erfüllung des
Erziehungsauftrags und die Eingliederung nach der Ent-
lassung erforderlich sind. Die Zugangskommission ent-
scheidet über die Zuweisung und Verlegung zum wei-
teren Vollzug.

(3) Erkenntnisse der Jugendgerichtshilfe und der Be-
währungshilfe sind einzubeziehen.

§ 5

Erziehungsplan

(1) Auf Grund des Diagnoseverfahrens wird ein Erzie-
hungsplan erstellt.

(2) Der Erziehungsplan enthält mindestens Angaben
über

1. die Unterbringung (freie Form, offener oder geschlos-
sener Vollzug),

2. die Zuweisung zu einer Wohngruppe und einer Be-
zugsperson nach § 38 Abs. 2,

3. Sozialtherapie, Behandlungsgruppen und soziales
Training,

4. Arbeitseinsatz, schulische und berufliche Aus- oder
Weiterbildung, Arbeitstherapie,

5. Maßnahmen zur Aufarbeitung der Tat und zum Täter-
Opfer-Ausgleich,

6. vollzugsöffnende Maßnahmen sowie

7. Entlassungsvorbereitung und Nachsorge.

(3) Die Erziehungsplanung wird mit der oder dem
jungen Gefangenen erörtert. Ihnen wird Gelegenheit
gegeben, eine Stellungnahme in der Erziehungsplankon-
ferenz abzugeben.

(4) Der Erziehungsplan wird mit der Billigung durch 
die Anstaltsleiterin oder den Anstaltsleiter wirksam. Die
Aufsichtsbehörde kann sich vorbehalten, dass der Er-
ziehungsplan in bestimmten Fällen erst mit ihrer Zustim-
mung wirksam wird.

(5) Der Erziehungsplan ist in regelmäßigen Abständen auf
seine Umsetzung hin zu überprüfen und mit der Entwick-
lung der oder des jungen Gefangenen sowie weiteren für
den Erziehungsbedarf bedeutsamen Erkenntnissen in Ein-
klang zu halten. Die Fortschreibung des Erziehungsplans
wird mit den jungen Gefangenen erörtert.

(6) Die Personensorgeberechtigten erhalten Gelegenheit,
Anregungen und Vorschläge einzubringen. Diese sollen,
soweit mit der Aufgabe des Jugendstrafvollzuges und
mit dem Erziehungsauftrag vereinbar, berücksichtigt
werden.

(7) Der Erziehungsplan und seine Fortschreibung wer-
den den Personensorgeberechtigten und dem Voll-
streckungsleiter bekannt gegeben. Mit den Personensor-
geberechtigten werden sie auf deren Wunsch erörtert.



§ 6

Verlegung, Überstellung und Ausantwortung

(1) Junge Gefangene können abweichend vom Voll-
streckungsplan in eine andere Jugendstrafanstalt oder
Justizvollzugsanstalt verlegt oder überstellt werden, 

1. wenn ihre Erziehung, Behandlung oder ihre Eingliede-
rung nach der Entlassung hierdurch gefördert wird
oder

2. wenn dies aus Gründen der Vollzugsorganisation oder
aus sonstigen wichtigen Gründen erforderlich ist.

(2) In begründeten Fällen ist das befristete Überlassen
junger Gefangener in den Gewahrsam einer Polizei-,
Zoll- oder Finanzbehörde zulässig.

§ 7

Formen des Jugendstrafvollzugs

(1) Bei Eignung können junge Gefangene in einer Ein-
richtung des Jugendstrafvollzugs in freier Form unter-
gebracht werden. Hierzu gestattet die Anstaltsleiterin
oder der Anstaltsleiter der oder dem jungen Gefangenen,
die Jugendstrafe in einer dazu zugelassenen Einrichtung
der Jugendhilfe zu verbüßen. Die Eignung ist stets zu
prüfen. 

(2) Junge Gefangene sollen in einer Jugendstrafanstalt
oder einem Teil einer Jugendstrafanstalt ohne oder mit
verminderten Vorkehrungen gegen Entweichung unter-
gebracht werden, wenn sie ihre Mitwirkungspflicht er-
füllen und nicht zu befürchten ist, dass sie sich dem Voll-
zug der Jugendstrafe entziehen oder die Möglichkeiten
des offenen Vollzugs zu Straftaten missbrauchen werden.

(3) Für den Jugendstrafvollzug in freier Form oder den
offenen Vollzug nicht geeignete junge Gefangene wer-
den in einer geschlossenen Jugendstrafanstalt oder einer
Abteilung mit Vorkehrungen gegen Entweichung unter-
gebracht.

(4) Erweisen sich junge Gefangene für die Unterbrin-
gung in freier Form oder im offenen Vollzug während
des Aufenthaltes dort als nicht geeignet, werden sie in
den geschlossenen Jugendstrafvollzug verlegt.

(5) Die Aufsichtsbehörde kann sich vorbehalten, dass in
bestimmten Fällen die Entscheidung über die Unterbrin-
gung junger Gefangener im offenen Vollzug oder im Ju-
gendstrafvollzug in freier Form erst mit ihrer Zustim-
mung wirksam wird.

§ 8

Sozialtherapie

(1) Junge Gefangene können in einer sozialtherapeu-
tischen Abteilung untergebracht werden, soweit deren
besondere therapeutische Mittel und soziale Hilfen zum
Erreichen des Erziehungsziels angezeigt sind. In Be-
tracht kommen insbesondere junge Gefangene, bei denen
erhebliche Entwicklungs-, Persönlichkeits- oder Verhal-

tensstörungen vorliegen, die in der Tat hervorgetreten
sind.

(2) Ist eine Unterbringung in einer sozialtherapeutischen
Abteilung aus Gründen, die nicht in der Person der oder
des Gefangenen liegen, nicht möglich, sind anderweitige
therapeutische Behandlungsmaßnahmen zu treffen.

(3) Junge Gefangene werden aus der sozialtherapeuti-
schen Einrichtung in den Regelvollzug zurückverlegt,
wenn der Zweck der Sozialtherapie aus Gründen, die in
der Person der oder des Gefangenen liegen, nicht erreicht
werden kann.

§ 9

Vollzugsöffnende Maßnahmen

(1) Vollzugsöffnende Maßnahmen können gewährt wer-
den, wenn die jungen Gefangenen für die jeweilige Maß-
nahme geeignet sind, insbesondere ihre Persönlichkeit
ausreichend gefestigt und nicht zu befürchten ist, dass sie
sich dem Vollzug der Jugendstrafe entziehen oder die
Maßnahmen zur Begehung von Straftaten oder auf an-
dere Weise missbrauchen.

(2) Als vollzugsöffnende Maßnahmen kommen insbe-
sondere in Betracht:

1. regelmäßige Beschäftigung außerhalb der Jugend-
strafanstalt unter Aufsicht einer oder eines Vollzugsbe-
diensteten oder ohne Aufsicht,

2. Verlassen der Jugendstrafanstalt für eine bestimmte
Tageszeit unter Aufsicht einer oder eines Vollzugs-
bediensteten oder ohne Aufsicht, gegebenenfalls in
Begleitung einer Bezugsperson,

3. Freistellung aus der Haft bis zu 24 Kalendertage in 
einem Vollstreckungsjahr.

(3) Durch vollzugsöffnende Maßnahmen wird die Voll-
streckung der Jugendstrafe nicht unterbrochen.

(4) Die Aufsichtsbehörde kann sich vorbehalten, dass in
bestimmten Fällen die Gewährung von vollzugsöffnen-
den Maßnahmen mit Ausnahme der Ausführung erst mit
ihrer Zustimmung wirksam wird.

§ 10

Verlassen der Jugendstrafanstalt 
aus wichtigem Anlass

(1) Aus wichtigem Anlass kann die Anstaltsleiterin oder
der Anstaltsleiter jungen Gefangenen Ausgang gewähren
oder sie bis zu sieben Tage aus der Haft freistellen; Frei-
stellung aus anderem wichtigen Anlass als wegen einer
lebensgefährlichen Erkrankung oder wegen des Todes
einer oder eines Angehörigen darf sieben Tage im Voll-
streckungsjahr nicht übersteigen. 

(2) Freistellung aus der Haft, Ausgang und Ausführung
aus wichtigem Anlass dürfen nur gewährt werden, wenn
nicht zu befürchten ist, dass sich die jungen Gefangenen
dem Vollzug der Jugendstrafe entziehen oder die voll-
zugsöffnenden Maßnahmen zu Straftaten missbrauchen.
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(3) Eine Freistellung nach Absatz 1 wird nicht auf die
Freistellung nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 angerechnet.

(4) Kann Ausgang oder Freistellung wegen Flucht- 
oder Missbrauchsgefahr nicht gewährt werden, kann die
Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter junge Gefangene
ausführen lassen. Die Aufwendungen hierfür haben die
oder der junge Gefangene zu tragen. Der Anspruch ist
nicht geltend zu machen, wenn dies die Erziehung oder
die Eingliederung behindern würde.

(5) Entsprechendes gilt für die Teilnahme junger Ge-
fangener an gerichtlichen Terminen. Auf Ersuchen eines
Gerichts lässt die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter
junge Gefangene vorführen, sofern ein Vorführungs-
befehl vorliegt. Die Jugendstrafanstalt unterrichtet das
Gericht über das Veranlasste.

(6) Die Aufsichtsbehörde kann sich vorbehalten, dass in
bestimmten Fällen die Gewährung von Maßnahmen
nach Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1,
erst mit ihrer Zustimmung wirksam wird.

§ 11

Weisungen und Aufhebung vollzugs-
öffnender Maßnahmen

(1) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann
jungen Gefangenen für vollzugsöffnende Maßnahmen,
das Verlassen der Jugendstrafanstalt aus wichtigem An-
lass oder zur Teilnahme an gerichtlichen Terminen Wei-
sungen, insbesondere hinsichtlich ihres Aufenthaltsorts
sowie der Freistellungsgestaltung, erteilen.

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter können
Maßnahmen nach den §§ 9 und 10 widerrufen, wenn

1. sie oder er auf Grund nachträglich eingetretener Um-
stände berechtigt wäre, die Maßnahme zu versagen,

2. junge Gefangene Weisungen nicht nachkommen oder

3. junge Gefangene die Maßnahme missbrauchen; bei
schweren Verstößen sind die Maßnahmen zu widerru-
fen.

Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann Maßnah-
men nach den §§ 9 und 10 mit Wirkung für die Zukunft
zurücknehmen, wenn die Voraussetzungen für ihre Be-
willigung nicht vorgelegen haben.

Abschnitt 3

Grundversorgung

§ 12

Unterbringung

(1) Die jungen Gefangenen werden regelmäßig in Wohn-
gruppen untergebracht, die entsprechend dem individuel-
len Entwicklungsstand und Erziehungsbedarf zu bilden
sind.

(2) Junge Gefangene, die auf Grund ihres Verhaltens
nicht gruppenfähig sind, eine Gefahr für die Sicherheit
oder Ordnung der Jugendstrafanstalt oder für die jungen
Mitgefangenen darstellen oder die Freiräume der Wohn-
gruppe wiederholt missbraucht haben, können aus der
Wohngruppe ausgeschlossen werden. Eine Wiederauf-
nahme erfolgt, wenn die Gruppenfähigkeit wiederherge-
stellt ist.

(3) In der Wohngruppe sollen insbesondere Werte, die
ein sozialverträgliches Zusammenleben ermöglichen,
gewaltfreie Konfliktlösungen, gegenseitige Toleranz und
Verantwortung für den eigenen Lebensbereich vermittelt
und eingeübt werden.

(4) Junge Gefangene werden während der Ruhezeit allein
in ihren Hafträumen untergebracht. Mit ihrer Zustimmung
können junge Gefangene auch während der Ruhezeit
gemeinsam untergebracht werden, wenn eine schädliche
Beeinflussung nicht zu befürchten ist. Auch ohne ihre
Zustimmung ist eine gemeinsame Unterbringung zuläs-
sig, wenn junge Gefangene hilfsbedürftig sind oder eine
Gefahr für Leben oder Gesundheit Gefangener besteht.

§ 13

Ausstattung des Haftraums

Junge Gefangene dürfen ihren Haftraum in angemes-
senem Umfang mit eigenen Gegenständen ausstatten.
Hierdurch dürfen die Übersichtlichkeit des Haftraums,
die Sicherheit und Ordnung der Jugendstrafanstalt sowie
die Erreichung des Erziehungsauftrags nicht beeinträch-
tigt werden.

§ 14

Kleidung

(1) Jungen Gefangenen ist gestattet, angemessene eigene
Kleidung zu tragen.

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann aus
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Jugendstrafan-
stalt für bestimmte Bereiche der Anstalt, einzelne Grup-
pen von jungen Gefangenen oder im Einzelfall das Tra-
gen von Anstaltskleidung anordnen.

§ 15

Verpflegung

(1) Die Verpflegung wird in Übereinstimmung mit den
jeweils gültigen Werten für eine ausreichende und ausge-
wogene Ernährung in Gemeinschaftsverpflegung ange-
boten. 

(2) Den jungen Gefangenen soll ermöglicht werden, reli-
giöse Speisevorschriften zu befolgen.



§ 16

Einkauf

(1) Junge Gefangene können von ihrem Haus- oder 
Taschengeld aus einem von der Jugendstrafanstalt vermit-
telten Angebot Waren kaufen. Das Warenangebot ist auf
die Bedürfnisse der jungen Gefangenen abzustimmen.
Gegenstände, welche die Sicherheit oder Ordnung der
Jugendstrafanstalt gefährden, sind vom Verkauf ausge-
schlossen. Der Jugendschutz ist zu beachten. Der Einkauf
kann in Form eines Listeneinkaufs durchgeführt werden.

(2) In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere wenn
ein zugelassener Artikel sonst nicht beschafft werden
kann, kann die Jugendstrafanstalt einen Einkauf über an-
dere sichere Bezugsquellen gestatten.

(3) Verfügen junge Gefangene weder über Sondergeld
nach § 49 Abs.1 noch ohne eigenes Verschulden über
Haus- oder Taschengeld, wird ihnen gestattet, in ange-
messenem Umfang vom Eigengeld einzukaufen.

Abschnitt 4

Verkehr mit der Außenwelt

§ 17

Pflege sozialer Beziehungen

(1) Junge Gefangene haben das Recht, mit Personen
außerhalb der Jugendstrafanstalt im Rahmen der Vor-
schriften dieses Gesetzes zu verkehren. Der Kontakt zu
Angehörigen und Personen, von denen ein günstiger Ein-
fluss auf die jungen Gefangenen erwartet werden kann,
wird gefördert.

(2) Junge Gefangene dürfen regelmäßig Besuch empfan-
gen. Die Gesamtdauer beträgt mindestens vier Stunden
im Monat.

(3) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden,
wenn sie die Erziehung oder Eingliederung junger Ge-
fangener fördern oder persönlichen, rechtlichen oder ge-
schäftlichen Angelegenheiten dienen, die von den jungen
Gefangenen weder schriftlich erledigt, noch durch Dritte
wahrgenommen oder bis zur Entlassung aufgeschoben
werden können.

(4) Aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Ju-
gendstrafanstalt kann ein Besuch davon abhängig ge-
macht werden, dass sich die Besucherin oder der Be-
sucher durchsuchen oder mit technischen Mitteln oder
sonstigen Hilfsmitteln auf verbotene Gegenstände ab-
suchen lässt. Aus den gleichen Gründen kann die Anzahl
der gleichzeitig zu einem Besuch zugelassenen Personen
beschränkt werden.

(5) Für Kinder junger Gefangener werden Langzeitbe-
suche vorgesehen, die auf die Regelbesuchszeiten nicht
angerechnet werden. Der Langzeitbesuch muss nach Auf-
fassung des Jugendamts dem Kindeswohl entsprechen.

§ 18

Verbot von Besuchen

Die Anstaltleiterin oder der Anstaltsleiter kann Besuche
untersagen,

1. wenn die Sicherheit oder Ordnung der Jugendstraf-
anstalt gefährdet würde,

2. bei Besuchern, die nicht Angehörige der oder des jun-
gen Gefangenen im Sinne des Strafgesetzbuchs sind,
wenn zu befürchten ist, dass sie das Erreichen des Er-
ziehungsauftrags oder die Eingliederung behindern
würden.

§ 19

Überwachung von Besuchen

(1) Besuche dürfen aus erzieherischen Gründen oder aus
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Jugendstrafan-
stalt überwacht werden, es sei denn, es liegen im Einzel-
fall Erkenntnisse dafür vor, dass es der Überwachung
nicht bedarf. Die Unterhaltung darf überwacht werden,
soweit dies im Einzelfall aus diesen Gründen erforder-
lich ist. 

(2) Die optische Überwachung eines Besuches kann auch
durch technische Hilfsmittel erfolgen. Auf eine Über-
wachung nach Satz 1 sind die jungen Gefangenen und ihre
Besucher vorher hinzuweisen. Zur Verhinderung der
Übergabe von Gegenständen können besondere Vorkeh-
rungen, insbesondere durch Tischaufsätze oder Trenn-
scheiben getroffen werden, wenn bei der oder dem jungen
Gefangenen verbotene Gegenstände gefunden wurden
oder konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass es zu einer
verbotenen Übergabe von Gegenständen kommt.

(3) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis
der Jugendstrafanstalt übergeben werden. Jungen Gefan-
genen dürfen Nahrungs- und Genussmittel in geringer
Menge übergeben werden. Die Jugendstrafanstalt kann
anordnen, dass die Nahrungs- und Genussmittel durch
ihre Vermittlung beschafft werden.

(4) Ein Besuch darf abgebrochen werden, wenn junge
Gefangene oder ihre Besucherinnen oder Besucher ge-
gen die Vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund die-
ses Gesetzes getroffene Anordnungen trotz Ermahnung
verstoßen. Dies gilt auch, wenn Verhaltensweisen von
Besuchern geeignet sind, einen schädlichen Einfluss auf
die jungen Gefangenen auszuüben. Einer Ermahnung be-
darf es nicht, wenn es unerlässlich ist, den Besuch sofort
abzubrechen.

§ 20

Besuche bestimmter Personen

(1) Besuche von Verteidigern sowie von Rechtsanwäl-
ten und Notaren in einer die junge Gefangene oder den
jungen Gefangenen betreffenden Rechtssache sind zu ge-
statten. Die Jugendstrafanstalt kann die Modalitäten der
Besuche entsprechend ihren organisatorischen Möglich-
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keiten regeln. Der Besuch kann davon abhängig gemacht
werden, dass sich die Besucher vorher aus Gründen der
Sicherheit oder Ordnung der Jugendstrafanstalt durch-
suchen oder mit technischen Mitteln oder sonstigen
Hilfsmitteln auf verbotene Gegenstände absuchen las-
sen. Eine Kenntnisnahme vom gedanklichen Inhalt der
von Verteidigern mitgeführten Schriftstücke und sonsti-
gen Unterlagen ist unzulässig. 

(2) Besuche von Verteidigern werden nicht überwacht.
Zur Übergabe von Schriftstücken und sonstigen Unter-
lagen bedürfen Verteidiger, Rechtsanwälte und Notare
keiner Erlaubnis, sofern diese unmittelbar der Vorberei-
tung oder Durchführung der Verteidigung oder der Erledi-
gung einer die junge Gefangene oder den jungen Gefan-
genen betreffenden Rechtssache dienen. Beim Besuch
von Rechtsanwälten und Notaren kann die Übergabe aus
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Jugendstrafan-
stalt von der Erlaubnis abhängig gemacht werden.

(3) § 22 Abs. 2 Satz 3 und 4 bleibt unberührt.

§ 21

Recht auf Schriftwechsel

(1) Junge Gefangene haben das Recht, unbeschränkt
Schreiben abzusenden und zu empfangen.

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann den
Schriftwechsel mit bestimmten Personen untersagen,

1. wenn die Sicherheit oder Ordnung der Jugendstrafan-
stalt gefährdet würde,

2. bei Personen, die nicht Angehörige der oder des jun-
gen Gefangenen sind, wenn zu befürchten ist, dass der
Schriftwechsel das Erreichen des Erziehungsauftrags
oder die Eingliederung behindern würde.

(3) Die Kosten des Schriftwechsels tragen die jungen
Gefangenen. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die
Jugendstrafanstalt die Kosten in begründeten Fällen in
angemessenem Umfang übernehmen.

§ 22

Überwachung des Schriftwechsels

(1) Der Schriftwechsel der jungen Gefangenen darf über-
wacht werden, soweit dies zur Erfüllung des Erziehungs-
auftrags oder aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung
der Jugendstrafanstalt erforderlich ist.

(2) Der Schriftwechsel der jungen Gefangenen mit ihren
Verteidigern wird nicht überwacht. Die Schreiben dür-
fen, ohne sie zu öffnen, auf verbotene Gegenstände un-
tersucht werden. Liegt dem Vollzug der Jugendstrafe 
eine Straftat nach § 129 a StGB, auch in Verbindung mit
§ 129 b Abs.1 StGB, zu Grunde, gelten § 148 Abs. 2 und 
§ 148 a StPO entsprechend; dies gilt nicht, wenn junge
Gefangene sich in einer Einrichtung des offenen Voll-
zugs oder Jugendstrafvollzugs in freier Form befinden,
wenn ihnen vollzugsöffnende Maßnahmen oder Freistel-

lung aus der Haft nach § 83 Abs. 2 gewährt worden sind
und ein Grund, der die Anstaltsleiterin oder den Anstalts-
leiter zum Widerruf oder zur Zurücknahme von voll-
zugsöffnenden Maßnahmen ermächtigt, nicht vorliegt.
Satz 3 gilt auch, wenn gegen junge Gefangene im An-
schluss an die dem Vollzug der Jugendstrafe zu Grunde
liegende Verurteilung eine Jugend- oder Freiheitsstrafe
wegen einer Straftat nach § 129 a StGB, auch in Verbin-
dung mit § 129 b Abs.1 StGB, zu vollstrecken ist.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Schreiben von jungen
Gefangenen an 

1. die Volksvertretungen des Bundes und der Länder so-
wie an deren Mitglieder,

2. das Europäische Parlament und dessen Mitglieder, 

3. den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 

4. den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter
und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe,

5. die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Län-
der sowie die Aufsichtsbehörden nach § 38 Bundes-
datenschutzgesetz, 

6. den Europäischen Datenschutzbeauftragten,

7. den Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen
sowie

8. den Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Folter,
den zugehörigen Unterausschuss zur Verhütung von
Folter und die entsprechenden nationalen Präventions-
mechanismen,

wenn die Schreiben an die Anschriften dieser Stellen ge-
richtet sind und den Absender zutreffend angeben. Schrei-
ben der in Satz 1 genannten Stellen, die an junge Gefan-
gene gerichtet sind, dürfen nicht überwacht werden, wenn
die Identität des Absenders zweifelsfrei feststeht.

§ 23

Weiterleitung und Aufbewahrung von Schreiben

(1) Junge Gefangene haben Absendung und Empfang 
ihrer Schreiben durch die Jugendstrafanstalt vermitteln
zu lassen, soweit nichts anderes gestattet ist.

(2) Eingehende und ausgehende Schreiben sind unver-
züglich weiterzuleiten.

(3) Die jungen Gefangenen haben eingehende Schreiben
unverschlossen zu verwahren, sofern nichts anderes ge-
stattet wird. Die Schreiben können auch verschlossen zur
Habe gegeben werden.

§ 24

Anhalten von Schreiben

(1) Schreiben können angehalten werden, wenn

1. der Erziehungsauftrag oder die Sicherheit oder Ord-
nung einer Justizvollzugsanstalt gefährdet würde,



2. die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf-
oder Bußgeldtatbestand verwirklichen würde,

3. sie grob unrichtige oder erheblich entstellende Dar-
stellungen von Anstaltsverhältnissen enthalten,

4. sie grobe Beleidigungen enthalten,

5. sie die Eingliederung anderer Gefangener gefährden
können oder

6. sie in Geheimschrift, unlesbar, unverständlich oder
ohne zwingenden Grund nicht auf deutsch abgefasst
sind; ein zwingender Grund zur Abfassung eines
Schreibens in fremder Sprache liegt in der Regel nicht
vor bei einem Schriftwechsel zwischen deutschen Ge-
fangenen und Dritten, die die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzen oder ihren Lebensmittelpunkt im
Geltungsbereich des Grundgesetzes haben.

(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellun-
gen enthalten, kann ein Begleitschreiben beigefügt wer-
den, wenn die oder der junge Gefangene auf der Absen-
dung besteht.

(3) Ist ein Schreiben angehalten worden, wird dies der
oder dem jungen Gefangenen mitgeteilt. Hiervon kann
vorübergehend abgesehen werden, wenn dies die Sicher-
heit oder Ordnung der Jugendstrafanstalt erfordert. An-
gehaltene Schreiben werden an die Absenderin oder den
Absender zurückgegeben oder, sofern dies unmöglich
oder aus besonderen Gründen untunlich ist, behördlich
verwahrt.

(4) Schreiben, deren Überwachung ausgeschlossen ist,
dürfen nicht angehalten werden.

§ 25

Telefongespräche

(1) Jungen Gefangenen kann gestattet werden, zu tele-
fonieren. 

(2) Im Übrigen gelten für Telefonate die für den Besuch
geltenden Vorschriften mit Ausnahme von § 17 Abs. 2
entsprechend. Die Überwachung der Unterhaltung ist
den Gesprächspartnern der jungen Gefangenen unmittel-
bar nach Herstellung der Verbindung von der Justizvoll-
zugsanstalt oder den jungen Gefangenen mitzuteilen. Die
jungen Gefangenen sind rechtzeitig vor Beginn des Tele-
fongesprächs über die beabsichtigte Überwachung und
die Mitteilungspflicht zu unterrichten.

(3) Die Kosten der Telefongespräche tragen die jungen
Gefangenen. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die
Jugendstrafanstalt die Kosten in begründeten Fällen in
angemessenem Umfang übernehmen.

§ 26

Pakete

(1) Der Empfang von Paketen bedarf der vorherigen Er-
laubnis der Jugendstrafanstalt. Für den Ausschluss von

Gegenständen gilt § 16 Abs.1 Satz 3 entsprechend. Pakete
mit Nahrungs- und Genussmitteln sind ausgeschlossen.

(2) Pakete sind in Gegenwart der oder des jungen Gefan-
genen zu öffnen. Ausgeschlossene Gegenstände können
zur Habe der oder des jungen Gefangenen genommen
oder an die Absenderin oder den Absender zurückge-
sandt werden. Nicht ausgehändigte Gegenstände, durch
die bei der Aufbewahrung Personen verletzt oder Sach-
schäden verursacht werden können oder die verderblich
sind, dürfen vernichtet werden. Die hiernach getroffenen
Maßnahmen werden der oder dem jungen Gefangenen
eröffnet.

(3) Jungen Gefangenen kann gestattet werden, Pakete zu
versenden. Der Inhalt kann aus Gründen der Sicherheit
oder Ordnung der Jugendstrafanstalt überprüft werden.

(4) Die Kosten des Paketverkehrs tragen die jungen Ge-
fangenen. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die Ju-
gendstrafanstalt die Kosten in begründeten Fällen in an-
gemessenem Umfang übernehmen.

Abschnitt 5

Religionsausübung

§ 27

Seelsorge

(1) Jungen Gefangenen darf religiöse Betreuung durch
eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger ihrer Religions-
gemeinschaft nicht versagt werden. Ihnen ist auf Wunsch
zu helfen, mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger
ihrer Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten.
Das Beicht- und Seelsorgegeheimnis ist unverletztlich.

(2) Junge Gefangene dürfen grundlegende religiöse
Schriften besitzen. Diese dürfen ihnen nur bei grobem
Missbrauch entzogen werden.

(3) Jungen Gefangenen sind Gegenstände des religiösen
Gebrauchs in angemessenem Umfang zu belassen.

§ 28

Religiöse Veranstaltungen

(1) Junge Gefangene haben das Recht, am Gottesdienst
und an anderen religiösen Veranstaltungen ihres Be-
kenntnisses teilzunehmen.

(2) Junge Gefangene werden zu dem Gottesdienst oder
zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Religions-
gemeinschaft zugelassen, wenn deren Seelsorgerin oder
Seelsorger zustimmt.

(3) Junge Gefangene können von der Teilnahme am
Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen
ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Jugendstrafan-
stalt geboten ist; die Seelsorgerin oder der Seelsorger soll
vorher gehört werden.
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§ 29

Weltanschauungsgemeinschaften

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten
die §§ 27 und 28 entsprechend.

Abschnitt 6

Gesundheitsfürsorge

§ 30

Gesunde Lebensführung, Aufenthalt im Freien

(1) Die Bedeutung einer gesunden Lebensführung ist den
jungen Gefangenen in geeigneter Form zu vermitteln.
Sie sind insbesondere über die schädlichen Wirkungen
des Suchtmittelkonsums aufzuklären.

(2) Die Jugendstrafanstalt kann Anordnungen zum Ge-
sundheitsschutz und zur Hygiene treffen.

(3) Den jungen Gefangenen wird an Werktagen ein
Aufenthalt im Freien von mindestens einer Stunde, an ar-
beitsfreien Tagen von mindestens zwei Stunden ermög-
licht, wenn die Witterung dem nicht zwingend entgegen-
steht.

§ 31

Anspruch auf medizinische Leistungen

(1) Junge Gefangene haben einen Anspruch auf not-
wendige, ausreichende und zweckmäßige medizinische
Versorgung unter Beachtung des Grundsatzes der Wirt-
schaftlichkeit. Der Anspruch umfasst auch Untersuchun-
gen zur Früherkennung von Krankheiten und Vorsorge-
leistungen. Die Beurteilung der Notwendigkeit orientiert
sich an der Versorgung der gesetzlich Versicherten. Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende
Leistungen werden erbracht, soweit die Belange des
Vollzugs dem nicht entgegenstehen.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 umfasst die Versorgung
mit Hilfsmitteln nach § 33 des Fünften Buchs Sozialge-
setzbuch, sofern dies nicht mit Rücksicht auf die Kürze
des Freiheitsentzugs unangemessen ist. 

(3) An den Kosten für medizinische Leistungen können
junge Gefangene in angemessenem Umfang beteiligt
werden, höchstens jedoch bis zum Umfang der Beteili-
gung gesetzlich Versicherter.

§ 32

Verlegung aus medizinischen Gründen

(1) Kranke, pflegebedürftige oder hilfsbedürftige junge
Gefangene können in eine zur Behandlung ihrer Krank-
heit oder in eine für ihre Versorgung besser geeignete
Jugendstrafanstalt, Justizvollzugsanstalt oder in ein Jus-
tizvollzugskrankenhaus überstellt oder verlegt werden.

(2) Erforderlichenfalls können junge Gefangene für die
notwendige Dauer der Behandlung oder Versorgung in

ein Krankenhaus außerhalb des Vollzugs gebracht wer-
den. Eine möglichst rasche Rückverlegung in ein Justiz-
vollzugskrankenhaus, eine Justizvollzugsanstalt oder
eine Jugendstrafanstalt ist anzustreben.

§ 33

Anspruch auf Krankenbehandlung 
in besonderen Fällen

(1) Während einer Freistellung oder eines Ausgangs ha-
ben junge Gefangene einen Anspruch auf Krankenbe-
handlung in der für sie zuständigen Jugendstrafanstalt.

(2) Der Anspruch auf Leistungen nach § 31 ruht, solange
junge Gefangene auf Grund eines freien Beschäftigungs-
verhältnisses krankenversichert sind.

§ 34

Medizinische Behandlung zur 
sozialen Eingliederung

Mit Zustimmung der jungen Gefangenen soll die Jugend-
strafanstalt medizinische Behandlungen, insbesondere
Operationen oder prothetische Maßnahmen, durchführen
lassen, die die soziale Eingliederung junger Gefangener
fördern. Die Kosten tragen die jungen Gefangenen. Sind
sie dazu nicht in der Lage, kann die Jugendstrafanstalt die
Kosten in begründeten Fällen in angemessenem Umfang
übernehmen.

§ 35

Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft

(1) Auf den gesundheitlichen Zustand einer schwangeren
jungen Gefangenen oder einer jungen Gefangenen, die
unlängst entbunden hat, ist Rücksicht zu nehmen. Die
Vorschriften des Mutterschutzgesetzes über die Gestal-
tung des Arbeitsplatzes gelten entsprechend.

(2) Die junge Gefangene hat während der Schwanger-
schaft sowie bei und nach der Entbindung Anspruch auf
ärztliche Betreuung einschließlich der Untersuchungen
zur Feststellung der Schwangerschaft und zur Schwan-
gerenvorsorge sowie auf Hebammenhilfe. Die ärztliche
Betreuung umfasst die Beratung der Schwangeren zur
Bedeutung der Mundgesundheit für Mutter und Kind
einschließlich des Zusammenhangs zwischen Ernährung
und Krankheitsrisiko sowie die Einschätzung oder Be-
stimmung des Übertragungsrisikos von Karies.

(3) Bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zusam-
menhang mit der Entbindung werden Arznei-, Verbands-
und Heilmittel geleistet.

§ 36

Entbindung und Geburtsanzeige

(1) Eine schwangere junge Gefangene ist zur Entbindung
in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzugs zu bringen.
Ist dies aus besonderen Gründen nicht angezeigt, so ist



die Entbindung in einer Justizvollzugsanstalt mit Entbin-
dungsabteilung vorzunehmen. Bei der Entbindung wird
Hilfe durch eine Hebamme und falls erforderlich durch
eine Ärztin oder einen Arzt gewährt.

(2) In der Anzeige der Geburt an das Standesamt dürfen
die Justizvollzugsanstalt als Geburtsstätte des Kindes,
das Verhältnis der anzeigenden Person zur Jugend-
strafanstalt und die Gefangenschaft der Mutter nicht ver-
merkt sein.

§ 37

Benachrichtigung bei Erkrankung oder Todesfall

(1) Erkranken junge Gefangene schwer, so sind die Eltern,
die Personensorgeberechtigten, eine Angehörige oder ein
Angehöriger oder eine Vertrauensperson unverzüglich zu
benachrichtigen. Hiervon kann auf Wunsch der oder des
jungen Gefangenen abgesehen werden. Im Fall des Todes
von jungen Gefangenen ist eine der in Satz 1 genannten
Personen unverzüglich zu benachrichtigen.

(2) Dem Wunsch von jungen Gefangenen, auch andere
Personen zu benachrichtigen, soll nach Möglichkeit ent-
sprochen werden.

Abschnitt 7

Soziale Hilfe

§ 38

Grundsatz und Bezugsperson

(1) Junge Gefangene sollen in die Lage versetzt und 
angehalten werden, ihre persönlichen Angelegenheiten
selbst zu regeln.

(2) Die oder der junge Gefangene soll eine für sie oder
ihn zuständige Bezugsperson aus dem Kreis der Be-
diensteten, der ehrenamtlichen Mitarbeiter, der Perso-
nensorgeberechtigten oder der dafür geeigneten übrigen
jungen Gefangenen erhalten. Die Bezugsperson bemüht
sich darum, dass etwaige persönliche Defizite und Res-
sourcen erkannt werden und die oder der junge Gefan-
gene unterstützt wird.

§ 39

Hilfe während des Vollzugs

(1) Bei der Aufnahme wird den jungen Gefangenen ge-
holfen, die notwendigen Maßnahmen für hilfsbedürftige
Angehörige zu veranlassen und ihre Habe außerhalb der
Jugendstrafanstalt sicherzustellen.

(2) Jungen Gefangenen ist eine Beratung in für sie bedeut-
samen rechtlichen und sozialen Fragestellungen zu er-
möglichen. Ihnen ist zu helfen, für Unterhaltsberechtigte
zu sorgen, Schulden zu regulieren und den durch die
Straftat verursachten Schaden zu regeln. Die Beratung
soll hierbei auch die Benennung von Stellen und Einrich-
tungen außerhalb der Jugendstrafanstalt umfassen.

(3) Auf Grund des Diagnoseverfahrens oder auf Wunsch
können suchtgefährdete oder süchtige junge Gefangene
Suchtberatung und Vermittlung in Therapieeinrichtun-
gen des Justizvollzugs oder anderer Träger erhalten.

Abschnitt 8

Erziehung im Leistungsbereich

§ 40

Grundsatz

(1) Junge Gefangene haben ein Recht auf schulische und
berufliche Bildung, sinnstiftende Arbeit und Training so-
zialer Kompetenzen.

(2) Junge Gefangene sind verpflichtet, im Erziehungs-
plan vorgesehene schulische oder berufliche Bildungs-
maßnahmen, eine zugewiesene Arbeit, arbeitstherapeu-
tische oder sonstige Beschäftigung auszuüben, soweit sie
hierzu körperlich in der Lage sind. 

(3) Die Jugendstrafanstalt soll jungen Gefangenen wirt-
schaftlich ergiebige Arbeit zuweisen und dabei ihre
Fähigkeiten und Neigungen nach Möglichkeit berück-
sichtigen.

(4) Junge Gefangene, die zu wirtschaftlich ergiebiger
Arbeit nicht in der Lage sind oder im Leistungsbereich
besonderer Erziehung bedürfen, sollen arbeitstherapeu-
tisch beschäftigt werden oder ihre sozialen Kompetenzen
trainieren.

§ 41

Unterricht und Weiterbildung

(1) Junge Gefangene erhalten Hauptschul-, Förderschul-
und Berufsschulunterricht in Anlehnung an die für öf-
fentliche Schulen geltenden Vorschriften. An dem Unter-
richt können auch nicht schulpflichtige junge Gefangene
teilnehmen.

(2) Daneben soll nach Möglichkeit Unterricht zur Er-
langung anderer staatlich anerkannter Schulabschlüsse
sowie lebenskundlicher Unterricht, Religionsunterricht
oder Ethik und berufsbildender Unterricht auf Einzelge-
bieten erteilt werden.

(3) Geeigneten jungen Gefangenen soll Gelegenheit zur
Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung oder Teil-
nahme an anderen ausbildenden oder weiterbildenden
Maßnahmen gegeben werden.

§ 42

Freies Beschäftigungsverhältnis

(1) Jungen Gefangenen kann gestattet werden, einer Ar-
beit, Berufsausbildung oder beruflichen Weiterbildung
auf der Grundlage eines freien Beschäftigungsverhält-
nisses außerhalb der Jugendstrafanstalt nachzugehen. Es
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soll vor allem der sozial erfolgreichen Eingliederung
junger Gefangener dienen.

(2) Das freie Beschäftigungsverhältnis darf nur angeord-
net werden, wenn nicht zu befürchten ist, dass sich junge
Gefangene dem Vollzug der Jugendstrafe entziehen oder
das freie Beschäftigungsverhältnis zu Straftaten miss-
brauchen.

(3) Jungen Gefangenen können für das freie Beschäfti-
gungsverhältnis Weisungen erteilt werden.

(4) Das freie Beschäftigungsverhältnis ist zu widerrufen,
wenn junge Gefangene es missbrauchen oder Weisungen
nicht nachkommen.

(5) Das freie Beschäftigungsverhältnis kann vor Antritt
widerrufen werden, wenn Umstände bekannt werden, die
gegen die Durchführung sprechen.

(6) Das Entgelt ist der Jugendstrafanstalt zur Gutschrift
für die jungen Gefangenen zu überweisen.

§ 43

Soziales Training und Sprachkompetenz

(1) Soziales Training kann förmliche Bildungsmaßnah-
men, Arbeit oder Beschäftigung ergänzen, wenn dies für
die Erreichung des Erziehungsauftrags erforderlich ist.

(2) Aus Gründen der Integration und zur Förderung der
Sprachkompetenz sollen jungen Gefangenen, soweit er-
forderlich, Deutschkurse angeboten werden.

§ 44

Arbeitsentgelt, Freistellung von der Arbeit 
und Anrechnung der Freistellung auf 

den Entlassungszeitpunkt

(1) Die Arbeit wird anerkannt durch Arbeitsentgelt und
Freistellung von der Arbeit, die auch als Freistellung aus
der Haft genutzt oder auf den Entlassungszeitpunkt an-
gerechnet werden kann.

(2) Üben junge Gefangene eine zugewiesene Arbeit,
sonstige Beschäftigungen oder eine Hilfstätigkeit aus, so
erhalten sie ein Arbeitsentgelt. Der Bemessung des Ar-
beitsentgelts sind neun Prozent der Bezugsgröße nach 
§ 18 des Vierten Buchs Sozialgesetzbuch zu Grunde zu
legen. Ein Tagessatz ist der zweihundertfünfzigste Teil
der Eckvergütung; das Arbeitsentgelt kann nach einem
Stundensatz bemessen werden.

(3) Das Arbeitsentgelt kann je nach Leistung der jungen
Gefangenen und der Art der Arbeit gestuft werden. 
75 Prozent der Eckvergütung dürfen nur dann unter-
schritten werden, wenn die Arbeitsleistung junger Gefan-
gener den Mindestanforderungen nicht genügt.

(4) Üben junge Gefangene zugewiesene arbeitstherapeu-
tische Beschäftigung aus, erhalten sie ein Arbeitsentgelt,
soweit dies der Art ihrer Beschäftigung und Arbeitsleis-
tung entspricht.

(5) Die Höhe des Arbeitsentgelts ist den jungen Gefange-
nen schriftlich bekannt zu geben.

(6) Haben junge Gefangene zwei Monate lang zusammen-
hängend eine zugewiesene Tätigkeit oder eine Hilfs-
tätigkeit ausgeübt, so werden sie auf ihren Antrag hin 
einen Werktag von der Arbeit freigestellt. Die Regelung
des § 50 bleibt unberührt. Durch Zeiten, in denen junge
Gefangene ohne Verschulden durch Krankheit, Aus-
führung, Ausgang, Freistellung aus der Haft, Freistellung
von der Arbeitspflicht oder sonstige nicht von ihnen zu
vertretende Gründe an der Arbeitsleistung gehindert sind,
wird die Frist nach Satz 1 gehemmt. Beschäftigungs-
zeiträume von weniger als zwei Monaten bleiben un-
berücksichtigt.

(7) Junge Gefangene können beantragen, dass die Frei-
stellung nach Absatz 6 Satz 1 in Form von Freistellung aus
der Haft gewährt wird. Die Arbeitsfreistellung darf nur an-
geordnet werden, wenn nicht zu befürchten ist, dass sich
junge Gefangene dem Vollzug der Jugendstrafe entziehen
oder die Arbeitsfreistellung zu Straftaten missbrauchen.

(8) § 50 Abs. 3 gilt entsprechend.

(9) Stellt die oder der junge Gefangene keinen Antrag
nach Absatz 6 Satz 1 oder Absatz 7 Satz 1 oder kann die
Freistellung nach Maßgabe der Regelung des Absatzes 7
Satz 2 nicht gewährt werden, so wird die Freistellung
nach Absatz 6 Satz 1 von der Jugendstrafanstalt auf den
Entlassungszeitpunkt der oder des jungen Gefangenen
angerechnet.

(10) Eine Anrechnung nach Absatz 9 ist ausgeschlossen

1. bei einer Aussetzung der Vollstreckung des Rests 
einer Jugendstrafe zur Bewährung, soweit wegen des
von der Entscheidung des Gerichts bis zur Entlassung
verbleibenden Zeitraums eine Anrechnung nicht mehr
möglich ist,

2. wenn dies vom Gericht angeordnet wird, weil bei 
einer Aussetzung der Vollstreckung des Rests einer Ju-
gendstrafe zur Bewährung die Lebensverhältnisse des
jungen Gefangenen oder die Wirkungen, die von der
Aussetzung für ihn zu erwarten sind, die Vollstreckung
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfordern,

3. wenn nach § 456 a Abs.1 StPO von der Vollstreckung
abgesehen wird,

4. bei Entlassung junger Gefangener aus der Haft im
Gnadenweg, soweit wegen des von der Gnadenent-
scheidung bis zur Entlassung verbleibenden Zeitraums
eine Anrechnung nicht mehr möglich ist.

(11) Soweit eine Anrechnung nach Absatz 10 ausge-
schlossen ist, erhalten junge Gefangene bei der Entlas-
sung für ihre Tätigkeit nach Absatz 2 als Ausgleichsent-
schädigung zusätzlich 15 Prozent des nach den Absätzen 2
und 3 gewährten Entgelts oder der Ausbildungsbeihilfe.
Der Anspruch entsteht erst mit der Entlassung; vor der
Entlassung ist der Anspruch nicht verzinslich, nicht ab-
tretbar und nicht vererblich.



§ 45

Ausbildungsbeihilfe

(1) Nehmen junge Gefangene an einer Berufsausbildung,
beruflichen Weiterbildung, am Unterricht, am sozialen
Training, an Deutschkursen oder an anderen vergleich-
baren Maßnahmen teil und sind sie zu diesem Zweck von
der Arbeitspflicht freigestellt, so erhalten sie eine Ausbil-
dungsbeihilfe, soweit ihnen keine Leistungen zum Le-
bensunterhalt zustehen, die freien Personen aus solchem
Anlass gewährt werden. Der Nachrang der Sozialhilfe
nach § 2 Abs. 2 des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch
wird nicht berührt.

(2) Für die Bemessung der Ausbildungsbeihilfe gilt § 44
Abs. 2 und 3 entsprechend.

(3) Werden die Maßnahmen nach Absatz 1 stunden- oder
tageweise durchgeführt, erhalten die jungen Gefangenen
eine Ausbildungsbeihilfe in Höhe des ihnen dadurch ent-
gehenden Arbeitsentgelts.

§ 46

Haftkostenbeitrag

(1) Von in einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen-
den jungen Gefangenen wird ein Haftkostenbeitrag erho-
ben.

(2) Der oder dem jungen Gefangenen muss ein Betrag
verbleiben, der dem mittleren Arbeitsentgelt in den Ju-
gendstrafanstalten des Landes entspricht. Von der Gel-
tendmachung des Anspruchs ist abzusehen, soweit dies
notwendig ist, um die Wiedereingliederung der oder des
jungen Gefangenen in die Gemeinschaft nicht zu gefähr-
den.

(3) Der Haftkostenbeitrag wird in Höhe des Betrages
erhoben, der nach § 17 Abs.1 Nr. 4 des Vierten Buchs
Sozialgesetzbuch durchschnittlich zum 1. Oktober des
vorhergehenden Jahres zur Bewertung der Sachbezüge
festgesetzt ist. Bei Selbstverpflegung entfallen die für 
die Verpflegung vorgesehenen Beträge. Für den Wert 
der Unterkunft ist die festgesetzte Belegungsfähigkeit
maßgebend. Der Haftkostenbeitrag darf auch von dem
unpfändbaren Teil der Bezüge, nicht aber zu Lasten des
Hausgelds und der Ansprüche unterhaltsberechtigter An-
gehöriger angesetzt werden.

§ 47

Überbrückungsgeld

(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen und
aus den Bezügen aus einem freien Beschäftigungsver-
hältnis ist ein Überbrückungsgeld zu bilden, das den not-
wendigen Lebensunterhalt der jungen Gefangenen und
ihrer Unterhaltsberechtigten in den ersten vier Wochen
nach der Entlassung sichern soll.

(2) Das Überbrückungsgeld wird den jungen Gefange-
nen bei der Entlassung in die Freiheit ausgezahlt. Die Ju-
gendstrafanstalt kann es ganz oder zum Teil den Per-
sonensorgeberechtigten, der Bewährungshilfe oder einer
mit der Entlassenenbetreuung befassten Stelle überwei-
sen, die darüber entscheiden, wie das Geld innerhalb der
ersten vier Wochen nach der Entlassung an die Entlas-
senen ausgezahlt wird. Die Bewährungshilfe und die mit
der Entlassenenbetreuung befasste Stelle sind verpflich-
tet, das Überbrückungsgeld von ihrem Vermögen geson-
dert zu halten. Mit Zustimmung der jungen Gefangenen
kann das Überbrückungsgeld auch an Unterhaltsberech-
tigte überwiesen werden.

(3) Das Überbrückungsgeld kann für Ausgaben in An-
spruch genommen werden, die der Eingliederung der
jungen Gefangenen dienen.

(4) Der Anspruch auf Auszahlung des Überbrückungs-
gelds ist unpfändbar. Erreicht es nicht die in Absatz 1 be-
stimmte Höhe, so ist in Höhe des Unterschiedsbetrags
auch der Anspruch auf Auszahlung des Eigengelds un-
pfändbar. Bargeld entlassener junger Gefangener, an die
wegen der nach Satz 1 oder Satz 2 unpfändbaren An-
sprüche Geld ausgezahlt worden ist, ist für die Dauer von
vier Wochen seit der Entlassung insoweit der Pfändung
nicht unterworfen, als es dem Teil der Ansprüche für die
Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf der vier Wochen
entspricht.

(5) Absatz 4 gilt nicht bei einer Pfändung wegen der in 
§ 850 d Abs. 1 Satz 1 ZPO bezeichneten Unterhaltsan-
sprüche. Den entlassenen jungen Gefangenen ist jedoch
so viel zu belassen, als sie für ihren notwendigen Unter-
halt und zur Erfüllung ihrer sonstigen gesetzlichen Un-
terhaltspflichten für die Zeit von der Pfändung bis zum
Ablauf von vier Wochen seit der Entlassung bedürfen.

§ 48

Taschen-, Haus- und Eigengeld

(1) Jungen Gefangenen, die ohne Verschulden kein Ar-
beitsentgelt und keine Ausbildungsbeihilfe erhalten,
wird ein angemessenes Taschengeld gewährt, falls sie
bedürftig sind. Nicht verbrauchtes Taschengeld ist bei
der Bedürftigkeitsprüfung nicht zu berücksichtigen.

(2) Junge Gefangene dürfen monatlich drei Siebtel von
ihren in diesem Gesetz geregelten Bezügen und das Ta-
schengeld nach Absatz 1 für den Einkauf oder anderwei-
tig verwenden.

(3) Bezüge junger Gefangener, die nicht als Hausgeld,
Haftkostenbeitrag oder Überbrückungsgeld in Anspruch
genommen werden, sind dem Eigengeld gutzuschreiben.

(4) Für junge Gefangene, die in einem freien Beschäfti-
gungsverhältnis stehen, wird aus ihren Bezügen ein an-
gemessenes Hausgeld festgesetzt.
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§ 49

Sondergeld

(1) Für junge Gefangene kann monatlich ein Betrag in
angemessener Höhe einbezahlt werden, der als Sonder-
geld gutzuschreiben ist und wie Hausgeld genutzt wer-
den kann.

(2) Über Absatz 1 hinaus kann Sondergeld in angemesse-
ner Höhe für folgende Zwecke eingezahlt werden:

1. Maßnahmen der Eingliederung, insbesondere Kosten
der Gesundheitsfürsorge und der Aus- und Fortbil-
dung, und

2. Maßnahmen zur Pflege sozialer Beziehungen, insbe-
sondere Telefonkosten und Fahrtkosten anlässlich
vollzugsöffnender Maßnahmen.

(3) Soweit das Guthaben des Sondergelds nach Absatz 1
die Summe von drei Monatseinzahlungen übersteigt, ist
es dem Überbrückungsgeld zuzuführen. Ist bereits ein
Überbrückungsgeld in angemessener Höhe gebildet, ist
das Guthaben dem Eigengeld zuzuschreiben. Sondergeld
im Sinne von Absatz 2 ist dem Eigengeld zuzuschreiben,
wenn es zum bezeichneten Zweck nicht eingesetzt wer-
den kann und eine Rückerstattung an die Einzahler nicht
möglich ist.

(4) Der Anspruch auf Auszahlung des Sondergelds nach
Absatz 1 und 2 ist unpfändbar.

§ 50

Freistellung von der Arbeitspflicht

(1) Haben junge Gefangene ein Jahr lang eine zugewie-
sene Tätigkeit oder Hilfstätigkeiten ausgeübt, so können
sie beanspruchen, 18 Werktage von der Arbeitspflicht
freigestellt zu werden. Zeiten, in denen junge Gefangene
infolge Krankheit an ihrer Arbeitsleistung verhindert wa-
ren, werden auf das Jahr bis zu sechs Wochen jährlich
angerechnet.

(2) Auf die Zeit der Freistellung von der Arbeit wird die
Freistellung aus der Haft angerechnet, soweit sie in die
Arbeitszeit fällt und nicht wegen einer lebensgefähr-
lichen Erkrankung oder des Todes einer oder eines An-
gehörigen erteilt worden ist.

(3) Die jungen Gefangenen erhalten für die Zeit der Frei-
stellung ihre zuletzt gezahlten Bezüge weiter.

(4) Urlaubsregelungen der Beschäftigungsverhältnisse
außerhalb des Jugendstrafvollzugs bleiben unberührt.

§ 51

Rechtsverordnung

Das Justizministerium wird ermächtigt, zur Durchfüh-
rung der §§ 44 und 45 im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium die Vergütungsstufen und die Höhe der

Vergütung in den einzelnen Vergütungsstufen einschließ-
lich der Gewährung von Zulagen durch Rechtsverord-
nung zu regeln.

§ 52

Einbehaltung von Beitragsteilen

Soweit die Jugendstrafanstalt Beiträge zur Bundesagen-
tur für Arbeit zu entrichten hat, kann sie von dem
Arbeitsentgelt einen Betrag einbehalten, der dem Anteil
der oder des jungen Gefangenen am Beitrag entsprechen
würde, wenn sie diese Bezüge als Arbeitnehmer erhiel-
ten.

Abschnitt 9

Freizeit

§ 53

Allgemeines

(1) Die jungen Gefangenen sind zur Teilnahme und Mit-
wirkung an Angeboten der Freizeitgestaltung zu motivie-
ren und anzuleiten.

(2) Sie sollen insbesondere an Unterricht, einschließlich
Fernunterricht, Lehrgängen und sonstigen Veranstaltun-
gen der Weiterbildung, Freizeitgruppen und Gruppen-
gesprächen teilnehmen und ermutigt werden, den verant-
wortungsvollen Umgang mit neuen Medien zu erlernen
und zu praktizieren sowie eine Bücherei zu benutzen.

(3) Jugendgemäße Angebote zur sportlichen Betätigung,
insbesondere während des Aufenthalts im Freien sind
vorzuhalten, um den jungen Gefangenen eine sportliche
Betätigung von mindestens zwei Stunden wöchentlich 
zu ermöglichen. Die jungen Gefangenen sind zur Teil-
nahme am Sport zu motivieren und sportpädagogisch an-
zuleiten.

§ 54

Besitz von Gegenständen der Freizeitbeschäftigung

(1) Junge Gefangene dürfen in angemessenem Umfang
Bücher und andere Gegenstände zur Freizeitbeschäfti-
gung besitzen. Die Angemessenheit des Umfangs kann
auch an der in der Jugendstrafanstalt verfügbaren Kapa-
zität für Haftraumkontrollen und am Wert eines Gegen-
stands ausgerichtet werden.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, wenn der Besitz, die Über-
lassung oder die Benutzung des Gegenstands 

1. mit Strafe oder Geldbuße bedroht wäre,

2. das Erreichen des Erziehungsziels oder die Sicherheit
oder Ordnung der Jugendstrafanstalt gefährdet würde
oder

3. die Überprüfung des Gegenstands auf eine mögliche
missbräuchliche Verwendung mit vertretbarem Auf-
wand von der Jugendstrafanstalt nicht leistbar ist.



(3) Die Zulassung von bestimmten Gerätetypen, insbe-
sondere der elektronischen Unterhaltungsmedien, durch
die Jugendstrafanstalt kann der Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde vorbehalten sein. Die Aufsichtsbehörde
kann allgemeine Richtlinien für die Gerätebeschaffen-
heit erlassen. Eine ohne Zustimmung nach Satz 1 er-
folgte Zulassung kann zurückgenommen werden.

(4) Die Erlaubnis kann unter den Voraussetzungen des
Absatzes 2 widerrufen werden.

§ 55

Hörfunk und Fernsehen

(1) Der Besitz von Hörfunk- und Fernsehgeräten ist nach
Maßgabe des § 54 zulässig. 

(2) Die Jugendstrafanstalt kann den Betrieb von Emp-
fangsanlagen und die Ausgabe von Hörfunk- und Fern-
sehgeräten einem Dritten übertragen. Sofern sie hiervon
Gebrauch macht, können junge Gefangene nicht den Be-
sitz von eigenen Geräten verlangen.

(3) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter entscheidet
über die Einspeisung der Programme in die Empfangs-
anlage der Jugendstrafanstalt. Vor der Entscheidung soll
die Gefangenenmitverantwortung gehört werden.

(4) Der Empfang von Bezahlfernsehen und der Einsatz
von zusätzlichen Empfangseinrichtungen im Haftraum
sind nicht statthaft.

§ 56

Zeitungen und Zeitschriften

Junge Gefangene dürfen Zeitungen und Zeitschriften in
angemessenem Umfang durch Vermittlung der Jugend-
strafanstalt beziehen. § 54 Abs.1 Satz 2, Abs. 2 und 4 gilt
entsprechend.

Abschnitt 10

Sicherheit und Ordnung

§ 57

Grundsatz

(1) Das Verantwortungsbewusstsein der jungen Gefange-
nen für ein geordnetes Zusammenleben in der Jugend-
strafanstalt ist zu wecken und zu fördern.

(2) Die Pflichten und Beschränkungen, die jungen Ge-
fangenen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ord-
nung der Jugendstrafanstalt auferlegt werden, sind so zu
wählen, dass sie in einem angemessenen Verhältnis zu
ihrem Zweck stehen und die jungen Gefangenen nicht
mehr und nicht länger als notwendig beeinträchtigen.

§ 58

Verhaltensvorschriften

(1) Die jungen Gefangenen haben sich nach der Tages-
einteilung der Jugendstrafanstalt (Arbeitszeit, Freizeit,

Ruhezeit) zu richten. Sie dürfen durch ihr Verhalten
gegenüber Vollzugsbediensteten, Mitgefangenen und an-
deren Personen das geordnete Zusammenleben nicht
stören.

(2) Die jungen Gefangenen haben die Anordnungen der
Vollzugsbediensteten zu befolgen, auch wenn sie sich
durch sie beschwert fühlen. Einen ihnen zugewiesenen
Bereich dürfen sie nicht ohne Erlaubnis verlassen.

(3) Die jungen Gefangenen haben ihren Haftraum und
die ihnen von der Jugendstrafanstalt überlassenen Sa-
chen in Ordnung zu halten und schonend zu behandeln.

(4) Die jungen Gefangenen haben Umstände, die eine
Gefahr für das Leben oder eine erhebliche Gefahr für die
Gesundheit einer Person bedeuten, unverzüglich zu mel-
den.

§ 59

Persönlicher Gewahrsam und Umgang mit Geld

(1) Die jungen Gefangenen dürfen nur Sachen in Ge-
wahrsam haben oder annehmen, die ihnen von der Ju-
gendstrafanstalt oder mit ihrer Zustimmung überlassen
werden. Ohne Zustimmung dürfen sie Sachen weder ab-
geben noch annehmen, außer solche von geringem Wert.
Die Jugendstrafanstalt kann die Abgabe, Annahme und
den Gewahrsam auch dieser Sachen von ihrer Zustim-
mung abhängig machen.

(2) Eingebrachte Sachen, die die jungen Gefangenen
nicht in Gewahrsam haben dürfen, sind für sie aufzube-
wahren, sofern dies nach Art und Umfang möglich ist.
Eingebrachtes Geld wird als Eigengeld gutgeschrieben.
Den jungen Gefangenen wird Gelegenheit gegeben, ihre
Sachen, die sie während des Vollzugs und für die Entlas-
sung nicht benötigen, abzusenden oder über das Eigen-
geld zu verfügen, soweit dieses nicht als Überbrückungs-
geld notwendig ist.

(3) Weigern sich junge Gefangene, eingebrachte Gegen-
stände, deren Aufbewahrung nach Art oder Umfang nicht
möglich ist, aus der Jugendstrafanstalt zu verbringen, so
ist die Anstalt berechtigt, diese auf Kosten der oder des
jungen Gefangenen aus der Jugendstrafanstalt entfernen
zu lassen.

(4) Aufzeichnungen und andere Gegenstände, die Kennt-
nisse über Sicherungsvorkehrungen einer Justizvollzugs-
anstalt vermitteln, dürfen vernichtet oder unbrauchbar
gemacht werden.

(5) Die jungen Gefangenen haben grundsätzlich kein
Bargeld zur Verfügung. Die Anstaltsleiterin oder der An-
staltsleiter kann für die Jugendstrafanstalt, für bestimmte
Bereiche der Anstalt, einzelne Gruppen von jungen Ge-
fangenen oder im Einzelfall anordnen, dass Geld bar aus-
bezahlt und selbständig verwaltet wird, wenn dadurch
die Sicherheit oder Ordnung der Jugendstrafanstalt nicht
beeinträchtigt wird.
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§ 60

Durchsuchung und Kontrollen auf 
Suchtmittelmissbrauch

(1) Junge Gefangene, ihre Sachen und die Hafträume dür-
fen durchsucht werden. Die Durchsuchung männlicher
junger Gefangener darf nur von Männern, die Durchsu-
chung weiblicher junger Gefangener darf nur von Frauen
vorgenommen werden; dies gilt nicht für das Absuchen
der Gefangenen mit technischen Mitteln oder mit sonsti-
gen Hilfsmitteln. Das Schamgefühl ist zu schonen.

(2) Nur auf Anordnung der Anstaltsleiterin oder des
Anstaltsleiters oder bei Gefahr im Verzug ist es im Ein-
zelfall zulässig, eine mit einer Entkleidung verbundene
körperliche Durchsuchung vorzunehmen. Sie darf bei
männlichen jungen Gefangenen nur in Gegenwart von
Männern, bei weiblichen jungen Gefangenen nur in Ge-
genwart von Frauen erfolgen. Sie ist in einem geschlos-
senen Raum durchzuführen. Andere Gefangene dürfen
nicht anwesend sein.

(3) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann all-
gemein anordnen, dass junge Gefangene bei der Auf-
nahme, nach Kontakten mit Besuchern und nach jeder
Abwesenheit von der Jugendstrafanstalt nach Absatz 2
durchsucht werden können.

(4) Junge Gefangene können Suchtmittelkontrollen un-
terzogen werden, wenn der Verdacht besteht, dass sie
Suchtmittel besitzen oder konsumieren. Die ergriffenen
Maßnahmen dürfen nicht mit einem körperlichen Ein-
griff verbunden sein. Bei jungen Gefangenen, die die
Mitwirkung an der Durchführung der Kontrolle verwei-
gern, ist in der Regel davon auszugehen, dass Suchtmit-
telfreiheit nicht gegeben ist.

§ 61

Sichere Unterbringung

Junge Gefangene können in eine andere Justizvollzugs-
anstalt verlegt werden, die zu ihrer sicheren Unterbrin-
gung besser geeignet ist, wenn bei ihnen in erhöhtem
Maß Fluchtgefahr besteht oder ihr Verhalten oder ihr Zu-
stand eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung der
Jugendstrafanstalt darstellt.

§ 62

Festnahmerecht

Junge Gefangene, die entwichen sind oder sich sonst 
ohne Erlaubnis außerhalb der Jugendstrafanstalt aufhal-
ten, können durch die Jugendstrafanstalt oder auf ihre
Veranlassung hin festgenommen und in die Jugendstraf-
anstalt oder die Einrichtung zurückgebracht werden, so-
lange ein unmittelbarer Bezug zum Vollzug der Jugend-
strafe besteht.

§ 63

Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Gegen junge Gefangene können besondere Siche-
rungsmaßnahmen angeordnet werden, wenn nach ihrem
Verhalten oder auf Grund ihres seelischen Zustands in
erhöhtem Maß die Gefahr der Flucht, von Gewalttätig-
keiten gegen Personen oder Sachen, der Selbsttötung
oder der Selbstverletzung besteht.

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig

1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen,

2. die Beobachtung bei Nacht,

3. die Absonderung von anderen Gefangenen,

4. der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im
Freien,

5. die Unterbringung in einem besonders gesicherten
Haftraum ohne gefährdende Gegenstände und

6. die Fesselung.

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nr.1, 3 bis 5 sind auch
zulässig, wenn die Gefahr einer Befreiung oder eine er-
hebliche Störung der Anstaltsordnung anders nicht ver-
mieden oder behoben werden kann.

(4) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Trans-
port ist die Fesselung auch dann zulässig, wenn aus an-
deren Gründen als denen des Absatzes 1 Fluchtgefahr
besteht.

(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur soweit
aufrechterhalten werden, wie es ihr Zweck erfordert.

§ 64

Einzelhaft

(1) Die unausgesetzte Absonderung junger Gefangener ist
nur zulässig, wenn dies aus Gründen, die in der Person der
oder des jungen Gefangenen liegen, unerlässlich ist.

(2) Einzelhaft von mehr als einer Woche Gesamtdauer 
in einem Jahr bedarf der Zustimmung der Aufsichts-
behörde. Diese Frist wird nicht dadurch unterbrochen,
dass die oder der junge Gefangene am Gottesdienst oder
am gemeinschaftlichen Aufenthalt im Freien teilnimmt.

§ 65

Fesselung

In der Regel dürfen Fesseln nur an den Händen oder an
den Füßen angelegt werden. Im Interesse der jungen Ge-
fangenen kann die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter
eine andere Art der Fesselung anordnen. Die Fesselung
wird zeitweise gelockert oder aufgehoben, soweit dies
notwendig ist.



§ 66

Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet die An-
staltsleiterin oder der Anstaltsleiter an. Bei Gefahr im
Verzug können auch andere Bedienstete der Jugendstraf-
anstalt diese Maßnahmen vorläufig anordnen. Die Ent-
scheidung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltsleiters ist
unverzüglich einzuholen.

(2) Werden junge Gefangene ärztlich behandelt oder be-
obachtet oder bildet ihr seelischer Zustand den Anlass
der Maßnahme, ist vorher die Ärztin oder der Arzt zu
hören. Ist dies wegen Gefahr im Verzug nicht möglich,
wird die Stellungnahme unverzüglich eingeholt.

§ 67

Ärztliche Überwachung

(1) Sind junge Gefangene in einem besonders gesicher-
ten Haftraum untergebracht oder gefesselt, sucht sie die
Ärztin oder der Arzt alsbald und in der Folge möglichst
täglich auf. Dies gilt nicht bei einer Fesselung während
einer Ausführung, Vorführung oder eines Transports.

(2) Solange jungen Gefangenen der tägliche Aufenthalt
im Freien entzogen wird, ist regelmäßig eine ärztliche
Stellungnahme einzuholen.

§ 68

Ersatz von Aufwendungen

(1) Junge Gefangene sind verpflichtet, der Jugendstraf-
anstalt Aufwendungen zu ersetzen, die sie durch eine
vorsätzlich oder grob fahrlässig begangene Selbstverlet-
zung oder Verletzung anderer Gefangener verursacht ha-
ben. Ansprüche aus sonstigen Rechtsvorschriften bleiben
unberührt.

(2) Die Jugendstrafanstalt kann bei der Geltendmachung
von Forderungen nach Absatz 1 oder wegen einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung fremden
Eigentums durch junge Gefangene auch einen den drei-
fachen Tagessatz der Eckvergütung nach § 44 Abs. 2
übersteigenden Teil des Hausgelds in Anspruch nehmen.

(3) Für die in Absatz 1 genannten Forderungen ist der
ordentliche Rechtsweg gegeben.

(4) Von der Aufrechnung oder Vollstreckung wegen 
der in den Absätzen 1 und 2 genannten Forderungen ist
abzusehen, wenn hierdurch die Erziehung der oder des
jungen Gefangenen oder ihre Eingliederung behindert
würde.

Abschnitt 11

Unmittelbarer Zwang

§ 69

Allgemeine Voraussetzungen

(1) Bedienstete der Jugendstrafanstalten dürfen unmittel-
baren Zwang anwenden, wenn sie Vollzugs- und Siche-
rungsmaßnahmen rechtmäßig durchführen und der damit
verfolgte Zweck auf keine andere Weise erreicht werden
kann.

(2) Gegen andere Personen als junge Gefangene darf
unmittelbarer Zwang angewendet werden, wenn sie es
unternehmen, junge Gefangene zu befreien oder in den
Anstaltsbereich widerrechtlich einzudringen, oder wenn
sie sich unbefugt darin aufhalten.

(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang auf Grund an-
derer Regelungen bleibt unberührt.

§ 70

Begriffsbestimmungen

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Perso-
nen oder Sachen durch körperliche Gewalt, ihre Hilfs-
mittel und durch Waffen.

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche
Einwirkung auf Personen oder Sachen.

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind namentlich
Fesseln.

(4) Waffen sind die dienstlich zugelassenen Hieb- und
Schusswaffen sowie Reizstoffe.

§ 71

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maß-
nahmen des unmittelbaren Zwangs sind diejenigen zu
wählen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit vo-
raussichtlich am wenigsten beeinträchtigen.

(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein durch ihn
zu erwartender Schaden erkennbar außer Verhältnis zu
dem angestrebten Erfolg steht.

§ 72

Handeln auf Anordnung

(1) Wird unmittelbarer Zwang von Vorgesetzten oder
sonst befugten Personen angeordnet, sind Vollzugsbe-
dienstete verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei denn, die
Anordnung verletzt die Menschenwürde oder ist nicht zu
dienstlichen Zwecken erteilt worden.

(2) Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn da-
durch eine Straftat begangen würde. Befolgen Vollzugs-
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bedienstete sie trotzdem, trifft sie eine Schuld nur, wenn
sie erkennen oder wenn es nach den ihnen bekannten
Umständen offensichtlich ist, dass dadurch eine Straftat
begangen wird.

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung
haben die Vollzugsbediensteten der anordnenden Person
gegenüber vorzubringen, soweit das nach den Umstän-
den möglich ist. Abweichende Vorschriften des allgemei-
nen Beamtenrechts über die Mitteilung solcher Beden-
ken an Vorgesetzte sind nicht anzuwenden.

§ 73

Androhung

Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die An-
drohung darf nur dann unterbleiben, wenn die Umstände
sie nicht zulassen oder unmittelbarer Zwang sofort ange-
wendet werden muss, um eine rechtswidrige Tat, die den
Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt, zu verhindern oder
eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden.

§ 74

Allgemeine Vorschriften für den 
Schusswaffengebrauch

(1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn
andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs bereits
erfolglos waren oder keinen Erfolg versprechen. Gegen
Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck
nicht durch Waffenwirkung gegen Sachen erreicht wird.

(2) Schusswaffen dürfen nur die dazu bestimmten Voll-
zugsbediensteten gebrauchen und nur, um angriffs- oder
fluchtunfähig zu machen. Ihr Gebrauch unterbleibt,
wenn dadurch erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit gefährdet würden.

(3) Der Gebrauch von Schusswaffen ist vorher anzu-
drohen. Als Androhung gilt auch ein Warnschuss. Ohne
Androhung dürfen Schusswaffen nur dann gebraucht
werden, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Ge-
fahr für Leib oder Leben erforderlich ist.

§ 75

Besondere Vorschriften für den 
Schusswaffengebrauch

(1) Gegen junge Gefangene dürfen Schusswaffen ge-
braucht werden,

1. wenn sie eine Waffe oder ein anderes gefährliches
Werkzeug trotz wiederholter Aufforderung nicht able-
gen,

2. wenn sie eine Meuterei (§ 121 StGB) unternehmen
oder

3. um ihre Flucht zu vereiteln oder um sie wieder zu er-
greifen.

(2) Um die Flucht aus einer Einrichtung, in der überwie-
gend Jugendliche untergebracht sind, aus einer offenen
Jugendstrafanstalt oder aus dem Jugendstrafvollzug in
freier Form zu vereiteln, dürfen keine Schusswaffen ge-
braucht werden.

(3) Gegen andere Personen dürfen Schusswaffen ge-
braucht werden, wenn sie es unternehmen, Gefangene
gewaltsam zu befreien oder gewaltsam in eine Jugend-
strafanstalt einzudringen.

§ 76

Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet 
der Gesundheitsfürsorge

(1) Medizinische Untersuchung und Behandlung sowie
Ernährung sind zwangsweise nur bei Lebensgefahr, bei
schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit einer oder ei-
nes jungen Gefangenen oder bei Gefahr für die Gesund-
heit anderer Personen zulässig; die Maßnahmen müssen
für die Beteiligten zumutbar und dürfen nicht mit erheb-
licher Gefahr für Leben oder Gesundheit der oder des jun-
gen Gefangenen verbunden sein. Zur Durchführung der
Maßnahmen ist die Jugendstrafanstalt nicht verpflichtet,
solange von einer freien Willensbestimmung der oder des
jungen Gefangenen ausgegangen werden kann.

(2) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene ist die
zwangsweise körperliche Untersuchung außer im Fall
des Absatzes 1 zulässig, wenn sie nicht mit einem kör-
perlichen Eingriff verbunden ist. 

(3) Die Maßnahmen dürfen nur auf Anordnung und unter
Leitung einer Ärztin oder eines Arztes durchgeführt wer-
den, unbeschadet der Leistung erster Hilfe für den Fall,
dass eine Ärztin oder ein Arzt nicht rechtzeitig erreichbar
und mit einem Aufschub Lebensgefahr verbunden ist.

Abschnitt 12

Erzieherische Maßnahmen und Disziplinarmaßnahmen

§ 77

Voraussetzungen

(1) Verstoßen junge Gefangene schuldhaft gegen Pflich-
ten, die ihnen durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses
Gesetzes auferlegt sind, können gegen sie möglichst in en-
gem zeitlichen Zusammenhang mit der Pflichtverletzung
Maßnahmen angeordnet werden, die geeignet sind, ihnen
ihr Fehlverhalten bewusst zu machen. Als erzieherische
Maßnahmen kommen namentlich in Betracht das erziehe-
rische Gespräch, die Konfliktschlichtung, die Verwar-
nung, die Erteilung von Weisungen und Auflagen sowie
beschränkende Anordnungen in Bezug auf die Freizeitge-
staltung bis zur Dauer von einer Woche. Erzieherische
Maßnahmen sollen möglichst nur angeordnet werden,
wenn die Verfehlung mit den zu beschränkenden oder zu
entziehenden Befugnissen im Zusammenhang steht.



(2) Reichen erzieherische Maßnahmen nicht aus, können
gegen junge Gefangene Disziplinarmaßnahmen angeord-
net werden.

(3) Eine Disziplinarmaßnahme ist auch zulässig, wenn
wegen derselben Verfehlung ein Straf- oder Bußgeldver-
fahren eingeleitet wird.

§ 78

Arten der Disziplinarmaßnahmen

(1) Die zulässigen Disziplinarmaßnahmen sind:

1. die Beschränkung oder der Entzug der Verfügung über
das Hausgeld, das Sondergeld und des Einkaufs bis zu
zwei Monaten,

2. die Beschränkung oder der Entzug des Hörfunk- und
Fernsehempfangs bis zu zwei Monaten; der gleichzei-
tige Entzug jedoch nur bis zu zwei Wochen,

3. die Beschränkung oder der Entzug der Gegenstände
für eine Beschäftigung in der Freizeit oder der Teil-
nahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen bis zu
zwei Monaten,

4. die getrennte Unterbringung während der Freizeit bis
zu vier Wochen,

5. der Entzug der zugewiesenen Arbeit oder Beschäfti-
gung bis zu vier Wochen unter Wegfall der in diesem
Gesetz geregelten Bezüge,

6. die Beschränkung des Verkehrs mit Personen außer-
halb der Jugendstrafanstalt auf dringende Fälle bis zu
drei Monaten,

7. Arrest bis zu zwei Wochen.

(2) Arrest darf nur wegen schwerer oder mehrfach wie-
derholter Verfehlungen verhängt werden.

(3) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander
verbunden werden.

§ 79

Vollstreckung und Vollzug der 
Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel sofort
vollstreckt.

(2) Eine Disziplinarmaßnahme kann ganz oder teilweise
bis zu sechs Monaten zur Bewährung ausgesetzt werden.

(3) Wird die Verfügung über das Haus- oder Sondergeld
beschränkt oder entzogen, ist das in dieser Zeit anfal-
lende Geld dem Überbrückungsgeld hinzuzurechnen.

(4) Wird der Verkehr von jungen Gefangenen mit Per-
sonen außerhalb der Jugendstrafanstalt eingeschränkt, ist
ihnen Gelegenheit zu geben, dies einer Person, mit der
sie im Schriftwechsel stehen oder die sie zu besuchen
pflegt, mitzuteilen. Der Schriftwechsel mit den in § 22

genannten Empfängern, mit Gerichten und Justizbe-
hörden in Deutschland sowie mit Rechtsanwälten und
Notaren in einer die jungen Gefangenen betreffenden
Rechtssache bleibt unbeschränkt.

(5) Arrest wird in Einzelhaft vollzogen. Die jungen Ge-
fangenen können in einem besonderen Arrestraum unter-
gebracht werden, der den Anforderungen entsprechen
muss, die an einen zum Aufenthalt bei Tag und Nacht
bestimmten Haftraum gestellt werden. Soweit nichts 
anderes angeordnet wird, ruhen die Befugnisse der jun-
gen Gefangenen aus den §§ 13 und 14 Abs.1 sowie den
§§ 16, 40, 41 und 53 bis 56.

§ 80

Disziplinarbefugnis

(1) Disziplinarmaßnahmen ordnet die Anstaltsleiterin
oder der Anstaltsleiter an. Bei einer Verfehlung auf dem
Weg in eine andere Justizvollzugsanstalt zum Zweck der
Verlegung ist die Leiterin oder der Leiter der Bestim-
mungsanstalt zuständig. Die Befugnis, Disziplinarmaß-
nahmen nach § 78 anzuordnen, kann nur auf Mitglieder
der Anstalts- oder Vollzugsabteilungsleitung übertragen
werden.

(2) Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn sich die Ver-
fehlung junger Gefangener gegen die Anstaltsleiterin
oder den Anstaltsleiter richtet.

(3) Disziplinarmaßnahmen, die gegen junge Gefangene
in einer anderen Justizvollzugsanstalt oder während 
einer Untersuchungshaft angeordnet worden sind, wer-
den auf Ersuchen vollstreckt, soweit sie nicht auf Be-
währung ausgesetzt sind. § 79 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 81

Disziplinarverfahren

(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Die jungen Gefan-
genen werden gehört. Die Erhebungen werden in einer
Niederschrift festgelegt; die Einlassung der oder des jun-
gen Gefangenen wird vermerkt.

(2) Bei schweren Verstößen soll sich die Anstaltsleiterin
oder der Anstaltsleiter vor der Entscheidung mit Perso-
nen besprechen, die bei der Erziehung der oder des jun-
gen Gefangenen mitwirken. Vor der Anordnung einer
Disziplinarmaßnahme gegen junge Gefangene in ärzt-
licher Behandlung, gegen Schwangere oder stillende
Mütter ist eine ärztliche Stellungnahme einzuholen.

(3) Die Entscheidung wird der oder dem jungen Gefan-
genen von der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter
oder im Fall einer Übertragung der Disziplinarbefugnis
nach § 80 Abs.1 Satz 3 von der beauftragten Person
mündlich eröffnet und mit einer kurzen Begründung
schriftlich abgefasst.
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§ 82

Ärztliche Mitwirkung

(1) Bevor der Arrest vollzogen wird, ist eine ärztliche
Stellungnahme einzuholen. Während des Arrests steht
die oder der junge Gefangene unter ärztlicher Aufsicht.

(2) Der Vollzug des Arrests unterbleibt oder wird unter-
brochen, wenn die Gesundheit der oder des jungen Ge-
fangenen gefährdet würde.

Abschnitt 13

Entlassungsvorbereitung, Entlassung und Nachsorge

§ 83

Entlassungsvorbereitung und Nachsorge

(1) Die Jugendstrafanstalt arbeitet frühzeitig, möglichst
sechs Monate vor der voraussichtlichen Entlassung von
jungen Gefangenen, mit Institutionen und Personen, na-
mentlich der Bewährungshilfe, zusammen, insbesondere
um den jungen Gefangenen Arbeit, eine Wohnung und
ein soziales Umfeld für die Zeit nach der Entlassung zu
vermitteln und um es zu ermöglichen, eine im Vollzug
begonnene Behandlung fortzuführen.

(2) Hierzu können junge Gefangene nach Anhörung des
Vollstreckungsleiters bis zu vier Monate freigestellt wer-
den. Die Entlassungsfreistellung darf nur angeordnet
werden, wenn junge Gefangene ihre Mitwirkungspflicht
erfüllen und nicht zu befürchten ist, dass sie sich dem
Vollzug der Jugendstrafe entziehen oder die Entlassungs-
freistellung zu Straftaten missbrauchen werden. Für den
Aufenthalt können ihnen Weisungen erteilt werden.

§ 84

Entlassungsbeihilfe

(1) Junge Gefangene erhalten, soweit ihre eigenen Mittel
nicht ausreichen, bei ihrer Entlassung aus der Haft von der
Jugendstrafanstalt eine Beihilfe zu den Reisekosten sowie
erforderlichenfalls ausreichende Kleidung. Bedürftige
junge Gefangene erhalten darüber hinaus eine Beihilfe,
die sie in die Lage versetzt, ohne Inanspruchnahme frem-
der Hilfe ihren notwendigen Lebensunterhalt zu bestrei-
ten, bis sie ihn voraussichtlich anderweitig decken kön-
nen. Die Jugendstrafanstalt kann die Überbrückungsbei-
hilfe ganz oder teilweise der Bewährungshilfe oder einer
mit der Entlassenenbetreuung befassten Stelle überwei-
sen, die darüber entscheidet, wie das Geld nach der Ent-
lassung an die jungen Gefangenen ausbezahlt wird. Die
Bewährungshilfe und die mit der Entlassenenbetreuung
befasste Stelle sind verpflichtet, die Überbrückungsbei-
hilfe von ihrem Vermögen gesondert zu halten.

(2) Der Anspruch auf Beihilfe zu den Reisekosten und
die ausgezahlte Reisebeihilfe sind unpfändbar. Für den
Anspruch auf Überbrückungsbeihilfe und für Bargeld

nach Auszahlung einer Überbrückungsbeihilfe an junge
Gefangene gilt § 47 Abs. 4 Satz 1 und 3 und Abs. 5 ent-
sprechend.

§ 85

Entlassungszeitpunkt

(1) Junge Gefangene sind am letzten Tag der Strafzeit
möglichst frühzeitig zu entlassen.

(2) Der Entlassungszeitpunkt kann bis zu fünf Tage vor-
verlegt werden, wenn dringende Gründe dafür vorliegen,
dass die oder der junge Gefangene zu ihrer oder seiner
Eingliederung hierauf angewiesen ist. Dies ist regelmä-
ßig anzunehmen, wenn der Entlassungszeitpunkt auf ein
Wochenende oder auf einen gesetzlichen Feiertag fällt.
Die Vorverlegung des Entlassungszeitpunkts muss im
Hinblick auf die Länge der Strafzeit vertretbar sein.

(3) Jungen Gefangenen kann auf Antrag und mit Zu-
stimmung der Personensorgeberechtigten nach der
Entlassung vorübergehend und aus wichtigem Grund ge-
stattet werden, eine in der Jugendstrafanstalt begonnene
Ausbildungs- oder Behandlungsmaßnahme abzuschlie-
ßen. Hierzu oder aus sozialen Gründen können junge
Gefangene über den Entlassungszeitpunkt hinaus in der
Jugendstrafanstalt verbleiben. Das gilt auch, wenn eine
Wiederaufnahme nach der Entlassung vorübergehend
erechtfertigt erscheint, um das Erreichen des Erziehungs-
auftrags nicht erneut zu gefährden. Der Antrag, die Zu-
stimmung der Personensorgeberechtigten und die Gestat-
tung sind jederzeit widerruflich.

(4) Nach dem Entlassungszeitpunkt oder der Wiederauf-
nahme sind die Vorschriften dieses Gesetzes mit der
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass vollzugliche
Maßnahmen nicht mit unmittelbarem Zwang durchge-
setzt werden dürfen.

Abschnitt 14

Beschwerderecht und Rechtsbehelfe

§ 86

Beschwerderecht und Rechtsbehelfe

(1) Die jungen Gefangenen haben das Recht, sich mit
Wünschen, Anregungen und Beschwerden in Angele-
genheiten, die sie selbst betreffen, an die Anstaltsleiterin
oder den Anstaltsleiter zu wenden. Regelmäßige Sprech-
stunden sind einzurichten.

(2) Besichtigen Vertreter der Aufsichtsbehörde die Ju-
gendstrafanstalt, so ist zu gewährleisten, dass die jungen
Gefangenen sich in sie selbst betreffenden Angelegen-
heiten an diese wenden können.

(3) Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde
bleibt unberührt. Eingaben, Beschwerden und Dienstauf-
sichtsbeschwerden, die nach Form oder Inhalt nicht den
im Verkehr mit Behörden üblichen Anforderungen ent-



sprechen oder bloße Wiederholungen enthalten, brau-
chen nicht beschieden zu werden. Die jungen Gefange-
nen sind entsprechend zu unterrichten. Eine Überprüfung
des Vorbringens von Amts wegen bleibt unberührt.

(4) § 92 des Jugendgerichtsgesetzes über das gerichtliche
Verfahren bleibt unberührt.

Abschnitt 15

Entwicklung und Forschung

§ 87

Fortentwicklung, Jugendkriminologische Forschung

(1) Der Jugendstrafvollzug ist fortzuentwickeln. Maß-
nahmen zur Erziehung der jungen Gefangenen sind auf
der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse zu kon-
zipieren, zu standardisieren und auf ihre Wirksamkeit zu
überprüfen.

(2) Der Jugendstrafvollzug, insbesondere seine Auf-
gabenerfüllung und Gestaltung, die Umsetzung seiner
Leitlinien und die Erziehungsmaßnahmen sowie deren
Wirkungen auf das Erziehungsziel, wird regelmäßig
durch den kriminologischen Dienst in Zusammenarbeit
mit Hochschulen oder anderen Stellen wissenschaftlich
begleitet und erforscht.

(3) In die Untersuchung ist einzubeziehen, ob die jungen
Gefangenen nach der Entlassung in der Lage sind, in so-
zialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.

(4) Die Leitung der jugendkriminologischen Forschung
obliegt der Aufsichtsbehörde.

Artikel 2

Änderung des Gesetzes über elektronische Aufsicht 
im Vollzug der Freiheitsstrafe

Das Gesetz über elektronische Aufsicht im Vollzug der
Freiheitsstrafe vom 30. Juli 2009 (GBl. S. 360) wird wie
folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 wird die Angabe »§§ 2 bis 121 des Straf-
vollzugsgesetzes« durch die Angabe »§§ 1 bis 93 des
Dritten Buches Justizvollzugsgesetzbuch« ersetzt.

2. § 10 erhält folgende Fassung:

»§ 10

Anwendung des Justizvollzugsgesetzbuches

Die §§ 27 bis 55 des Ersten Buches Justizvollzugs-
gesetzbuch gelten für die elektronische Aufsicht im
Vollzug der Freiheitsstrafe entsprechend, soweit in
diesem Abschnitt nicht etwas anderes bestimmt ist.«

Artikel 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten

1. das Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Juli 2007
(GBl. S. 298),

2. das Justizvollzugsdatenschutzgesetz vom 12. Juli 2007
(GBl. S. 320) und 

3. das Justizvollzugsmobilfunkverhinderungsgesetz vom
10. Juni 2008 (GBl. S.182) 

außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist
zu verkünden.

stuttgart, den 10. November 2009

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Oettinger
Prof. Dr. Goll Prof. Dr. Reinhart

Rech Rau
Prof. Dr. Frankenberg Stächele

Pfister Hauk
Dr. Stolz Gönner
Drautz Prof’in Dr. Hübner

Gesetz zur Änderung 
der Landesbauordnung 

für Baden-Württemberg

Vom 10. November 2009

Der Landtag hat am 4. November 2009 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Landesbauordnung

Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO)
vom 8. August 1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert
durch Artikel 12 der Verordnung vom 25. April 2007
(GBl. S. 252, 253), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte »und Ab-
fallrechtsbehörden« durch die Worte »oder der unte-
ren Verwaltungsbehörden nach § 96 Abs.1b des
Wassergesetzes für Baden-Württemberg« ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 3 erhält folgende Fassung:

»3. Camping-, Wochenend- und Zeltplätze,«.

bb) Nach Nummer 3 werden folgende Num-
mern 4 und 5 eingefügt:

»4. Sport- und Spielflächen,

»5. Freizeit- und Vergnügungsparks,«.

cc) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 6.
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

»(4) Gebäude werden in folgende Gebäudeklas-
sen eingeteilt:

1. Gebäudeklasse 1:

freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 
7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinhei-
ten von insgesamt nicht mehr als 400 m2 und
freistehende land- oder forstwirtschaftlich ge-
nutzte Gebäude,

2. Gebäudeklasse 2:

Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht
mehr als zwei Nutzungseinheiten von insge-
samt nicht mehr als 400 m2,

3. Gebäudeklasse 3:

sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m,

4. Gebäudeklasse 4:

Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als
400 m2,

5. Gebäudeklasse 5:

sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer
Gebäude.

Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der Fuß-
bodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses,
in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der
Geländeoberfläche im Mittel. Grundflächen im
Sinne dieses Gesetzes sind die Brutto-Grund-
flächen; bei der Berechnung der Brutto-Grund-
flächen nach Satz 1 bleiben Flächen in Kellerge-
schossen außer Betracht.«

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

»(5) Geschosse sind oberirdische Geschosse,
wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als
1,4 m über die Geländeoberfläche hinausragen;
im Übrigen sind sie Kellergeschosse. Hohlräume
zwischen der obersten Decke und der Bedachung,
in denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind,
sind keine Geschosse.«

d) Absatz 8 Satz 2 und 3 erhält folgende Fassung:

»Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile zum
Abstellen von Kraftfahrzeugen. Ausstellungs-,
Verkaufs-, Werk- und Lagerräume für Kraftfahr-
zeuge sind keine Stellplätze oder Garagen.« 

e) Folgender Absatz 13 wird angefügt:

»(13) Maßgebend sind in den Absätzen 4, 5 und 6
Satz 1 und 3 die Rohbaumaße.«

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 Halbsatz 2 wird gestrichen.

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

»(5) Bauprodukte und Bauarten, die in Vorschrif-
ten anderer Vertragsstaaten des Abkommens vom
2. Mai 1992 über den europäischen Wirtschafts-
raum (ABl. EG Nr. L 1 S. 3) genannten technischen

Anforderungen entsprechen, dürfen verwendet
oder angewendet werden, wenn das geforderte
Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit,
Umweltschutz und Gebrauchstauglichkeit glei-
chermaßen dauerhaft erreicht wird.«

4. In § 4 Abs. 3 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:

»Dies gilt nicht für Gebäude, die nach den Festset-
zungen des Bebauungsplans mit einem geringeren
Abstand als nach Satz 1 zulässig sind, sowie für bau-
liche Änderungen rechtmäßig bestehender baulicher
Anlagen.«

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort »Gebäuden« durch
die Worte »baulichen Anlagen« ersetzt. 

bb) In Satz 2 Nr.1 und 2 werden jeweils die Worte
»das Gebäude« gestrichen.

b) In Absatz 4 Satz 4 Halbsatz 1 wird das Wort »Ge-
bäudeecken« durch die Worte »Eckpunkten der
baulichen Anlage« ersetzt.

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

»(5) Auf die Wandhöhe werden angerechnet 

1. die Höhe von Dächern oder Dachaufbauten
mit einer Neigung von mehr als 70° voll und
von mehr als 45° zu einem Viertel,

2. die Höhe einer Giebelfläche gar nicht, soweit
kein Teil der Dachfläche eine größere Neigung
als 45° aufweist, im Übrigen zur Hälfte des
Verhältnisses, in dem ihre tatsächliche Fläche
zur gedachten Gesamtfläche einer rechtecki-
gen Wand mit denselben Maximalabmessun-
gen steht; die Giebelfläche beginnt an der Ho-
rizontalen durch den untersten Schnittpunkt
der Wand mit der Dachhaut,

3. bei Windenergieanlagen nur die Höhe bis zur
Rotorachse, wobei die Tiefe der Abstands-
fläche mindestens der Länge des Rotorradius
entsprechen muss.«

d) Absatz 6 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

»2. Vorbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür-
und Fenstervorbauten, wenn sie nicht breiter
als 5 m sind, nicht mehr als 1,5 m vortreten«.

e) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nr.1 wird die Angabe »0,6« durch
die Angabe »0,4« ersetzt.

bb) In Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe »0,4« durch
die Angabe »0,2« ersetzt.

cc) In Satz 1 Nr. 3 wird die Angabe »0,25« durch
die Angabe »0,125« ersetzt.

dd) Satz 3 wird gestrichen.

f) Die Absätze 8 und 9 werden aufgehoben.



6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
»(1) In den Abstandsflächen baulicher Anlagen
sowie ohne eigene Abstandsflächen sind zulässig:
1. Gebäude oder Gebäudeteile, die eine Wand-

höhe von nicht mehr als 1 m haben, 
2. Garagen, Gewächshäuser und Gebäude ohne

Aufenthaltsräume mit einer Wandhöhe bis 3 m
und einer Wandfläche bis 25 m2, 

3. bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind, so-
weit sie nicht höher als 2,5 m sind oder ihre
Wandfläche nicht mehr als 25 m2 beträgt,

4. landwirtschaftliche Gewächshäuser, die nicht
unter Nummer 2 fallen, soweit sie mindestens
1 m Abstand zu Nachbargrenzen einhalten.

Für die Ermittlung der Wandhöhe nach Satz 1
Nr. 2 ist der höchste Punkt der Geländeoberfläche
zugrunde zu legen. Die Grenzbebauung im Falle
des Satzes 1 Nr.1 und 2 darf entlang den einzel-
nen Nachbargrenzen 9 m und insgesamt 15 m
nicht überschreiten.«

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. Satz 1 er-
hält folgende Fassung:

»Geringere Tiefen der Abstandsflächen sind zuzu-
lassen, wenn
1. in überwiegend bebauten Gebieten die Gestal-

tung des Straßenbildes oder besondere örtliche
Verhältnisse dies erfordern, 

2. Beleuchtung mit Tageslicht sowie Belüftung 
in ausreichendem Maße gewährleistet bleiben,
Gründe des Brandschutzes nicht entgegenste-
hen und nachbarliche Belange nicht erheblich
beeinträchtigt werden oder

3. es sich um nachträgliche Maßnahmen zur Ver-
besserung der Wärmedämmung eines beste-
henden Gebäudes handelt.«

d) Die Absätze 5 und 6 werden aufgehoben. 

7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung »(1)« wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

8. Nach § 7 wird folgender § 8 eingefügt:

»§ 8

Teilung von Grundstücken

(1) Durch die Teilung eines Grundstücks, das bebaut
oder dessen Bebauung genehmigt ist, dürfen keine
Verhältnisse geschaffen werden, die Vorschriften
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes wi-
dersprechen.
(2) Soll bei einer Teilung nach Absatz 1 von Vor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Ge-
setzes abgewichen werden, ist § 56 entsprechend an-
zuwenden.«

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 und 3 gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte »ist auf dem
Grundstück ein Kinderspielplatz anzulegen«
durch die Worte »ist auf dem Baugrundstück oder
in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigne-
ten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für
diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert sein
muss, ein ausreichend großer Spielplatz für Klein-
kinder anzulegen« ersetzt.

10. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden die Ab-
sätze 2 bis 4. 

c) Im neuen Absatz 3 Nr. 2 wird das Wort »Plan-
verfassers« durch das Wort »Entwurfsverfassers«
ersetzt.

11. § 13 Abs.1 wird folgender Satz angefügt:

»Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und
die Tragfähigkeit des Baugrundes der Nachbargrund-
stücke dürfen nicht gefährdet werden.«

12. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift »Erschütterungs-, Wärme- und
Schallschutz« wird durch die Überschrift »Schutz
baulicher Anlagen« ersetzt. 

b) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

»Gebäude müssen einen ihrer Nutzung entspre-
chenden Schallschutz haben.«

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

»(2) Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, be-
schaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch
Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische
Schädlinge sowie andere chemische, physikali-
sche oder biologische Einflüsse Gefahren oder
unzumutbare Belästigungen bei sachgerechtem
Gebrauch nicht entstehen.«

d) Absatz 3 wird aufgehoben.

13. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

»(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen und zu
errichten, dass der Entstehung eines Brandes und
der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandaus-
breitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand
die Rettung von Menschen und Tieren sowie
wirksame Löscharbeiten möglich sind.«

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird der Punkt am Satzende durch
einen Strichpunkt ersetzt und folgender
Halbsatz angefügt:

»beide Rettungswege dürfen jedoch innerhalb
eines Geschosses über denselben notwendi-
gen Flur führen.«

Nr. 19 GBl. vom 17. November 2009 617



618 GBl. vom 17. November 2009 Nr. 19

bb) Die Sätze 2 und 3 werden gestrichen.

c) Folgende Absätze 4, 5 und 6 werden angefügt:

»(4) Der erste Rettungsweg muss in Nutzungs-
einheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, über
eine notwendige Treppe oder eine flache Rampe
führen. Der erste Rettungsweg für einen Aufent-
haltsraum darf nicht über einen Raum mit erhöh-
ter Brandgefahr führen.

(5) Der zweite Rettungsweg kann eine weitere
notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeräten
der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungs-
einheit sein. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht er-
forderlich, wenn die Rettung über einen sicher er-
reichbaren Treppenraum möglich ist, in den Feuer
und Rauch nicht eindringen können (Sicherheits-
treppenraum).

(6) Zur Durchführung wirksamer Lösch- und
Rettungsarbeiten durch die Feuerwehr müssen ge-
eignete und von öffentlichen Verkehrsflächen er-
reichbare Aufstell- und Bewegungsflächen für die
erforderlichen Rettungsgeräte vorhanden sein.«

14. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden nach dem Wort »Anlagen« die
Worte »oder deren Nutzung« eingefügt.

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

»(3) Umwehrungen müssen so beschaffen und an-
geordnet sein, dass sie Abstürze verhindern und
das Überklettern erschweren.«

15. § 17 Abs.1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 Buchst. b werden nach der Angabe
»(ABl. EG Nr. L 40 S. 12)« die Worte », geändert
durch Artikel 4 der Richtlinie 93/68/EWG des
Rates vom 22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220
S.1),« eingefügt.

b) Folgende Worte werden angefügt: »oder die Leis-
tung des Bauprodukts angibt«.

16. In § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr.1 und 2, Abs. 5 Satz 1 und
Abs. 6, der Überschrift des § 18, § 18 Abs.1, 4 und 5
Satz 2 und 3, der Überschrift des § 19, § 19 Abs.1 
Satz 1 und Abs. 2, § 21 Abs.1 Satz 1 Nr.1 und Satz 2
und 5, § 22 Abs.1 und 2 Satz 2, § 23 Abs.1 und 2 Satz
1 und 2, § 24 Abs.1 Nr.1 und Abs. 2 Satz 2, § 25 Abs.1
Satz 1 Nr.1 sowie § 75 Abs.1 Nr. 3 wird jeweils das
Wort »baurechtliche« durch das Wort »bauaufsicht-
liche«, das Wort »baurechtlichen« durch das Wort
»bauaufsichtlichen«, das Wort »baurechtliches«
durch das Wort »bauaufsichtliches« beziehungsweise
das Wort »baurechtlicher« durch das Wort »bauauf-
sichtlicher« ersetzt.

16 a. § 20 Abs.1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

»Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde
dürfen im Einzelfall

1. Bauprodukte, die ausschließlich nach dem Bau-
produktengesetz in Verkehr gebracht werden und

gehandelt werden dürfen, dessen Anforderungen
jedoch nicht erfüllen,

2. Bauprodukte, die nach sonstigen Vorschriften zur
Umsetzung von Richtlinien der Europäischen
Union oder auf der Grundlage von unmittelbar
geltendem Recht der Europäischen Union in Ver-
kehr gebracht und gehandelt werden dürfen, hin-
sichtlich der nicht berücksichtigten wesentlichen
Anforderungen im Sinne des § 17 Abs. 7 Nr. 2,

3. nicht geregelte Bauprojekte

verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im
Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist.«

17. Die §§ 26 bis 28 erhalten folgende Fassung:

»§ 26

Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten 
von Baustoffen und Bauteilen

(1) Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr
Brandverhalten unterschieden in

1. nichtbrennbare,

2. schwerentflammbare,

3. normalentflammbare.

Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar
sind (leichtentflammbare Baustoffe), dürfen nicht
verwendet werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbin-
dung mit anderen Baustoffen nicht leichtentflammbar
sind.

(2) Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre
Feuerwiderstandsfähigkeit unterschieden in

1. feuerbeständige,

2. hochfeuerhemmende,

3. feuerhemmende;

die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tra-
genden und aussteifenden Bauteilen auf deren Stand-
sicherheit im Brandfall, bei raumabschließenden
Bauteilen auf deren Widerstand gegen die Brand-
ausbreitung. Bauteile werden zusätzlich nach dem
Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und die
bei raumabschließenden Bauteilen zusätzlich eine
in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nicht-
brennbaren Baustoffen haben,

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus
brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig
eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung
aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbe-
kleidung) und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren
Baustoffen haben,

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.



Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf
Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist,
müssen

1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, mindes-
tens den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 2,

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müssen,
mindestens den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 3

entsprechen.

§ 27

Anforderungen an tragende, aussteifende und 
raumabschließende Bauteile

(1) Tragende und aussteifende Wände und Stützen
müssen im Brandfall ausreichend lang standsicher
sein.

(2) Außenwände und Außenwandteile wie Brüs-
tungen und Schürzen sind so auszubilden, dass eine
Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen aus-
reichend lang begrenzt ist.

(3) Trennwände müssen als raumabschließende Bau-
teile von Räumen oder Nutzungseinheiten innerhalb
von Geschossen ausreichend lang widerstandsfähig
gegen die Brandausbreitung sein.

(4) Brandwände müssen als raumabschließende Bau-
teile zum Abschluss von Gebäuden (Gebäudeab-
schlusswand) oder zur Unterteilung von Gebäuden in
Brandabschnitte (innere Brandwand) ausreichend
lang die Brandausbreitung auf andere Gebäude oder
Brandabschnitte verhindern.

(5) Decken und ihre Anschlüsse müssen als tragende
und raumabschließende Bauteile zwischen Geschos-
sen im Brandfall ausreichend lang standsicher und
widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein.

(6) Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspru-
chung von außen durch Flugfeuer und strahlende
Wärme ausreichend lang widerstandsfähig sein (harte
Bedachung).

§ 28

Anforderungen an Bauteile in Rettungswegen

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und
der benutzbare Dachraum eines Gebäudes müssen
über mindestens eine Treppe zugänglich sein (not-
wendige Treppe). Statt notwendiger Treppen sind
Rampen mit flacher Neigung zulässig. Die nutzbare
Breite der Treppenläufe und Treppenabsätze notwen-
diger Treppen muss für den größten zu erwartenden
Verkehr ausreichen. 

(2) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung
der Rettungswege aus den Geschossen ins Freie in
einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen
(notwendiger Treppenraum). Der Ausgang muss min-
destens so breit sein wie die zugehörigen notwendigen
Treppen. Notwendige Treppenräume müssen so an-
geordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung der

notwendigen Treppen im Brandfall ausreichend lang
möglich ist. Notwendige Treppen sind ohne eigenen
Treppenraum zulässig

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,

2. für die Verbindung von höchstens zwei Geschos-
sen innerhalb derselben Nutzungseinheit von ins-
gesamt nicht mehr als 200 m2, wenn in jedem Ge-
schoss ein anderer Rettungsweg erreicht werden
kann,

3. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend
sicher ist und im Brandfall nicht gefährdet werden
kann.

(3) Flure, über die Rettungswege aus Aufenthalts-
räumen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufenthalts-
räumen zu Ausgängen in notwendige Treppenräume
oder ins Freie führen (notwendige Flure), müssen so
angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung
im Brandfall ausreichend lang möglich ist.

(4) Türen und Fenster, die bei einem Brand der Ret-
tung von Menschen dienen oder der Ausbreitung von
Feuer und Rauch entgegenwirken, müssen so be-
schaffen und angeordnet sein, dass sie den Erforder-
nissen des Brandschutzes genügen.«

18. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

»Sie sind so zu errichten und anzuordnen, dass die
Brandweiterleitung ausreichend lange verhindert
wird und bei ihrer Benutzung Gefahren oder un-
zumutbare Belästigungen nicht entstehen.«

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte »mit Aufenthalts-
räumen, deren Fußboden mehr als 12,5 m
über der Eingangsebene liegt,« durch die
Worte »mit einer Höhe nach § 2 Abs. 4 Satz 2
von mehr als 13 m« ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort »Behinderten« durch
die Worte »behinderten Menschen« ersetzt.

cc) Die Sätze 3 und 4 werden gestrichen.

19. Die §§ 30 bis 32 erhalten folgende Fassung:

»§ 30

Lüftungsanlagen

Lüftungsanlagen, raumlufttechnische Anlagen und
Warmluftheizungen müssen betriebssicher und
brandsicher sein; sie dürfen den ordnungsgemäßen
Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen.

§ 31

Leitungsanlagen

Leitungen, Installationsschächte und -kanäle müssen
brandsicher sein. Sie sind so zu errichten und anzu-
ordnen, dass die Brandweiterleitung ausreichend
lange verhindert wird.
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§ 32

Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur 
Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung

(1) Feuerstätten und Abgasanlagen (Feuerungsanla-
gen) müssen betriebssicher und brandsicher sein. 

(2) Feuerstätten dürfen in Räumen nur aufgestellt
werden, wenn nach der Art der Feuerstätte und nach
Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und Nutzung
der Räume Gefahren nicht entstehen.

(3) Abgase von Feuerstätten sind durch Abgasleitun-
gen, Schornsteine und Verbindungsstücke (Abgas-
anlagen) so abzuführen, dass keine Gefahren oder
unzumutbaren Belästigungen entstehen. Abgasanla-
gen sind in solcher Zahl und Lage und so herzustel-
len, dass die Feuerstätten des Gebäudes ordnungs-
gemäß angeschlossen werden können. Sie müssen
leicht gereinigt werden können.

(4) Behälter und Rohrleitungen für brennbare Gase
und Flüssigkeiten müssen betriebssicher und brand-
sicher sein. Diese Behälter sowie feste Brennstoffe
sind so aufzustellen oder zu lagern, dass keine Ge-
fahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen.

(5) Für die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungs-
motoren, Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen
und Verdichtern sowie die Ableitung ihrer Verbren-
nungsgase gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.«

20. § 33 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte », Anlagen
zur Lagerung von Abgängen aus Tierhaltungen«
gestrichen.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

»(1) Bauliche Anlagen dürfen nur errichtet wer-
den, wenn die einwandfreie Beseitigung des Ab-
wassers und des Niederschlagswassers dauernd
gesichert ist. Das Abwasser ist entsprechend
§§ 45 a und 45 b des Wassergesetzes für Baden-
Württemberg zu entsorgen.«

c) Die Absätze 3 bis 5 werden aufgehoben.

21. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird gestrichen.

bb) In dem neuen Satz 1 werden nach den Worten
»Die lichte Höhe« die Worte »von Aufent-
haltsräumen« eingefügt.

b) Absatz 5 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5.

22. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 werden aufgehoben. 

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Ab-
sätze 1 und 2.

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

»(3) Jede Wohnung muss einen eigenen Wasser-
zähler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsände-
rungen, wenn die Anforderung nach Satz 1 nur
mit unverhältnismäßigem Aufwand erfüllt werden
kann.«

d) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 4 und in Satz 1
wie folgt geändert: 

aa) Die Worte »Für Gebäude mit mehr als zwei
Wohnungen« werden durch die Worte »In
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5«
ersetzt.

bb) In den Nummern 1 und 3 werden nach dem
Wort »gut« jeweils die Worte »sowie mög-
lichst ebenerdig« eingefügt.

e) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

»(5) Bei Wohngebäuden mit mindestens 20 Woh-
nungen muss für jede Wohnung ein Abstellraum
zur Verfügung stehen.«

23. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

24. § 38 erhält folgende Fassung:

»§ 38

Sonderbauten

»(1) An Sonderbauten können zur Verwirklichung
der allgemeinen Anforderungen nach § 3 Abs.1
besondere Anforderungen im Einzelfall gestellt wer-
den; Erleichterungen können zugelassen werden,
soweit es der Einhaltung von Vorschriften wegen der
besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen
oder Räume oder wegen besonderer Anforderungen
nicht bedarf. Die besonderen Anforderungen und
Erleichterungen können insbesondere betreffen

1. die Abstände von Nachbargrenzen, von ande-
ren baulichen Anlagen auf dem Grundstück, von
öffentlichen Verkehrsflächen und von oberirdi-
schen Gewässern,

2. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem
Grundstück, 

3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrsflächen
und nach angrenzenden Grundstücken, 

4. die Bauart und Anordnung aller für die Stand-
sicherheit, Verkehrssicherheit, den Brandschutz,
Schallschutz oder Gesundheitsschutz wesent-
lichen Bauteile und die Verwendung von Bau-
stoffen,

5. die Feuerungsanlagen und Heizräume, 

6. die Zahl, Anordnung und Herstellung der Trep-
pen, Treppenräume, Flure, Aufzüge, Ausgänge
und Rettungswege, 



7. die zulässige Benutzerzahl, Anordnung und Zahl
der zulässigen Sitze und Stehplätze bei Versamm-
lungsstätten, Tribünen und Fliegenden Bauten, 

8. die Lüftung und Rauchableitung,

9. die Beleuchtung und Energieversorgung, 

10. die Wasserversorgung,

11. die Aufbewahrung und Entsorgung von Abwas-
ser sowie von Abfällen zur Beseitigung und zur
Verwertung,

12. die Stellplätze und Garagen sowie ihre Zu- und
Abfahrten, 

13. die Anlage von Fahrradabstellplätzen,

14. die Anlage von Grünstreifen, Baum- und anderen
Pflanzungen sowie die Begrünung oder Beseiti-
gung von Halden und Gruben,

15. die Wasserdurchlässigkeit befestigter Flächen,

16. den Betrieb und die Nutzung einschließlich des
organisatorischen Brandschutzes und der Bestel-
lung und der Qualifikation eines Brandschutz-
beauftragten,

17. Brandschutzanlagen, -einrichtungen und -vor-
kehrungen einschließlich der Löschwasserrück-
haltung,

18. die Zahl der Toiletten für Besucher.

(2) Sonderbauten sind Anlagen und Räume beson-
derer Art oder Nutzung, die insbesondere einen der
nachfolgenden Tatbestände erfüllen:

1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe nach § 2
Abs. 4 Satz 2 von mehr als 22 m),

2. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und La-
denstraßen eine Grundfläche von insgesamt
mehr als 400 m2 haben,

3. bauliche Anlagen und Räume, die überwiegend
für gewerbliche Betriebe bestimmt sind, mit einer
Grundfläche von insgesamt mehr als 400 m2, 

4. Büro- und Verwaltungsgebäude mit einer Grund-
fläche von insgesamt mehr als 400 m2,

5. Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtun-
gen,

6. Einrichtungen zur Betreuung, Unterbringung
oder Pflege von Kindern, behinderten oder alten
Menschen, 

7. Versammlungsstätten und Sportstätten,

8. Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen,

9. bauliche Anlagen mit erhöhter Brand-, Explo-
sions-, Strahlen- oder Verkehrsgefahr, 

10. bauliche Anlagen und Räume, bei denen im
Brandfall mit einer Gefährdung der Umwelt ge-
rechnet werden muss, 

11. Fliegende Bauten,

12. Camping-, Wochenend- und Zeltplätze,

13. Gemeinschaftsunterkünfte und Beherbergungs-
stätten mit mehr als 12 Betten,

14. Freizeit- und Vergnügungsparks,

15. Gaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen,

16. Spielhallen,

17. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für
den Maßregelvollzug,

18. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthöhe
von mehr als 7,50 m,

19. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als
30 m,

20. Gebäude mit mehr als 1600 m2 Grundfläche des
Geschosses mit der größten Ausdehnung, ausge-
nommen Wohngebäude.

(3) Als Nachweis dafür, dass diese Anforderungen
erfüllt sind, können Bescheinigungen verlangt wer-
den, die bei den Abnahmen vorzulegen sind; ferner
können Nachprüfungen und deren Wiederholung in
bestimmten Zeitabständen verlangt werden.«

25. § 39 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 werden die Worte »Banken und
Sparkassen« durch das Wort »Kreditinstitute«
ersetzt.

bb) In Nummer 20 wird die Angabe »Nummern 1
bis 12 und 14 bis 19« durch die Angabe »Ab-
satz 1 und Absatz 2 Nr.1 bis 19« ersetzt.

b) Absatz 4 wird aufgehoben.

26. § 40 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

»(1) Die Herstellung, die Instandhaltung und die
Verwaltung von Gemeinschaftsanlagen, für die in
einem Bebauungsplan Flächen festgesetzt sind,
obliegen den Eigentümern oder Erbbauberechtig-
ten der Grundstücke, für die diese Anlagen be-
stimmt sind, sowie den Bauherrn.«

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

27. § 42 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort »Planverfasser«
durch das Wort »Entwurfsverfasser« ersetzt.

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

»(3) Bei der Errichtung von Gebäuden mit Auf-
enthaltsräumen und bei Bauvorhaben, die tech-
nisch besonders schwierig oder besonders um-
fangreich sind, kann die Baurechtsbehörde die
Bestellung eines Bauleiters verlangen.«

28. § 43 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift »Planverfasser« wird durch die
Überschrift »Entwurfsverfasser« ersetzt.
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b) In Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 2 Satz 1 und 3,
Absätze 3 und 4 Satz 1 sowie Absatz 6 wird je-
weils das Wort »Planverfasser« durch das Wort
»Entwurfsverfasser« ersetzt.

c) In Absatz 2 Satz 1 und 3 werden die Worte »Sach-
verständige« beziehungsweise »Sachverständi-
gen« jeweils durch das Wort »Fachplaner« ersetzt.

d) In Absatz 3 Nr. 2 werden die Worte »die mit dieser
Berufsaufgabe verbundenen Vorhaben« durch die
Worte »die Gestaltung von Innenräumen und die
damit verbunden baulichen Änderungen von Ge-
bäuden« ersetzt. 

e) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 3 werden die Worte »land-
wirtschaftlichen Betriebsgebäuden«
durch die Worte »land- oder forstwirt-
schaftlich genutzten Gebäuden« ersetzt. 

bbb) Nach dem Wort »Architektur« wird das
Wort » , Innenarchitektur« eingefügt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

»Das Gleiche gilt für Personen, die die Meis-
terprüfung des Maurer-, Betonbauer-, Stahl-
betonbauer- oder Zimmererhandwerks ab-
gelegt haben und für Personen, die diesen, mit
Ausnahme von § 7 b der Handwerksordnung,
handwerksrechtlich gleichgestellt sind.«

f) In Absatz 6 Nr.1 werden die Worte »als Angehöri-
ger« durch die Worte »auf Grund eines Studiums«
ersetzt.

g) In Absatz 7 wird das Wort »Planverfassern« durch
das Wort »Entwurfsverfassern« und das Wort
»Sachverständigen« durch das Wort »Fachpla-
nern« ersetzt.

29. § 44 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 4 wird gestrichen.

b) Absatz 4 wird aufgehoben.

30. In § 45 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort »Planverfas-
sers« durch das Wort »Entwurfsverfassers« ersetzt.

31. § 46 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 3 wird die Angabe »den Absätzen 2
und 3« durch die Angabe »Absatz 2« ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe »Absatzes 5«
durch die Angabe »Absatzes 4« ersetzt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Die Zuständigkeit und der Zeitpunkt des
Aufgabenübergangs sind im Gesetzblatt be-
kanntzumachen.« 

cc) Die Sätze 3 und 4 werden gestrichen.

c) Absatz 3 wird aufgehoben. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie
folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte »in den Fällen der
Absätze 2 und 3« durch die Worte »im Falle
des Absatzes 2« ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte »im Falle des Ab-
satzes 2 Satz 1, wenn die dort« durch die Worte
», wenn die in Absatz 2 Satz 1« ersetzt.

cc) Satz 3 erhält folgende Fassung:

»Das Erlöschen und sein Zeitpunkt sind im
Gesetzblatt bekanntzumachen.«

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4. In Absatz 4
Satz 2 werden nach dem Wort »Architektur« die
Worte »oder Bauingenieurwesen« eingefügt. 

32. In § 47 Abs. 4 Satz 1 werden die Worte »und 3« ge-
strichen.

33. § 48 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte »und 3« ge-
strichen.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

»Die Erlaubnis nach den auf Grund des § 14
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
erlassenen Vorschriften schließt eine Geneh-
migung oder Zustimmung nach diesem Gesetz
ein.«

bb) In Satz 2 werden die Worte »Genehmigung
oder« und »nach dem Gerätesicherheitsge-
setz« gestrichen.

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

»(4) Bei Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes
schließt die atomrechtliche Genehmigung eine
Genehmigung oder Zustimmung nach diesem
Gesetz ein. Im Übrigen ist bei diesen Anlagen die
oberste Baurechtsbehörde sachlich zuständig; sie
entscheidet im Benehmen mit der für die atom-
rechtliche Aufsicht zuständigen Behörde.«

34. § 49 erhält folgende Fassung:

»§ 49

Genehmigungspflichtige Vorhaben

Die Errichtung und der Abbruch baulicher Anlagen
sowie der in § 50 aufgeführten anderen Anlagen und
Einrichtungen bedürfen der Baugenehmigung, so-
weit in §§ 50, 51, 69 oder 70 nichts anderes bestimmt
ist.«

35. § 50 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nr. 2 werden die Worte »geringer
Höhe« durch die Worte »nach Gebäudeklasse 1
bis 3« ersetzt. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:



»(3) Der Abbruch ist verfahrensfrei bei 

1. Anlagen nach Absatz 1,

2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1
und 3,

3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit
einer Höhe bis zu 10 m.«

c) Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

»§ 57 findet entsprechende Anwendung.«

36. § 51 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

»(1) Das Kenntnisgabeverfahren kann durchge-
führt werden bei der Errichtung von 

1. Wohngebäuden,

2. sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis
3, ausgenommen Gaststätten,

3. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Ge-
bäude sind,

4. Nebengebäuden und Nebenanlagen zu Bauvor-
haben nach den Nummern 1 bis 3,

ausgenommen Sonderbauten, soweit die Vorhaben
nicht bereits nach § 50 verfahrensfrei sind und die
Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen.«.

b) In Absatz 2 Nr.1 werden die Worte »einer Satzung
nach § 7 des Maßnahmengesetzes zum Bauge-
setzbuch (BauGB-MaßnahmenG)« durch die
Worte »eines Bebauungsplans im Sinne der §§ 12,
30 Abs. 2 BauGB« ersetzt.

c) Absatz 6 wird aufgehoben.

d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6. 

37. § 52 erhält folgende Fassung:

»§ 52

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

(1) Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren
kann bei Bauvorhaben nach § 51 Abs.1 durchgeführt
werden.

(2) Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
prüft die Baurechtsbehörde

1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften über
die Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den
§§ 29 bis 38 BauGB,

2. die Übereinstimmung mit den §§ 5 bis 7,

3. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften, 

a) soweit in diesen Anforderungen an eine Bauge-
nehmigung gestellt werden oder 

b) soweit es sich um Vorhaben im Außenbereich
handelt, im Umfang des § 58 Abs.1 Satz 2.

(3) Auch soweit Absatz 2 keine Prüfung vorsieht,
müssen Bauvorhaben im vereinfachten Verfahren
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. 

(4) Über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiun-
gen von Vorschriften nach diesem Gesetz oder auf
Grund dieses Gesetzes, die nach Absatz 2 nicht ge-
prüft werden, entscheidet die Baurechtsbehörde auf
besonderen Antrag im Rahmen des vereinfachten
Baugenehmigungsverfahrens.« 

38. § 53 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift »Behandlung des Bauantrags und
der Bauvorlagen« wird durch die Überschrift
»Bauvorlagen und Bauantrag« ersetzt.

b) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

»(1) Alle für die Durchführung des Baugenehmi-
gungsverfahrens oder des Kenntnisgabeverfahrens
erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) und
Anträge auf Abweichungen, Ausnahmen und Be-
freiungen sind bei der Gemeinde einzureichen. Bei
genehmigungspflichtigen Vorhaben ist zusammen
mit den Bauvorlagen der schriftliche Antrag auf
Baugenehmigung (Bauantrag) einzureichen.

(2) Der Bauantrag ist vom Bauherrn und vom
Entwurfsverfasser, die Bauvorlagen sind vom
Entwurfsverfasser zu unterschreiben. Die von den
Fachplanern nach § 43 Abs. 2 erstellten Bauvorla-
gen müssen von diesen unterschrieben werden.«

c) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 3. Nach dem
Wort »Bauantrag« werden die Worte »und die
Bauvorlagen« eingefügt. 

d) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Ab-
sätze 4 und 5.

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6 und in Satz 1
wie folgt geändert:

aa) Die Angabe »Absatz 3« wird durch die An-
gabe »Absatz 5« ersetzt.

bb) In Nummer 4 wird das Wort »nach« durch 
die Worte »im Sinne des § 171 d oder des« er-
setzt.

39. § 54 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden die Worte », gemeind-
liches Einvernehmen« angefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe »Absatz 4«
durch die Angabe »Absatz 5« ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe »§ 53 Abs. 2«
durch die Angabe »§ 53 Abs. 4« ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte »zwei Monate«
durch die Worte »einen Monat« ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Worte »von zwei Mona-
ten« durch die Worte »eines Monats« ersetzt.

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

»(4) Hat eine Gemeinde ihr nach § 14 Abs. 2 
Satz 2, § 22 Abs. 5 Satz 1, § 36 Abs.1 Satz 1 und 2
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BauGB erforderliches Einvernehmen rechts-
widrig versagt, kann die zuständige Genehmi-
gungsbehörde das fehlende Einvernehmen nach
Maßgabe der Sätze 2 bis 7 ersetzen. § 121 der
Gemeindeordnung findet keine Anwendung. Die
Genehmigung gilt zugleich als Ersatzvornahme.
Sie ist insoweit zu begründen. Widerspruch und
Anfechtungsklage haben auch insoweit keine auf-
schiebende Wirkung, als die Genehmigung als
Ersatzvornahme gilt. Die Gemeinde ist vor der
Erteilung der Genehmigung anzuhören. Dabei ist
ihr Gelegenheit zu geben, binnen angemessener
Frist erneut über das gemeindliche Einvernehmen
zu entscheiden.«

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie
folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

»Die Baurechtsbehörde hat über den Bauan-
trag innerhalb von zwei Monaten, im verein-
fachten Baugenehmigungsverfahren und in
den Fällen des § 51 Abs. 5, des § 56 Abs. 6 so-
wie des § 57 Abs.1 innerhalb eines Monats zu
entscheiden.«

bb) Satz 2 werden die Worte »und nach § 36
Abs. 2 Satz 2 BauGB« angefügt.

f) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

40. § 55 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift »Benachrichtigung der Angren-
zer« wird durch die Überschrift »Nachbarbeteili-
gung« ersetzt.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

»(1) Die Gemeinde benachrichtigt die Eigentümer
angrenzender Grundstücke (Angrenzer) innerhalb
von fünf Arbeitstagen ab dem Eingang der voll-
ständigen Bauvorlagen von dem Bauvorhaben.
Die Benachrichtigung ist nicht erforderlich bei
Angrenzern, die

1. eine schriftliche Zustimmungserklärung abge-
geben oder die Bauvorlagen unterschrieben ha-
ben oder 

2. durch das Vorhaben offensichtlich nicht berührt
werden. 

Die Gemeinde kann auch sonstige Eigentümer be-
nachbarter Grundstücke (sonstige Nachbarn), de-
ren öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche
Belange berührt sein können, innerhalb der Frist
des Satzes 1 benachrichtigen. Bei Eigentümerge-
meinschaften nach dem Wohnungseigentumsge-
setz genügt die Benachrichtigung des Verwalters.«

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort »zwei« durch das
Wort »vier« ersetzt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort »Angrenzer«
die Worte »und sonstigen Nachbarn« und nach
dem Wort »sind« die Worte »und sich auf von
der Baurechtsbehörde zu prüfende öffentlich-
rechtliche Vorschriften beziehen« eingefügt.

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird gestrichen.

bb) Im neuen Satz 5 werden nach dem Wort »An-
grenzer« die Worte »und sonstigen Nach-
barn« eingefügt.

41. § 56 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Nr. 2 wird das Wort »oder« durch das
Wort »und« ersetzt.

b) Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

»§ 54 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.«

42. In § 57 Abs. 2 wird die Angabe »§§ 52, 53 Abs.1 und
2« durch die Angabe »§ 53 Abs.1 bis 4« ersetzt. 

43. § 58 Abs.1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

»Soweit nicht § 52 Anwendung findet, sind alle
öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu prüfen, die
Anforderungen an das Bauvorhaben enthalten
und über deren Einhaltung nicht eine andere
Behörde in einem gesonderten Verfahren durch
Verwaltungsakt entscheidet.«

b) Im neuen Satz 7 werden die Worte »und Nach-
barn« durch die Worte »und sonstigen Nachbarn«
ersetzt.

44. § 59 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 4 wird das Wort »Planverfassers«
durch das Wort »Entwurfsverfassers« ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Angabe »§ 53
Abs. 4« durch die Angabe »§ 53 Abs. 6« ersetzt
und nach der Angabe »§ 47 Abs.1« die Worte 
»oder vorläufig auf Grund von § 15 Abs.1 Satz 2
BauGB« eingefügt.

c) In Absatz 6 wird nach den Worten »eines förmlich
festgelegten Gebiets im Sinne des« die Angabe 
»§ 171d oder« eingefügt.

45. In § 61 Abs.1 Satz 2 wird die Angabe »§ 58 Abs.1«
durch die Angabe »§§ 54, 58 Abs.1« ersetzt.

46. § 62 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte »wenn sie drei
Jahre« durch die Worte »wenn sie nach diesem
Zeitraum ein Jahr« ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte », aber nicht
in elektronischer Form,« gestrichen.

47. § 64 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift »Baueinstellung« wird durch die
Überschrift »Einstellung von Arbeiten« ersetzt.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:



»(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder abge-
brochen, so kann die Baurechtsbehörde die Ein-
stellung der Arbeiten anordnen. Dies gilt insbeson-
dere, wenn 

1. die Ausführung eines Vorhabens entgegen § 59
begonnen wurde, 

2. das Vorhaben ohne die erforderlichen Bau-
abnahmen (§ 67) oder Nachweise (§ 66 Abs. 2
und 4) oder über die Teilbaugenehmigung
(§ 61) hinaus fortgesetzt wurde, 

3. bei der Ausführung eines Vorhabens

a) von der erteilten Baugenehmigung oder Zu-
stimmung, 

b) im Kenntnisgabeverfahren von den einge-
reichten Bauvorlagen 

abgewichen wird, es sei denn die Abweichung
ist nach § 50 verfahrensfrei,

4. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen
§ 17 Abs.1 kein CE-Zeichen oder Ü-Zeichen
tragen oder unberechtigt damit gekennzeichnet
sind.

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die
Anordnung der Einstellung der Arbeiten haben
keine aufschiebende Wirkung.«

c) In Absatz 2 wird das Wort »Bauarbeiten« durch
das Wort »Arbeiten« ersetzt.

48. § 68 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte »Schall- und
Wärmeschutzes« durch das Wort »Schallschut-
zes« ersetzt.

b) Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:

»Die Typenprüfung darf nur widerruflich und für
eine Frist von bis zu fünf Jahren erteilt oder ver-
längert werden. § 62 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-
chend.«

c) In Absatz 3 werden die Sätze 1 bis 3 gestrichen.

49. § 69 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 2 werden die Worte: », sowie für
Fliegende Bauten, die der Landesverteidigung
dienen« angefügt.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 3 erhält folgende Fassung:

»§ 62 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.«

bb) Satz 4 wird gestrichen.

c) In Absatz 9 wird die Angabe »§§ 52, 53 Abs. 2«
durch die Angabe »§ 53 Abs.1, 2 und 4« ersetzt.

50. § 70 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

»Hinsichtlich des Prüfungsumfangs gilt § 52
Abs. 2.«

b) Im neuen Satz 3 wird die Angabe »§§ 52, 53 Abs. 2,
§ 54 Abs.1« durch die Angabe »§ 52 Abs. 3, § 53
Abs.1, 2 und 4, § 54 Abs.1 und 4« ersetzt.

51. § 73 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 wird das Wort »Planverfassers« 
durch das Wort »Entwurfsverfassers« ersetzt 
und nach dem Wort »Sachverständigen« das Wort
», Fachplanern« eingefügt.

b) In Absatz 8 Nr. 2 werden die Angabe »§ 11 des
Gerätesicherheitsgesetzes« durch die Angabe 

»§ 14 des Geräte- und Produktsicherheitsgeset-
zes«, die Angabe »§ 13 Abs. 2« durch die Angabe
»§ 49 Abs. 4« und die Angabe »§ 12 Abs. 2 des
Gerätesicherheitsgesetzes« durch die Angabe
»§ 15 Abs. 2 des Geräte- und Produktsicherheits-
gesetzes« ersetzt.

52. § 74 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

»1. Anforderungen an die äußere Gestaltung
baulicher Anlagen einschließlich Rege-
lungen über Gebäudehöhen und -tiefen
sowie über die Begrünung,«.

bb) In Nummer 3 werden nach dem Wort »Ge-
staltung« das Wort », Bepflanzung« und nach
dem Wort »Grundstücke« die Worte »und an
die Gestaltung der Plätze für bewegliche Ab-
fallbehälter« eingefügt sowie das Wort »Ein-
friedigungen« durch das Wort »Einfriedun-
gen« ersetzt.

cc) Nummer 6 wird gestrichen.

dd) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 6 und
der Punkt am Ende der Aufzählung durch ein
Komma ersetzt.

ee) Folgende Nummer 7 wird angefügt:

»7. andere als die in § 5 Abs. 7 vorgeschriebe-
nen Maße. Die Gemeinden können solche
Vorschriften auch erlassen, soweit dies zur
Verwirklichung der Festsetzungen einer
städtebaulichen Satzung erforderlich ist
und eine ausreichende Belichtung gewähr-
leistet ist. Sie können zudem regeln, dass
§ 5 Abs. 7 keine Anwendung findet, wenn
durch die Festsetzungen einer städtebau-
lichen Satzung Außenwände zugelassen
oder vorgeschrieben werden, vor denen
Abstandsflächen größerer oder geringerer
Tiefe als nach diesen Vorschriften liegen
müssten.«

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Angabe »§ 2 Abs. 3 und
4« durch die Angabe »§ 1 Abs. 3 Satz 2 und
Abs. 8« und die Angabe »der §§ 4, 9 Abs. 7«
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durch die Angabe »des § 4 Abs. 2, des § 9
Abs. 7« ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe »§ 12« durch die
Angabe »§ 10 Abs. 3« ersetzt.

cc) Satz 3 wird gestrichen.

c) In Absatz 7 Satz 1 werden nach den Worten »mit
einem Bebauungsplan« die Worte »oder einer
anderen städtebaulichen Satzung nach dem Bau-
gesetzbuch« und nach den Worten »für den Be-
bauungsplan« die Worte »oder die sonstige städte-
bauliche Satzung« eingefügt.

53. § 75 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 wird das Wort »Planverfasser«
durch das Wort »Entwurfsverfasser« und das
Wort »Sachverständige« durch das Wort
»Fachplaner« ersetzt.

bb) In Nummer 6 werden das Komma nach dem
Wort »sorgt« durch das Wort »oder« ersetzt
und die Worte »oder Arbeiten ohne die erfor-
derlichen Unterlagen und Anweisungen aus-
führt oder ausführen lässt« gestrichen.

cc) In Nummer 8 werden die Worte »oder als
Bauherr« durch die Worte », benutzt oder« er-
setzt.

dd) In Nummer 10 wird der Punkt am Ende der
Aufzählung durch ein Komma ersetzt und
folgende Nummer 11 angefügt:

»11. Fliegende Bauten entgegen § 69 Abs. 2
ohne Ausführungsgenehmigung oder
entgegen § 69 Abs. 6 ohne Anzeige und
Abnahme in Gebrauch nimmt.«

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider
besseres Wissen 

1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige
Pläne oder Unterlagen vorlegt, um einen nach
diesem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt
zu erwirken oder zu verhindern, oder

2. eine unrichtige bautechnische Prüfbestätigung
nach § 17 Abs. 2 und 3 LBOVVO abgibt.«

c) In Absatz 4 werden die Worte »Deutsche Mark«
durch das Wort »Euro« ersetzt.

54. § 77 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

»(2) Wer bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes als
Planverfasser für Bauvorlagen bestellt werden
durfte, darf in bisherigem Umfang auch weiterhin
als Entwurfsverfasser bestellt werden.«

b) Die Absätze 3 bis 11 werden aufgehoben.

55. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

56. Der Anhang zu § 50 Abs.1 erhält folgende Fassung:

»Anhang
(zu § 50 Abs.1).

Verfahrensfreie Vorhaben

1. Gebäude und Gebäudeteile

a) Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten
oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder
Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen,
im Innenbereich bis 40 m3, im Außenbereich
bis 20 m3 Brutto-Rauminhalt, 

b) Garagen einschließlich überdachter Stell-
plätze mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 
3 m und einer Grundfläche bis zu 30 m2, außer
im Außenbereich,

c) Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten
oder Feuerstätten, die einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb dienen und aus-
schließlich zur Unterbringung von Ernteer-
zeugnissen oder Geräten oder zum vorüber-
gehenden Schutz von Menschen und Tieren
bestimmt sind, bis 100 m2 Grundfläche und
einer mittleren traufseitigen Wandhöhe bis zu 
5 m,

d) Gewächshäuser bis zu 5 m Höhe, im Außenbe-
reich nur landwirtschaftliche Gewächshäuser, 

e) Wochenendhäuser in Wochenendhausgebie-
ten,

f) Gartenhäuser in Gartenhausgebieten,

g) Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinne
des § 1 Abs.1 des Bundeskleingartengesetzes,

h) Fahrgastunterstände, die dem öffentlichen
Personenverkehr oder der Schülerbeförde-
rung dienen,

i) Schutzhütten und Grillhütten für Wanderer,
wenn die Hütten jedermann zugänglich sind
und keine Aufenthaltsräume haben,

j) Gebäude für die Wasserwirtschaft oder für die
öffentliche Versorgung mit Wasser, Elektri-
zität, Gas, Öl oder Wärme im Innenbereich bis
30 m2 Grundfläche und bis 5 m Höhe, im
Außenbereich bis 20 m2 Grundfläche und bis
3 m Höhe,

k) Vorbauten ohne Aufenthaltsräume im Innen-
bereich bis 40 m3 Brutto-Rauminhalt,

l) Terrassenüberdachungen im Innenbereich bis
30 m2 Grundfläche, 

m) Balkonverglasungen sowie Balkonüberda-
chungen bis 30 m2 Grundfläche;

2. tragende und nichttragende Bauteile

a) Die Änderung tragender oder aussteifender
Bauteile innerhalb von Wohngebäuden der
Gebäudeklassen 1 und 2, 

b) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile
innerhalb von baulichen Anlagen,



c) Öffnungen in Außenwänden und Dächern von
Wohngebäuden und Wohnungen,

d) Außenwandverkleidungen, ausgenommen bei
Hochhäusern, Verblendungen und Verputz
baulicher Anlagen,

e) sonstige unwesentliche Änderungen an oder in
Anlagen oder Einrichtungen;

3. Feuerungs- und andere Energieerzeugungsanla-
gen

a) Feuerungsanlagen mit der Maßgabe, dass dem
Bezirksschornsteinfegermeister mindestens
zehn Tage vor Beginn der Ausführung die er-
forderlichen technischen Angaben vorgelegt
werden und er vor der Inbetriebnahme die
Brandsicherheit und die sichere Abführung der
Verbrennungsgase bescheinigt,

b) Blockheizkraftwerke in Gebäuden sowie Wär-
mepumpen,

c) Anlagen zur photovoltaischen und thermi-
schen Solarnutzung, gebäudeunabhängig nur
bis 3 m Höhe und einer Gesamtlänge bis zu 
9 m,

d) Windenergieanlagen bis 10 m Höhe;

4. Anlagen der Ver- und Entsorgung

a) Leitungen aller Art,

b) Abwasserbehandlungsanlagen für häusliches
Schmutzwasser,

c) Anlagen zur Verteilung von Wärme bei Warm-
wasser- und Niederdruckdampfheizungen,

d) bauliche Anlagen, die dem Fernmeldewesen,
der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität,
Gas, Öl oder Wärme dienen, bis 30 m2 Grund-
fläche und 5 m Höhe, ausgenommen Gebäude, 

e) bauliche Anlagen, die der Aufsicht der Wasser-
behörden oder der unteren Verwaltungsbehör-
den gemäß § 96 Abs.1 b des Wassergesetzes
für Baden-Württemberg unterliegen oder die
Abfallentsorgungsanlagen sind, ausgenom-
men Gebäude,

f) Be- und Entwässerungsanlagen auf land- oder
forstwirtschaftlich genutzten Flächen;

5. Masten, Antennen und ähnliche bauliche Anlagen

a) Masten und Unterstützungen für 

– Fernsprechleitungen, 

– Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität, 

– Seilbahnen,

– Leitungen sonstiger Verkehrsmittel,

– Sirenen,

– Fahnen,

– Einrichtungen der Brauchtumspflege,

b) Flutlichtmasten mit einer Höhe bis zu 10 m,

c) Antennen einschließlich der Masten bis 10 m
Höhe und zugehöriger Versorgungseinheiten
bis 10 m3 Brutto-Rauminhalt sowie, soweit
sie in, auf oder an einer bestehenden bau-
lichen Anlage errichtet werden, die damit ver-
bundene Nutzungsänderung oder bauliche
Änderung der Anlage,

d) Signalhochbauten der Landesvermessung,

e) Blitzschutzanlagen;

6. Behälter, Wasserbecken, Fahrsilos

a) Behälter für verflüssigte Gase mit einem Fas-
sungsvermögen von weniger als 3 t, für nicht
verflüssigte Gase mit einem Brutto-Raumin-
halt bis zu 6 m3,

b) Gärfutterbehälter bis 6 m Höhe und Schnitzel-
gruben,

c) Behälter für wassergefährdende Stoffe mit
einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m3,

d) sonstige drucklose Behälter mit einem Brutto-
Rauminhalt bis zu bis 50 m3 und 3 m Höhe,

e) Wasserbecken bis 100 m3 Beckeninhalt, im
Außenbereich nur, wenn sie einer land- oder
forstwirtschaftlichen Nutzung dienen,

f) landwirtschaftliche Fahrsilos, Kompost- und
ähnliche Anlagen;

7. Einfriedungen, Stützmauern

a) Einfriedungen im Innenbereich,

b) offene Einfriedungen ohne Fundamente und
Sockel im Außenbereich, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen,

c) Stützmauern bis 2 m Höhe;

8. bauliche Anlagen zur Freizeitgestaltung

a) Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die
keine Gebäude sind, auf Camping-, Zelt- und
Wochenendplätzen,

b) Anlagen, die der Gartennutzung, der Garten-
gestaltung oder der zweckentsprechenden
Einrichtung von Gärten dienen, ausgenom-
men Gebäude und Einfriedungen,

c) Pergolen, im Außenbereich jedoch nur bis 
10 m2 Grundfläche,

d) Anlagen, die der zweckentsprechenden Ein-
richtung von Spiel-, Abenteuerspiel-, Ball-
spiel- und Sportplätzen, Reit- und Wander-
wegen, Trimm- und Lehrpfaden dienen, ausge-
nommen Gebäude und Tribünen,

e) Sprungtürme, Sprungschanzen und Rutsch-
bahnen bis 10 m Höhe,

f) luftgetragene Schwimmbeckenüberdachun-
gen bis 100 m2 Grundfläche im Innenbereich;
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9. Werbeanlagen, Automaten

a) Werbeanlagen im Innenbereich bis 1 m2 An-
sichtsfläche,

b) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festge-
setzten Gewerbe-, Industrie- und vergleichba-
ren Sondergebieten an der Stätte der Leistung
bis zu 10 m Höhe über der Geländeoberfläche,

c) vorübergehend angebrachte oder aufgestellte
Werbeanlagen im Innenbereich an der Stätte
der Leistung oder für zeitlich begrenzte Ver-
anstaltungen,

d) Automaten;

10. Vorübergehend aufgestellte oder genutzte Anla-
gen

a) Gerüste,

b) Baustelleneinrichtungen einschließlich der
Lagerhallen, Schutzhallen und Unterkünfte,

c) Behelfsbauten, die der Landesverteidigung,
dem Katastrophenschutz, der Unfallhilfe oder
der Unterbringung Obdachloser dienen und
nur vorübergehend aufgestellt werden,

d) Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen
auf Straßenfesten, Volksfesten und Märkten,
ausgenommen Fliegende Bauten,

e) Toilettenwagen,

f) bauliche Anlagen, die für höchstens drei Mo-
nate auf genehmigten Messe- oder Ausstel-
lungsgeländen errichtet werden, ausgenom-
men Fliegende Bauten;

11. sonstige bauliche Anlagen und Teile baulicher
Anlagen

a) private Verkehrsanlagen, einschließlich Über-
brückungen und Untertunnelungen mit nicht
mehr als 5 m lichte Weite oder Durchmesser,

b) Stellplätze bis 50 m2 Nutzfläche je Grund-
stück im Innenbereich,

c) Fahrradabstellanlagen,

d) Regale mit einer Höhe bis zu 7,50 m Ober-
kante Lagergut,

e) selbstständige Aufschüttungen und Abgrabun-
gen bis 2 m Höhe oder Tiefe, im Außenbereich
nur, wenn die Aufschüttungen und Abgrabun-
gen nicht mehr als 500 m2 Fläche haben,

f) Denkmale und Skulpturen sowie Grabsteine,
Grabkreuze und Feldkreuze,

g) Brunnenanlagen,

h) Ausstellungs-, Abstell- und Lagerplätze im
Innenbereich bis 100 m2 Nutzfläche, 

i) unbefestigte Lager- und Abstellplätze bis 
500 m2 Nutzfläche, die einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb dienen; 

12. nicht aufgeführte Anlagen

a) sonstige untergeordnete oder unbedeutende
bauliche Anlagen,

b) Anlagen und Einrichtungen, die mit den in
den Nummern 1 bis 11 aufgeführten Anlagen
und Einrichtungen vergleichbar sind.«

Artikel 2

Neubekanntmachung

Das Wirtschaftsministerium kann den Wortlaut der Lan-
desbauordnung in der im Zeitpunkt der Bekanntmachung
geltenden Fassung mit neuer Inhaltsübersicht und neuer
Paragrafenfolge bekannt machen und Unstimmigkeiten
des Wortlauts beseitigen.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. März 2010 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist
zu verkünden.

stuttgart, den 10. November 2009

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Oettinger
Prof. Dr. Goll Prof. Dr. Reinhart

Rech Rau
Prof. Dr. Frankenberg Stächele

Pfister Hauk
Dr. Stolz Gönner
Drautz Prof’in Dr. Hübner

Gesetz zur Abwehr alkoholbeeinflusster
Störungen der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung während der Nachtzeit 
und zum Schutz vor alkoholbedingten

Gesundheitsgefahren
(Alkoholverkaufsverbotsgesetz)

Vom 10. November 2009

Der Landtag hat am 4. November 2009 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Gesetzes über die Ladenöffnung 
in Baden-Württemberg

Das Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württem-
berg vom 14. Februar 2007 (GBl. S.135) wird wie folgt
geändert:



1. Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt:

»§ 3 a

Verkauf alkoholischer Getränke

(1) In Verkaufsstellen dürfen alkoholische Getränke in
der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr nicht verkauft werden.
Hofläden sowie Verkaufsstellen von landwirtschaft-
lichen Genossenschaften, von landwirtschaftlichen
Betrieben und auf Verkehrsflughäfen innerhalb der
Terminals dürfen alkoholische Getränke abweichend
von Satz 1 verkaufen.

(2) § 3 Abs. 4 gilt entsprechend.

(3) Auf Antrag der Gemeinden können die Regierungs-
präsidien örtlich und zeitlich beschränkte Ausnahmen
vom Verbot nach Absatz 1 zulassen, wenn dabei die mit
dem Gesetz verfolgten öffentlichen Belange gewahrt
bleiben. Das Nähere wird durch Verwaltungsvorschrift
der Landesregierung bestimmt.«

2. In § 11 Abs.1 wird die Angabe »§§ 3 bis 10« durch die
Angabe »§§ 3, 4 bis 10« ersetzt.

3. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr.1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Buchstabe a wird folgender Buchstabe b
eingefügt:

»b) dem Verbot nach § 3 a,«.

bb) Die bisherigen Buchstaben b bis e werden
Buchstaben c bis f.

b) In Absatz 2 wird die Angabe »Absatz 1 Nr.1
Buchst. a bis c und Nr. 3« durch die Angabe »Ab-
satz 1 Nr.1 Buchst. a bis d und Nr. 3« und die Angabe
»Absatz 1 Nr.1 Buchst. d und e und Nr. 2« durch die
Angabe »Absatz 1 Nr.1 Buchst. e und f und Nr. 2«
ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird die Angabe »Absatz 1 Nr.1
Buchst. b« durch die Angabe »Absatz 1 Nr.1
Buchst. c« ersetzt.

bb) In Nummer 3 wird die Angabe »Absatz 1 Nr.1
Buchst. c« durch die Angabe »Absatz 1 Nr.1
Buchst. d« ersetzt.

cc) In Nummer 4 wird die Angabe »Absatz 1 Nr.1
Buchst. d und e und Nr. 2« durch die Angabe
»Absatz 1 Nr.1 Buchst. e und f und Nr. 2« er-
setzt.

4. In § 16 wird die Angabe »§ 15 Abs.1 Nr.1 Buchst. d«
durch die Angabe »§ 15 Abs.1 Nr.1 Buchst. e« ersetzt.

Artikel 2

Gaststättengesetz für Baden-Württemberg 
(Landesgaststättengesetz – LGastG)

§ 1

Geltung des Gaststättengesetzes

Das Gaststättengesetz in der Fassung vom 20. November
1998 (BGBl. I S. 3419), zuletzt geändert durch Artikel 10
des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246,
2257), gilt mit den nachfolgenden Ergänzungen als Lan-
desrecht fort.

§ 2

Verbot Alkoholmissbrauch fördernder Angebote

Es ist verboten, alkoholische Getränke in einer Weise
anzubieten oder zu vermarkten, die geeignet ist, dem
Alkoholmissbrauch oder übermäßigem Alkoholkonsum
Vorschub zu leisten.

§ 3

Ordnungswidrigkeit

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen dem Verbot des § 2 alkoholische Ge-
tränke in einer Weise anbietet oder vermarktet, die ge-
eignet ist, dem Alkoholmissbrauch oder übermäßigem
Alkoholkonsum Vorschub zu leisten.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis
zu 5000 Euro geahndet werden.

Artikel 3

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des vierten auf die
Verkündung folgenden Monats in Kraft.

(2) Die Regelungen zum nächtlichen Verkaufsverbot für
alkoholische Getränke sind spätestens drei Jahre nach
ihrem Inkrafttreten zu evaluieren.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist
zu verkünden.

stuttgart, den 10. November 2009

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Oettinger
Prof. Dr. Goll Prof. Dr. Reinhart

Rech Rau
Prof. Dr. Frankenberg Stächele

Pfister Hauk
Dr. Stolz Gönner
Drautz Prof’in Dr. Hübner
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Der Verkaufspreis für eine Einbanddecke beträgt 12 EUR einschließlich Porto und Ver-
packung.

Ausführung: Ganzleinen mit Goldfolienprägung wie in den Vorjahren.

Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung bei telefonischer oder schriftlicher Bestellung
an die Versandstelle des Gesetzblattes für Baden-Württemberg.

Die Auslieferung der Einbanddecken erfolgt voraussichtlich im März 2010.

Das Sachregister nebst zeitlicher Übersicht zum Jahrgang 2009 wird den Beziehern im
März 2010 kostenlos zugesandt.

Einband-
decken 2009

Versandstelle
des Gesetzblattes für
Baden-Württemberg

Postfach 10 43 63
70038 Stuttgart
Telefax 07 11/6 66 01-34

HERAUSGEBER
Staatsministerium Baden-Württemberg,
Richard-Wagner-Straße 15, 70184 Stuttgart.

SCHRIFTLEITUNG
Staatsministerium, Amtsrat Alfred Horn
Fernruf (07 11) 21 53-302.

VERTRIEB
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH,
Postfach 10 43 63, 70038 Stuttgart. 

DRUCKEREI
Offizin Chr. Scheufele in Stuttgart.

BEZUGSBEDINGUNGEN
Laufender Bezug durch den Vertrieb, jährlich 55 Euro. Mehrwertsteuer
wird nicht erhoben. Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember
eines jeden Jahres gekündigt werden.

VERKAUF VON EINZELAUSGABEN
Einzelausgaben werden durch die Versandstelle des Gesetzblattes, Staats-
anzeiger für Baden-Württemberg GmbH, Postfach 10 43 63, 70038 Stutt-
gart (Breitscheidstraße 69, 70176 Stuttgart), Fernruf (0711) 6 66 01-43,
Telefax (0711) 66601-34, abgegeben. Der Preis dieser Ausgabe beträgt
12,30 Euro (einschließlich Porto und Versandkosten). Mehrwertsteuer wird
nicht erhoben.

An die Bezieher des Gesetzblattes für Baden-Württemberg

Die Kosten der Herstellung des Gestzblattes sind in den letzten Jahren wesentlich gestiegen.

Die Schriftleitung bittet daher um Verständnis, wenn ab 1. Januar 2010 der Bezugspreis des Gesetzblattes 

von jährlich 50 EUR auf 55 EUR erhöht wird. 


